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1. Vorbemerkungen und Erstbewertung

1.1 Netzwerk Recherche als Journalistenorganisation bedankt sich für die Einladung 
des  Landtages,  zu  dem  Gesetzentwurf  der  regierungstragenden  Fraktionen im 
Landtag zur Änderung des Informationszugangsgesetzes Schleswig-Holstein Stel
lung zu nehmen. 

Zu diesem Themenbereich hat Netzwerk Recherche als Journalistenorganisation 
mit einem geborenen Interesse am Zugang zu Informationen sowohl auf Bundes- 
als auch auf Landesebene vielfache Aktivitäten entfaltet.  Hervorzuheben ist die 
Veröffentlichung eines Entwurfs für ein Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 
im Jahre 2004 (gemeinsam mit dem DJV, der dju, Transparency International und 
der Humanistischen Union).  

1.2 Im Jahre 2013 hat Netzwerk Recherche einen Entwurf für ein Transparenzgesetz 
Baden-Württemberg vorgelegt, der als Anregung aus der Zivilgesellschaft für das 
von der dortigen grünroten Koalition versprochene umfassende Informationsfrei
heitsgesetz gemeint war. Der genannte Entwurf wird als 

Anlage 1: Entwurf für ein Transparenzgesetz für das Land Baden-Württem
berg (TranspG), Stand 6. Juni 2013

dieser Stellungnahme beigefügt. Der Landtag Baden-Württemberg hat inzwischen 
in der vorigen Legislaturperiode auf der Basis eines Entwurfes der grün-roten Lan
desregierung ein Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet, 

Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen in Baden-Württemberg
(Landesinformationsfreiheitsgesetz  -  LIFG) om 17.  Dezember  2015,  GBl 
2015, 1201, nachfolgend zitiert als LFIG-BW. 

1.3 Nicht nur ist der baden-württembergische Landtag hier Anregungen für eine fort
schrittliche, bürgerfreundliche Gesetzgebung  nicht  gefolgt. Das entstandene Ge
setz dürfte darüber hinaus 

das schlechteste Informationsfreiheitsgesetz Deutschlands sein. 

Insofern, dies sei als Tenor vorausgeschickt, überrascht der hier von den Regie
rungsfraktionen vorgelegte Entwurf nicht.  Er reiht sich ein in eine bedenkliche 
Tendenz,  dass  auch  Landesregierungen,  die  mit  dem  Versprechen  von  mehr 
Transparenz und Bürgernähe angetreten sind, diesem Credo in der Gesetzgebung 
keineswegs immer folgen. 
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Dies ist freilich bedauerlich. Immerhin konnte Schleswig-Holstein mit seinem un
ter Federführung des SSW 2000 verabschiedeten Informationsfreiheitsgesetz hin
sichtlich der den Bürgern eingeräumten Rechte einen Spitzenplatz in Deutschland 
beanspruchen. 

1.4 Diese Spitzenstellung ist  bereits  anlässlich  der  Zusammenfassung von IFG-SH 
und UIG-SH im Jahre 2012 teilweise geräumt worden, 

Umdruck 17/2876:  Stellungnahme von Greenpeace e.V.  zu  folgenden 
Gesetzentwürfen: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Umweltinfor
mationsgesetzes für das Land Schleswig- Holstein - Gesetzentwurf der Lan
desregierung - Drucksache 17/171 des schleswig-holsteinischen Landtages 
vom 10. Januar 2010, Entwurf eines Gesetzes zum Zugang zu Informationen 
der öffentlichen Verwaltung - Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
FDP - Drucksache 17/1610 des schleswig-holsteinischen Landtages vom 16. 
Juni 2011, Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/215 des schleswig-holsteinischen Landta
ges vom 26. Januar 2010, vom 17. Oktober 2011. 

vgl dort insbesondere Kapitel 5, 

ein Trend, der sich mit der vorliegenden Gesetzesinitiative fortsetzt. 

1.5 Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, im Hinblick auf den ergänzenden Ände
rungsantrag auf LtDrs 18/4465, mit dem sich die Landtagsverwaltung und damit 
der Landtag, soweit er Verwaltungsaufgaben erfüllt, gegen Informationsansprüche 
schützen will. 

1.6 Was eine  erste Bewertung des Gesetzentwurfes  angeht, ist  anzumerken, dass 
eine 

"deutliche Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechts", 

so eine

Presseerklärung der grünen Landtagsfraktion SH vom 7. Juli 2016

absolut 

nicht erkannt werden kann. 

In der zentralen Frage der Veröffentlichungspflichten ist der Entwurf weniger als 
halbherzig, beim Zugang zu Informationen gibt es seit Jahren überfällige Korrek
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turen nur, soweit sie durch die Rechtsprechung des EuGH erzwungen werden. 

Im Einzelnen gibt es sogar Rückschritte beim Zugang zu Informationen. Dies be
sonders, soweit es den Änderungsantrag auf LtDrs 18/4465 angeht. Mit diesem 
Änderungsantrag soll insbesondere verhindert werden, dass Gutachten des Wis
senschaftlichen Dienstes des Landtages der Öffentlichkeit zugänglich werden. 

Gerade zu diesem Punkt fordert Netzwerk Recherche, den Gesetzentwurf zurück
zuziehen und stattdessen, wie im Bund, die Gutachten des Dienstes über das Inter
net zu veröffentlichen. 

2. Gegenstände des vorliegenden Gesetzentwurfs

2.1 Der  Gesetzentwurf  hat  folgende  Regelungsgegenstände  (siehe  Begründung des 
Gesetzentwurfs, LtDrs 18/4409, Seite 8f): 

(1) Einführung eines Transparenzgrundsatzes in Form einer Veröffentli
chungspflicht (§ 11 (neu) GE). 

(2) Umsetzung  der  Entscheidungen  des  Europäischen  Gerichtshofes 
EuGH  C-204/09  vom  14.  Februar  2012  (Flachglas  Torgau)  sowie 
EuGH C-515/11 vom 18. Juli 2013 (Deutsche Umwelthilfe). Diese be
treffen zum Einen die Klärung des Begriffes der "Vertraulichkeit der 
Beratungen"  gemäß  Umweltinformationsrichtlinie  2003/4/EG  und 
zum  anderen  die  Zugänglichkeit  von  Informationen  im  Gesetzge
bungsverfahren. 

Es verbleibt hier bei dem Umsetzungsvorschlag der Novelle zum Lan
desverwaltungsgesetz  und anderen  Gesetzen  (hier:  Neufassung bzw 
Änderung § 2  Abs. 4 Nr 2 und 2a GE),  so dass die entsprechende 
Kritik (Stellungnahme Netzwerk Recherche, Umdruck 18/4167, zum 
Thema schon früher: Stellungnahme Greenpeace zum IZG, Umdruck 
17/2876)  ebenfalls aufrecht zu erhalten ist. 

(3) Umsetzung des neuen Artikel 53 der Landesverfassung (Transparenz
artikel). 

(4) Änderung von § 2  Abs. 4 Nr 1 IZG insbesondere dahingehend, dass 
die  Stellungnahmen  des  wissenschaftlichen  Dienstes  des  Landtages 
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dem informatorischen  Zugriff  entzogen  werden.  Mit  diesem Ände
rungsantrag werden die Wirkungen des Urteils BVerwG 7 C 1.14 vom 
25. Juni 2015, das die Freigabe gerade solcher Stellungnahmen anord
nete, aufgehoben. 

2.2 Zu (1): Der neue § 11 ist eine Minimalumsetzung des Transparenzgedankens. Die 
nur als Soll-Vorschrift konstituierte Regelung verschont die kommunale Familie 
von Veröffentlichungspflichten. Eine Veröffentlichung von Verträgen, Kernrege
lungspunkt der Transparenzregelungen Berlin, Bremen und Hamburg, findet wei
testgehend nicht statt. 

2.3 Zu (2): Die Regelung wurde bereits 2011 angemahnt (Stellungnahme Greenpeace 
im IZG-Gesetzgebungsverfahren, Umdruck 17/2876 vom 17. Oktober 2011), dort 
Kapitel 5.1. Die mit dem IZG gegenüber dem IFG-SH 2000 eingeführte Regelung 
führte  erstmals  die Herausnahme der "obersten Landesbehörden, soweit  sie im 
Rahmen der Gesetzgebungsverfahren oder beim Erlass von Rechtsverordnungen 
tätig werden", ein. Dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht zum Gesetzge
bungsstand des IFG-SH 2000 zurückgekehrt wird, ist mit dem Anspruch ("beson
deres Anliegen")  "Informationsfreiheit deutlich weiterzuentwickeln" nicht verein
bar. 

2.4 Zu (3):  Die Berücksichtigung des Transparenzartikels  der Landesverfassung ist 
zwar lobenswert, aber auch durchaus zwingend. Es fehlt allerdings eine Erklärung, 
wie  die  Änderung  (4)  betreffend  die  Stellungnahmen  des  wissenschaftlichen 
Dienstes hiermit vereinbar sein soll. 

2.5 Zu (4):  Die Änderung, die eine massive Rücknahme von Informationszugangs
rechten  bedeutet  (siehe  schon  oben),  wird  von  Netzwerk  Recherche  auf  das 
schärfste kritisiert. 

2.6 Im vorliegenden Gesetzentwurf wird in der Frage der eigentlichen Transparenzge
setzgebung (§ 11 GE) ganz offensichtlich von vornherein 

kein Spitzenplatz (im Ländervergleich) angestrebt. 

2.7 Der Gesetzentwurf folgt vielmehr eher den Anregungen aus 

Rheinland-Pfalz (dort: § 7 des Landestransparenzgesetzes vom 27. Novem
ber 2015, GVOBl RP 2015, 383, nachfolgend zitiert als TranspG-RP) 
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und eben aus

Baden-Württemberg (dort: § 11 LFIG-BW), 

als den Anregungen aus 

Hamburg (dort: § 3 Hamburgisches Transparenzgesetz vom 19. Juni 2012, 
HmbGVBL 2012, 271, zitiert als HmbgTG),  

Berlin (dort: § 17 des Gesetzes zur Förderung der Informationsfreiheit im 
Land Berlin (Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG vom 15. Oktober 
1999 (GVBl. S. 561), Stand 18. Februar 2012 - Berliner Informationsfrei
heitsgesetzes (zitiert als IFG-Berlin)) 

sowie 

Bremen, (dort: §§ 6a, 6b des Gesetzes über die Freiheit des Zugangs zu In
formationen  für  das  Land  Bremen  (Bremer  Informationsfreiheitsgesetz  - 
BremIFG vom 16. Mai 2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.2015 
(Brem.GBl. S. 274)). 

2.8 Der Auslöser der für die Transparenzgesetze (im Gegensatz zu den Informations
freiheitsgesetzen)  charakteristischen  detaillierten  und  umfassenden  Veröffentli
chungspflichten war eine öffentliche Debatte über die Publikation von Verträgen 
der öffentlichen Hand zur Daseinsvorsorge (namentlich:  Berliner Wassertisch - 
Volksentscheid über die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe). 

In dieser Tradition regeln Berlin, Bremen und Hamburg in der Tat jeweils umfas
send die Veröffentlichung von Verträgen der öffentlichen Hand, 

Rheinland-Pfalz  und das  grün  -rot  regierte  Baden-Württemberg verzichten 
aber hierauf. 

Der  vorliegende  Gesetzentwurf  enthält  eine  eingeschränkte  Veröffentlichungs
pflicht für Verträge (§ 11 Abs. 1 Satz 4 Nr 11 und 12 GE), bei der insbesondere 
die Veröffentlichung von Verträgen über öffentliche Aufträge ausgeschlossen ist - 
ein klares Manko des vorliegenden Gesetzentwurfes, auf das unten noch im Ein
zelnen eingegangen wird. 

2.9 Des Weiteren ist zum Ländervergleich noch anzumerken: 

Baden-Württemberg  nimmt  die  kommunale  Ebene  bei  der  Veröffentlichungs
pflicht effektiv aus, weil der Veröffentlichungskatalog außer den "in öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse" keine insoweit relevanten Informationen enthält; in 
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Rheinland Pfalz (§ 7 Abs. 4 TranspG-RP) ist dies ausdrücklich der Fall. 

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt insoweit diesen schlechten Beispielen, indem 
die kommunale Ebene expressis verbis von der Veröffentlichungspflicht ausge
nommen wird (§ 11 Abs. 1 Satz GE). 

2.10 Es zeigt sich,  dass 

in einem deutschlandweiten Vergleich dem vorgelegten Gesetzentwurf kei
ne guten Noten erteilt werden können. 

Der Selbstbewertung der Autoren des Entwurfs

"Mit der Transparenznovelle verwirklicht die Küstenkoalition ein weiteres 
Großprojekt  aus  dem  Innen-  und  Rechtsbereich  des  Koalitionsvertrages. 
Dort haben wir uns verpflichtet, im Laufe der Legislaturperiode Transparenz 
und aktive Informationsfreiheit deutlich weiterzuentwickeln und uns Grünen 
war dies ein besonderes Anliegen. 

Nach dem Vorbild anderer Bundesländer führt Schleswig-Holstein umfang
reiche Transparenzpflichten für Landesbehörden ein."

Presseerklärung der grünen Landtagsfraktion SH vom 7. Juli 2016

kann nach alledem nicht gefolgt werden. 

Dies gilt insbesondere auch aber deutlich nicht nur im Hinblick auf die im Nach
gang zur  genannten Pressemeldung auf  LtDrs 18/4465 eingebrachte Änderung, 
mit der der Landtag in Abweichung von der seit  16 Jahren bestehenden schles
wig-holsteinischen Tradition sich selber vor dem informatorischen Zugriff schüt
zen will. 

3. Im Gesetzentwurf fehlende Änderungen 

3.1 Kein Gesetz mit Vollintegration (UIG/ IFG)

Aus Sicht von Netzwerk Recherche sollte der Zugang zu Umweltinformationen 
und der Zugang zu sonstigen Informationen, jedenfalls soweit  dies den Zugang 
aufgrund Antrages betrifft, gleich geregelt und damit vollständig integriert wer
den. 
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Lediglich  bei  den  Veröffentlichungspflichten  ist  eine  gewisse  Differenzierung 
sachgerecht. 

Ein Gesetzentwurf, in dem dies unternommen wird, ist der auf Anlage 1 beigefüg
te Entwurf von Netzwerk Recherche für ein Transparenzgesetz Baden-Württem
berg, der nur geringe Anpassungen an das Regelungsumfeld in Schleswig-Hol
stein benötigen würde. 

3.2 Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden

3.2.1 Anlässlich der Zusammenlegung von IFG-SH 2000 und UIG-SH im Jahre 2012 
wurde der Ausnahmegrund der "Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden" zu 
Lasten der Informationsfreiheit geändert, 

siehe hierzu 

Umdruck 17/2876 des schleswig-holsteinischen Landtages, Stellungnahme 
Greenpeace zu den Gesetzentwürfen der Landesregierung sowie der Fraktio
nen  CDU  und  FDP  zur  Novellierung  des  Informationszugangsrechts 
(Grundlagen für das jetzige IZG SH, das Anfang 2012 in Kraft trat), dort: 
Ziffer 3.1, Seiten 5ff, zu Flachglas Torgau: Seiten 7ff. 

3.2.2 Netzwerk Recherche regt an,  die  seinerzeitige Änderung wieder rückgängig zu 
machen; die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden war bis dahin nur zu 
beachten, soweit diese "gesetzlich vorgesehen" war. 

Dieser Gesetzesvorbehalt wurde 2012 gestrichen (was nach Auffassung von Netz
werk Recherche Probleme mit  der Vereinbarkeit  mit  der  Richtlinie  2003/4/EG 
nach sich zieht). 

Die seinerzeitige Änderung hat eine erhebliche Aufweitung des Ausnahmetatbe
standes zur Folge, die zurückzunehmen ist. 

Für  eine  weitere  Begründung  hierzu  wird  auf  die  zitierte  Stellungnahme  von 
Greenpeace verwiesen. 

3.3 Keine Rücknahme der Änderung von § 96 LHO-SH

3.3.1 Mit Gesetz vom 13. Dezember 2013 wurde § 96 LHO-SH durch Hinzufügung ei
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nes Absatzes 3 folgendermaßen ergänzt: 

(Satz 1 und 2 ) .... 3Zum Schutz des Prüfungs- und Beratungsverfahrens wird 
Zugang zu den zur Prüfungs- und Beratungstätigkeit geführten Akten nicht 
gewährt.  4Satz 3 gilt auch für die entsprechenden Akten bei den geprüften 
Stellen.

Die Gesetzesänderung folgt einer entsprechenden Änderung von § 96 BHO, dort 
durch Gesetz vom 19. Juli 2013. 

3.3.2 Netzwerk Recherche fordert auch hier die Rückkehr zum status quo ante, also die 
Aufhebung der Änderung. 

3.3.3 Der Hintergrund der angesprochenen Änderung ist wie folgt: 

Ende  2012  hatte  das  Bundesverwaltungsgericht  entschieden,  der  Bundesrech
nungshof sei  auch bei seiner Prüftätigkeit  ("Hofbereich") auskunftsverpflichtete 
Behörde nach dem IFG des Bundes, 

BVerwG 7 C 1.12 vom 15. November 2012 (Bundesrechnungshof). 

3.3.4 Der Bundesrechnungshof hatte daraufhin eine Änderung der Bundeshaushaltsord
nung initiiert, die mit einer Änderung des des § 96 BHO durch Gesetz vom 19. 
Juli 2013 auch umgesetzt wurde. 

3.3.5 Dem ist Schleswig-Holstein mit Gesetz vom 13. Dezember 2013 gefolgt. Der neu 
gefasste § 96 Abs. 3 LHO lautet:

(3)  Informationszugangsrechte,  die  andere  Gesetze  einräumen,  bestehen, 
wenn das  Prüfungsergebnis  abschließend festgestellt  wurde.  Gleiches  gilt 
für Berichte, wenn diese abschließend vom Landtag beraten wurden. Zum 
Schutz des Prüfungs- und Beratungsverfahrens wird Zugang zu den zur Prü
fungs-  und Beratungstätigkeit  geführten Akten  nicht  gewährt.  Satz  3 gilt 
auch für die entsprechenden Akten bei den geprüften Stellen.

3.3.6 Die Wirkungen des  bürgerfreundlichen Urteils  des Bundesverwaltungsgerichtes 
(das eben den Zugang zu den Akten der Prüfungs- und Beratungstätigkeit betraf) 
sind damit fast vollständig aufgehoben. 

3.3.7 Die Regelung dürfte im Übrigen dem europäischen Umweltinformationsrecht wi
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dersprechen, da dieses besondere Ausnahmen für die Rechnungshöfe nicht kennt, 

vgl insoweit schon: § 2 Abs. 4 Nr 4 IZG (alt = neu). 

Zu denken ist hierbei etwa an die Prüfung umweltrelevanter Vorhaben durch die 
Rechnungshöfe; für diese darf § 96 LHO-SH in der neuen Fassung  nicht ange
wendet werden. 

3.3.8 Darüber hinaus hält Netzwerk Recherche die Neuregelung für verfassungswidrig. 

Mit dem Inkrafttreten der (ersten) Umweltinformationsrichtlinie und des IFG-SH 
2000 wurde nämlich das Grundrecht der Informationsfreiheit  aus Artikel 5 GG 
"aktiviert", 

zum Konzept der Aktivierung des Grundrechts der Informationsfreiheit aus
führlich  (und  begründend):  Rossi,  Informationsfreiheit  und  Verfassungs
recht  -  zu  den  Wechselwirkungen  zwischen  Informationsfreiheitsgrenzen 
und  der  Verfassungsordnung  in  Deutschland,  Habilitationsschrift  Berlin 
2004, Seite 215ff, 

indem behördliche und sonstige unter die Informationsfreiheitsgesetze fallende In
formationen allgemein zugänglich im Sinne des Artikels 5 GG wurden. 

Während der Gesetzgeber hiernach frei ist (soweit er nicht durch Europa gezwun
gen wird), Informationsfreiheitsrechte zu gewähren, ist die  Rücknahme einmal 
gewährten Informationszugangsansprüche an Artikel 5 GG zu messen und ei
ner entsprechenden Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterwerfen. 

3.3.9 Der gebotenen verfassungsrechtlichen Prüfung 

hält die Änderung des § 96 LHO-SH nach Auffassung von Netzwerk Re
cherche nicht stand, 

so dass 

die Änderung insgesamt zurück zu nehmen ist. 

3.3.10 Nach alledem ist nicht nur aus politischen Gründen anzuregen, sondern ist es aus 
rechtlichen Gründen zwingend, hinsichtlich des § 96 LHO-SH zum status  quo 
ante zurückzukehren. 

3.3.11 Dies tut der vorliegende Gesetzentwurf trotz seines behaupteten Ansatzes, 
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die Informationsfreiheit deutlich weiterzuentwickeln, siehe oben, 

gerade nicht. 

3.4 Zwischenbemerkung: Das Tempo des Gesetzgebers bei der Berücksichtigung 
von höchstrichterlichen Urteilen

Während die  kraft  Europarechts  zwingend umzusetzenden  (bürgerfreundlichen) 
Urteile Flachglas Torgau (14. Februar 2012) und Deutsche Umwelthilfe (18. Juli 
2013) 

nach mehr als drei bzw vier Jahren immer noch nicht umgesetzt sind 

(mehr noch: 2012 durch das IZG nachgerade konterkariert wurden), hat der Ge
setzgeber auf die nicht europarechtlich abgesicherten Urteile zur Informationsver
pflichtung des Rechnungshofs (Urteil vom 15. November 2012, Gesetzesänderung 
im Bund: 19. Juli 2013, Schleswig-Holstein folgend mit Gesetz vom 13.12.2013) 
sozusagen im Sturmschritt reagiert, um innerhalb von 

etwas mehr als einem Jahr

die durch das Urteil vermittelten bürgerrechtlichen Ansprüche zurückzunehmen. 

Das gleiche Phänomen ist nunmehr für das Urteil zu Gutachten des wissenschaft
lichen Dienstes (25. Juni 2015) zu beobachten. 

Auch hier ist die Verzögerung nur wenig mehr als ein Jahr. 

Vorliegend versteckt in einem Änderungsantrag zu einem Gesetz, dass nach der 
Außendarstellung mindestens eines der Autoren des Entwurfs dem "besonderen 
Anliegen"  der  "deutlichen  Weiterentwicklung  der  Informationsfreiheit"  dienen 
soll, 

wird in Windeseile wieder einmal daran gearbeitet, Bürgerrechte zu demon
tieren, sobald diese kraft höchstrichterlicher Feststellung von den auskunfts
verpflichteten Stellen nicht mehr ignoriert werden können. 

Diesen Geist atmet letztlich der gesamte Gesetzentwurf. 
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4. Zu den Veröffentlichungspflichten

4.1 Verfassungsrechtliche Erwägungen

4.1.1 Der neue Artikel 53 LVerf-SH 

Artikel 53 - Transparenz

Die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände stellen 
amtliche Informationen zur Verfügung, soweit  nicht entgegenstehende öf
fentliche oder schutzwürdige private Interessen überwiegen. Das Nähere re
gelt ein Gesetz.

spricht von der Zurverfügungstellung von Informationen. 

4.1.2 Während beispielsweise Artikel 21  Abs. 4 LVerf-Brandenburg nur einen Indivi
dualanspruch auf Einsicht in Akten konstituiert, geht der neue Transparenzartikel 
in der LVerf-SH mit dem Begriff des "Zurverfügungstellens" davon aus, dass In
formationen sowohl aufgrund eines Antrages als auch durch Veröffentlichung zur 
Verfügung gestellt werden. 

4.1.3 Folgt man dieser Auslegung, so ergibt sich, dass die Regel, wonach die kommuna
le Familie insgesamt von Veröffentlichungspflichten verschont bleibt, jedenfalls 
begründungsbedürftig ist.

Die hier angemahnte Begründung findet sich im Gesetzentwurf, 

vgl dort: Begründung, Seite 16

nicht. 

4.1.4 Desgleichen unterfallen erst einmal alle amtlichen Informationen der Veröffentli
chungspflicht. Insofern gilt ja in der Tat, wie der Gesetzentwurf zu Recht hervor
hebt, ein Regel-/ Ausnahmeverhältnis. 

Etwaige Ausnahmen 

sind begründungsbedürftig. 

4.1.5 Entsprechende Begründungen sind im Gesetzentwurf  nicht beigegeben, obwohl 
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gerade die besondere Schlankheit der Veröffentlichungskataloges deutlich macht, 
dass für diese ebenso schlanke Begründungen erforderlich wären.

Warum  bspw.  Verwaltungsakte  umfassend  nicht unter  die  Veröffentlichungs
pflicht fallen sollen, 

Begründung Gesetzentwurf, Seite 16, Mitte, 

erschließt sich vor diesem Hintergrund nicht.

4.2 Allgemeine Anmerkungen zum Veröffentlichungskatalog

4.2.1 Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff der "weiteren Informationen" in dem 
neu geschaffenen § 11 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH (neu) nicht bedeutet, dass im Sinne 
der vorangehenden Überlegungen eine umfassende Veröffentlichungspflicht  be
stünde. Der Katalog nach § 11 Abs. 1 Satz 4 IZG-SH (neu)  ist nämlich nicht als 
ein Katalog von Regelbeispielen zu verstehen. Denn der Katalog des § 11 Abs. 1 
Satz 4 IFG-SH (neu) definiert gerade abschließend diejenigen Informationen, die 
"weitere Informationen" sind. 

4.2.2 Im Übrigen ergeben sich folgende allgemeine Einwände:

4.2.2.1 Die Veröffentlichungspflicht ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet.  Mit dieser Vor
gabe steht Schleswig-Holstein im Ländervergleich einzigartig dar. Richtig ist 
zwar, dass das baden-württembergische Gesetz nur einen irrelevanten Katalog von 
zu veröffentlichenden Informationen vorsieht, aber diese sind immerhin zwingend 
zu  veröffentlichen.  Auch  die  anderen  Transparenzvorschriften,  namentlich  für 
Hamburg  und  Rheinland-Pfalz,  konstituieren  die  Veröffentlichungspflicht  als 
zwingende Vorschrift. 

4.2.2.2 Die Herausnahme der kommunalen Familie aus der Veröffentlichungsverpflich
tung ist zwar kein Alleinstellungsmerkmal des "besonderen Anliegens" der "deut
lichen Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechts" in Schleswig-Holstein. 
Die Flächenländer Rheinland-Pfalz  und Baden-Württemberg gehen ähnlich vor. 
Da die Mehrzahl der für die Bürger relevanten Informationen auf gemeindlicher 
Ebene zu finden ist, wäre es politisch höchst relevant, gerade für diese Ebene auch 
eine Veröffentlichungspflicht zu konstituieren. Wie schon angesprochen, wäre im 
Übrigen die besondere verfassungsrechtliche Lage in Schleswig-Holstein (Artikel 
53 LVerf-SH) zu berücksichtigen. 
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4.2.2.3 Darüber hinaus sollen keinerlei Verwaltungsakte veröffentlicht werden (Begrün
dung, Seite 16 Mitte), siehe oben 4.1.5. 

4.2.3 Kurz angesprochen seien darüber hinaus: 

4.2.3.1 Die Veröffentlichungen von bei der  Landesregierung vorhandenen Informatio
nen beschränken sich nach Ziffer 9 auf die Vorlagen der Landesregierung nach 
Beschlussfassung und Mitteilungen an den Landtag. 

Ausweislich der Begründung des GE (Seite 21 unten), handelt es sich hierbei um 
die Informationspflichten nach dem Parlamentsinformationsgesetz;  diese finden 
sich dort in § 1. 

Der dortige Katalog betrifft nach dem Verständnis von Netzwerk Recherche nur 
Informationen, die schon derzeit im Wege des parlamentarischen Verfahrens ver
öffentlicht werden. Zwar spricht dies nicht gegen eine Veröffentlichung auf einer 
Transparenzplattform; allerdings ist der erzielte Transparenzgewinn gering. 

Netzwerk Recherche schlägt für den Kabinettsbereich eine ausdifferenzierte Rege
lung vor; in dem auf Anlage 1 beigefügten Entwurf für ein Transparenzgesetz Ba
den-Württemberg wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

§ 23

Veröffentlichungen zur Beschlussfassung von  Gremien

(1) 1Die Landesregierung veröffentlicht 

1. die Tagesordnungen des Kabinetts sowie der Vorkonferenz; 

2. die Kabinettsvorlagen; 

3. die Beschlüsse der Landesregierung.

2Die §§ 9 bis 16 (= allgemeine Gründe für Geheimhaltung, wie bspw. Datenschutz, Verf.) finden An
wendung.  3Für die Tagesordnungen, Kabinettsvorlagen und Beschlüsse nach Satz 1 wird ein Register  
im Internet veröffentlicht.  4Das Register enthält die Tagesordnungspunkte vollständig und hierzu die 
Angaben, ob Kabinettsvorlagen vorliegen und Beschlüsse gefasst wurden.  5Die Veröffentlichung er
folgt jeweils unverzüglich nach Beschlussfassung; soweit keine Beschlüsse gefasst werden, unverzüg
lich nach Befassung des Kabinetts.  6Soweit die Angaben nach Satz 1 unter Berufung auf Satz 2 nicht 
veröffentlicht werden, enthält das Register jeweils eine knappe Angabe der Gründe für die Geheimhal
tung. 

Gerade weil  auf  Kabinettsebene  grundsätzlich  weniger  zu  veröffentlichen  sein 
wird als bspw auf kommunaler Ebene, muss die Veröffentlichungspflicht hier von 
qualifizierten Registerpflichten begleitet werden, damit ggfs seitens der Öffent
lichkeit "nachgehakt" werden kann. 
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4.2.3.2 Zu begrüßen ist, dass die Transparenzplattform eine Unterabteilung "Gerichtsent
scheidungen" enthalten soll.  Mit  der Anforderung, dass nur veröffentlichungs
würdige Entscheidungen in die Plattform eingestellt werden sollen, wird jedoch 
ein wertendes Element in das Informationszugangsgesetz eingefügt, das mit dem 
Grundsatz des interesselosen Zugangs im Informationsfreiheitsrecht schwer ver
einbar ist, zumal es ja nicht die Öffentlichkeit ist, die über die Veröffentlichungs
würdigkeit entscheidet. 

4.2.3.3 Bei Zuwendungen (Ziffer 5 des Katalogs) sollen nur Übersichten veröffentlicht 
werden. Dies ist schon begrifflich unklar. Eine Übersicht ist es schließlich auch, 
wenn die Gesamthöhe von Zuwendungen aufgeschlüsselt nach Landkreisen, ver
öffentlicht wird. Wenn in der Begründung des Gesetzentwurfes (Seite 19 unten) 
erläutert wird, die Transparenz für interessierte Bürgerinnen und Bürger würde er
schwert, wenn seitenlange Bescheide mit deren Anlagen veröffentlicht würden, so 
stellt dies (von der herablassenden Formulierung gegenüber dem mündigen Bürger 
abgesehen) eine künstlich konstruierte Alternativlosigkeit dar. Eine Klarstellung 
ist hier erforderlich, dass  mindestens Listen, die die Höhe der Einzelzuwendun
gen einschließlich der zeitlichen Zuordnung und der Bezeichnung der Empfänger 
(nebst Rechtsgrundlage der Zuwendung) zu veröffentlichen sind. 

4.2.3.4 Ausweislich  der  Ziffer 3 sollen  Gutachten nur  veröffentlicht  werden,  "soweit 
sie ... in auf Außenwirkung gerichtete Entscheidungen der Landesbehörden 
eingeflossen sind". Dies bedeutet, dass Gutachten in laufenden Verfahren von der 
Veröffentlichung ebenso ausgenommen sind, wie Gutachten bspw. in Raumord
nungs- oder Linienbestimmungsverfahren. 

Die Vorschrift des GE ist  offensichtlich dem TranspG-RP angelehnt (dort: § 7 
Abs. 1 Nr 8). Dies ist zwar erheblich besser als in der baden-württembergischen 
Fassung  (dort:  keine  Veröffentlichung  von  Gutachten),  aber  eben  erheblich 
schlechter als in Hamburg (dort: § 3 Abs. 1 Nr 8 HmbTranpG). 

In Hamburg werden veröffentlicht 

Gutachten und Studien, soweit sie von Behörden in Auftrag gegeben wur
den, in  die  Entscheidung der Behörde einfließen oder  ihrer Vorbereitung 
dienen. 

Weder  muss  hier  der  Entscheidungsprozess  abgeschlossen  sein  ("eingeflossen 
sind") noch geht es um "auf Außenwirkung gerichtete Entscheidungen". 

Nach Meinung von Netzwerk Recherche sollte mindestens die Hamburgische For
mulierung zum Tragen kommen. Besser wäre eine von der Entscheidungsrelevanz 
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unabhängige Veröffentlichungspflicht, wie sie Netzwerk Recherche im § 27 des 
auf Anlage 1 beigefügten Entwurfes vorgeschlagen hat: 

§ 27

Veröffentlichung von Gutachten 

(1) 1Die informationspflichtigen  Stellen  veröffentlichen  ein  Register  der  von ihnen  beauftragten 
Gutachten. 2Die Eintragung in das Register erfolgt erstmalig und unverzüglich mit der Beauftra
gung des Gutachtens.  3In dem Register werden mindestens der erwartete Zeitpunkt der Fertig
stellung, Autor, Thema und Kosten für die Anfertigung des Gutachtens genannt. 4Spätestens mit 
der Fertigstellung werden alle Angaben des Registers aktualisiert. 

(2) 1Die informationspflichtigen Stellen veröffentlichen die von ihnen beauftragten Gutachten.  2Bei 
extern vergebenen Gutachten sichern sie sich bei Beauftragung die erforderlichen Nutzungs
rechte. 3Die §§ 9 bis 16 finden Anwendung. 

4.2.3.5 Im Übrigen wird auf die Anmerkungen zu den einzelnen Änderungen in 

Anlage 2 zu dieser Stellungnahme: Synoptische Gegenüberstellung des IZ
G-SH und der Änderungen gemäß LtDrs 18/4409 und LtDrs 18/4465, mit 
kurzen Anmerkungen

verwiesen, wobei zur Veröffentlichung von Verträgen gesondert vorgetragen wird: 

4.3 Veröffentlichung von Verträgen

4.3.1 Relativ unproblematisch ist die Veröffentlichungspflicht für Verträge für die Er
stellung von Gutachten  (§ 11  Abs. 1 Satz 4 Nr 12 IZG-SH (neu). Aber solche 
Verträge  sollen  nur  veröffentlicht  werden,  sofern  der  Auftragswert  mehr  als 
10.000 € beträgt. 

Insoweit  ist  anzumerken,  dass  die  Schwelle  von 10.000 € für  Gutachten hoch 
scheint und herabgesetzt werden müsste. 

Ungeklärt bleibt allerdings das Verhältnis zu den Geheimhaltungsvorschriften ins
besondere nach §§ 9, 10 IZG-SH (alt, bzw neu). Es müsste klargestellt werden, 
dass Auftragnehmer und Auftragswert bekannt gegeben werden.

4.3.2 Ein anderes Bild bietet sich bei der Veröffentlichung sonstiger Verträge. 

Der Veröffentlichungspflicht unterliegen nach § 11 Abs. 1 Satz 4 Nr 11 IZG-SH 
(neu) 
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Verträge, soweit es sich nicht um öffentliche Aufträge oder Kredit- oder Fi
nanztermingeschäfte handelt; ausgenommen sind Verträge mit einem Auf
tragswert von weniger als 50.000 €. 

4.3.2.1 Hier  ist  zunächst  auf  die  recht  hohe  Schwelle  von  50.000  Euro  hinzuweisen 
(Rheinland-Pfalz: 20.000 Euro, § 7 Abs. 1 Nr TranspG-RP, weitere Einschränkun
gen, Hamburg: keine Schwelle, aber öffentliches Interesse an der Veröffentlichung 
erforderlich, § 3 Abs. 2 Nr 1 HmbTranspG). 

4.3.2.2 Fraglich ist, was noch übrig bleibt, wenn man bei Verträgen die öffentlichen Auf
träge heraus nimmt. Die Antwort gibt die Begründung des GE, dort: Seite 22f. 
Sämtliche Verträge betreffend Aufträge über Dienstleistungen, Bauleistungen oder 
die Lieferung von Waren entfallen. Nimmt man hier noch hinzu, dass Verträge 
über Dienstleistungen auch in der (Teilprivatisierung) von öffentlichen Dienstleis
tern der Daseinsvorsorge sein können, wird klar, dass 

vom öffentlichen Movens für die Transparenzgesetzgebung (seit Hamburg 
2012) nichts mehr übrig bleibt. 

4.3.2.3 Insofern bleibt an dieser Stelle nur zu fragen, was die Herausnahme von Verträgen 
über Kredit- oder Finanztermingeschäfte bedeutet. 

Die Begründung sagt hier nur, dass derartige Verträge in der Regel Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse  enthielten  (dort:  Seite  22 unten).  Da dies  aber  auf  viele 
Verträge zutrifft, die - zumindest nach anderen Transparenzgesetzen - veröffent
licht werden sollen, bringt dies wenig Licht ins Dunkel. 

4.3.2.4 Nach § 37e Satz 2 WpHG1 sind "Finanztermingeschäfte ... die Derivate im Sinne 
des § 2 Abs. 2 (WpHG) und Optionsscheine". § 2 Abs. 2 WpHG lautet: 

(2) Derivate im Sinne dieses Gesetzes sind

1. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die 
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom Preis 
oder Maß eines Basiswertes ableitet (Termingeschäfte) mit Bezug auf die folgenden Basis
werte:

a) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,

b) Devisen oder Rechnungseinheiten,

c) Zinssätze oder andere Erträge,

1 WpHG = Wertpapierhandelsgesetz
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d) Indices der Basiswerte der Buchstaben a, b oder c, andere Finanzindices oder Finanz
messgrößen oder

e) Derivate;

2.  Termingeschäfte mit Bezug auf Waren, Frachtsätze,  Emissionsberechtigungen, Klima- 
oder andere physikalische Variablen, Inflationsraten oder andere volkswirtschaftliche Va
riablen oder sonstige Vermögenswerte, Indices oder Messwerte als Basiswerte, sofern sie

a) durch Barausgleich zu erfüllen sind oder einer Vertragspartei das Recht geben, einen Ba
rausgleich zu verlangen, ohne dass dieses Recht durch Ausfall oder ein anderes Beendi
gungsereignis begründet ist, 

b) auf einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem geschlossen 
werden oder 

c) nach Maßgabe des Artikels 38 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommis
sion vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die 
Meldung von Geschäften, die  Markttransparenz,  die Zulassung von Finanzinstrumenten 
zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (ABl. EU Nr. L 241 S. 1) 
Merkmale anderer Derivate aufweisen und nichtkommerziellen
Zwecken dienen und nicht die Voraussetzungen des Artikels 38 Abs. 4 dieser Verordnung 
gegeben sind, und sofern sie keine Kassageschäfte im Sinne des Artikels 38 Abs. 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1287/2006 sind;

3. finanzielle Differenzgeschäfte;

4. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die 
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und dem Transfer von Kreditrisiken dienen (Kreditderiva
te);

5. Termingeschäfte mit Bezug auf die in Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 
genannten Basiswerte, sofern sie die Bedingungen der Nummer 2 erfüllen.

4.3.2.5 Einerseits besteht selbstverständlich ein höchstes Interesse der Öffentlichkeit, zu 
erfahren,  in  welcher  Weise sich die  öffentliche  Hand mit  den ihr  anvertrauten 
Steuermitteln gegebenenfalls auf spekulativen Märkten bewegt. 

4.3.2.6 Viele Verträge unter Beteiligung der öffentlichen Hand werden im Übrigen zeit
lich verzögert zu erfüllen sein und zudem ein Element an "Transfer von Kreditrisi
ken" enthalten.  Diese Bedingungen sind nämlich schon dann erfüllt,  wenn eine 
aufschiebende Bedingungen vorhanden ist und variable, bspw. an den Basiszins
satz gekoppelte, Zinssätze vereinbart werden -  eine alles andere als untypische Si
tuation. 

                                                                                                                                                                                                      
Netzwerk Recherche: Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen auf LtDrs 18/4409 und 18/4465
Änderung des IZG-SH (25. Oktober 2016) 19/ von 36



                                                                                                                                 Netzwerk Recherche

4.3.2.7 Auch eine Situation wie jüngst -

HSH erlässt Reedern 800 Millionen - Hamburg und Kiel kaufen mit Steuer
milliarden faule Kredite auf, aber die Namen der Schuldner bleiben geheim - 
Hamburger Abendblatt, 6. Oktober 2016

im Zusammenhang mit der HSH Nordbank könnte unter diese Klausel fallen. 

Netzwerk Recherche vertritt hier die Auffassung, dass gerade hier Transparenz ge
boten ist und ein Widerspruch des Gesetzentwurfes gegenüber den erklärten Inten
tionen der Autoren besteht. 

4.3.2.8 Insgesamt 

hält Netzwerk Recherche die Regelungen zur Veröffentlichung von Verträ
gen für misslungen 

und regt an, 

mindestens die Hamburger Formulierungen zu übernehmen. 

Im Übrigen kann zur Anregung auf § 24 des Entwurfes von Netzwerk Recherche 
für Baden-Württemberg (Anlage 1) verwiesen werden, wo eine qualifizierte Ver
öffentlichungspflicht für (weit gefasste) "Verträge der Daseinsvorsorge" geregelt 
wird. 

5. Zu den weiteren einzelnen Änderungen des Gesetzentwurfs

5.1 Vorbemerkungen

In der vorliegenden Stellungnahme sollen nicht alle  einzelnen Änderungen des 
Gesetzentwurfes besprochen werden. Hierfür wird auf eine synoptische Darstel
lung verwiesen, die als 

Anlage 2 zu dieser Stellungnahme: Synoptische Gegenüberstellung des IZ
G-SH und der Änderungen gemäß LtDrs 18/4409 und LtDrs 18/4465

dieser Stellungnahme beigefügt wird. Die geplanten Änderungen sind dort mit ei
nem Blick erkennbar und werden teilweise kurz kommentiert. 

Im Übrigen werden noch folgende Gesichtspunkte herausgehoben: 
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5.2 Anpassung an die EuGH-Urteile Flachglas Torgau und Deutsche Umwelthil
fe

5.2.1 Die vorgeschlagene Änderung

In synoptischer Darstellung (siehe auch Anlage 2) lautet die Änderung wie folgt, 
wobei  die  unterstrichenen Passagen  die  durch  den  Gesetzesänderung  vorge
schlagenen Ergänzungen sind. Die Änderung zu Nr 1 wird hier zunächst ausgelas
sen, weil sie an dieser Stelle nicht zum Thema gehört: 

§ 2 Abs. 4 IZG
(Aktuell)

§ 2 Abs. 4 IZG
(Geplante Änderung)

Zu den informationspflichtigen Stellen ge
hören nicht:

Zu den informationspflichtigen Stellen ge
hören nicht:

... ...

2.  die obersten Landesbehörden, soweit sie 
im  Rahmen  der  Gesetzgebungsverfahren 
oder  beim Erlass von Rechtsverordnungen 
tätig werden, 

2.  die obersten Landesbehörden, soweit sie 
im  Rahmen  der   Gesetzgebungsverfahren 
oder  beim Erlass  von Rechtsverordnungen 
tätig werden, und es sich nicht um   Umwelt
informationen handelt, 

2a.    Die  obersten  Landesbehörden,  soweit 
und solange sie im Rahmen der Gesetzge
bungsverfahren tätig werden und es sich da
bei um Umweltinformationen handelt, 

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Straf
verfolgungsbehörden, soweit sie als Organe 
der Rechtspflege tätig werden, 

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Straf
verfolgungsbehörden, soweit sie als Organe 
der Rechtspflege tätig werden, 

4.  der  Landesrechnungshof,  soweit  er  in 
richterlicher Unabhängigkeit tätig wird und 
es sich nicht Umweltinformationen handelt. 

4.  der  Landesrechnungshof,  soweit  er  in 
richterlicher Unabhängigkeit tätig wird und 
es sich nicht Umweltinformationen handelt. 

Zur Begründung bezieht sich der Gesetzentwurf, wie gesagt, auf zwei Entschei
dungen  des  Europäischen  Gerichtshofes  zum europarechtlich  in  der  Richtlinie 
2003/4/EWG geregelten Umweltinformationsrecht (EuGH C-204/09 vom 14. Fe
bruar 2012 - Flachglas Torgau und EuGH C-515/11 vom 18. Juli 2013 - Deutsche 
Umwelthilfe). 

Deshalb betreffen die Änderungen nur den Zugang zu Umweltinformationen. 
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5.2.2 Zur Bewertung der Änderung

5.2.2.1 Der  Gesetzentwurf  versucht  die  Umsetzung  der  beiden  Entscheidungen des 
EuGH, soweit es um die Informationspflichtigkeit von obersten Landesbehörden 
geht, wenn diese mit der Vorbereitung von Gesetzgebungsakten (Parlamentsgeset
ze, Rechtsverordnungen) befasst sind. 

5.2.2.2 Der Versuch erscheint redaktionell misslungen. Dies erschließt sich daraus, dass 
die neue Nr. 2 Tätigkeiten im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren und Rechts
verordnungen regelt und die neue Nr. 2a die Gesetzgebungsverfahren noch einmal 
aufgreift. 

5.2.2.3 Die Redundanz der beiden Formulierungen liegt jedoch daran, dass der Gesetzent
wurf 

allenfalls das gewähren will, was von der Umweltinformationsrichtlinie in 
der Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof erzwungen wird. 

Keinesfalls soll dem Bürger bei solchen Informationen, die nicht Umweltinforma
tionen, eine gleiches Niveau an Rechten zugesprochen werden.   (Grundsatz der 
minimalistischen Umsetzung von Europarecht, soweit es zu Gunsten von Bürgern 
gesetzt ist, siehe auch unten.)

In der Tat: 

In der Entscheidung Flachglas Torgau heißt es im Tenor Nr. 2: 

2.       Art.  2  Nr.  2  Satz  2  der  Richtlinie  2003/4  ist  dahin  auszulegen, 
dass  die  den Mitgliedstaaten  von  dieser  Vorschrift  eingeräumte  Mög
lichkeit,  Gremien  oder Einrichtungen, soweit sie in gesetzgebender Eigen
schaft handeln, nicht als Behörden anzusehen,  nicht  mehr  angewandt  wer
den  darf,  wenn  das  betreffende Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen 
ist.

Hervorhebung: Unterzeichner.

In der Entscheidung Deutsche Umwelthilfe heißt es im Tenor: 

Art. 2 Nr. 2 Satz 2 der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Januar  2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen und zur Aufhebung  der Richtlinie 90/313/EWG des 
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Rates ist dahin auszulegen, dass die den Mitgliedstaaten darin eingeräumte 
Befugnis, „Gremien oder Einrichtungen …, soweit sie in … gesetzgebender 
Eigenschaft  handeln“,  nicht  als  Behörden  anzusehen,  die  Zugang  zu 
den  bei  ihnen  vorhandenen Umweltinformationen gewähren müssen, nicht 
für Ministerien gelten kann, wenn sie Recht ausarbeiten und setzen, das 
im Rang unter einem Gesetz steht.

Hervorhebung: Unterzeichner.

Die beiden Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes betreffen somit ein
mal  das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren (Flachglas Torgau) und zum 
anderen die materielle Rechtsetzung im Rahmen von Rechtsverordnungen (Deut
sche Umwelthilfe). In beiden Fällen bereiten die obersten Landesbehörden (Minis
terien) vielfach Gesetzentwürfe vor bzw erlassen bei Rechtsverordnungen sogar 
den jeweiligen Rechtsakt. 

Bei der parlamentarischen Gesetzgebung können nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes Ministerien als Gremien oder Einrichtungen angesehen werden, die 
in "gesetzgebender Eigenschaft" im Sinne der Richtlinie handeln (und damit von 
der Auskunftsverpflichtung befreit werden können), dies allerdings nur solange, 
bis das jeweilige Gesetz verabschiedet ist. 

Beim Erlass von Rechtsverordnungen kommt eine derartige Herausnahme von 
Ministerien aus der Informationsverpflichtung überhaupt nicht in Betracht. 

5.2.2.4 Es hätte  nahe gelegen, dies für das gesamte Informationsfreiheitsrecht  entspre
chend der Rechtsprechung des EuGH zu regeln. 

Dies wäre im Übrigen auch nicht mehr als zum status quo ante des IFG 2000 
zurückzukehren (siehe § 3 IFG-SH 2000), dh, zu einer Situation, wie sie bis 
zur Einführung des IZG (2012) bestanden hat. 

Eine "deutliche Erweiterung der Informationsfreiheit" ist der vorgeschlagenen Än
derung, die sich auf das Unvermeidbare beschränkt, nicht zu entnehmen. 

5.3 § 2 Abs. 4 Nr 5 (neu) - Finanzverwaltung

5.3.1 Neu eingeführt wird in § 2 Abs. 4 mit der neuen Nummer 5, dass keine informati
onsverpflichteten Stellen sind

5. die Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes, so
fern Vorgänge der Steuerfestsetzung und Steuererhebung betroffen sind.
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5.3.2 Abgesehen davon, dass es sich um eine neue Ausnahme handelt, die auf den Er
findungsreichtum der  grün  geführten Landesregierung Baden-Württembergs zu
rückgeht (dort: § 2 Abs. 3 Nr 4 IFG-BW), fragt sich vor allem, warum die Steuer
festsetzung öffentlicher Unternehmen derart geschützt werden soll. 

5.3.3 Auf die Überlegungen zur Aktivierung des Grundrechts auf Informationsfreiheit 
(Artikel 5 GG, siehe oben, 3.3.8) und die Bedeutung von Artikel 53 LVerf-SH 
(unten 5.5)  wird hingewiesen.  Da die  neue Vorschrift  den Informationszugang 
verschlechtert, ist die Zulässigkeit ihrer Einführung - was nicht geschieht  an ver
fassungsrechtlichen Maßstäben zu messen. 

Die Vorschrift wird jedenfalls abgelehnt. 

5.4 Berücksichtigung des Transparenzartikels der Landesverfassung im Gesetz
entwurf

5.4.1 Der neue Artikel 53 der Landesverfassung lautet: 

Artikel 53 - Transparenz

Die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände stellen 
amtliche Informationen zur Verfügung, soweit  nicht entgegenstehende öf
fentliche oder schutzwürdige private Interessen überwiegen. Das Nähere re
gelt ein Gesetz.

5.4.2 Der Gesetzentwurf sieht unter Bezugnahme auf die Motive des Verfassungsgebers 
den maßgeblichen Gehalt  der Verfassungsvorschrift in der Umkehrung des Re
gel-/ Ausnahmeverhältnisses im Informationsfreiheitsrecht (GE, Seite 8f). 

Die Formulierung überrascht. Im Informationsfreiheitsrecht, namentlich der Um
weltinformationsrichtlinie, dem UIG und dem IFG (Bund oder SH usw) gilt seit 
jeher,  dass mit  der Verabschiedung dieser Gesetze der Grundsatz  des Amtsge
heimnisses aufgehoben ist. Öffentlicher Zugang ist die Regel, Geheimhaltung die 
Ausnahme.

5.4.3 Konkret meint der Gesetzentwurf, wie sich aus der Bezugnahme auf die §§ 9 Abs. 
1 Satz 1 und 10 Abs. 1 Satz 1 IZG ergibt, etwas anderes. Die Auswirkung des neu
en Transparenzartikels soll sich hiernach darauf beschränken, das innerhalb die
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ser Vorschriften das Regel-/ Ausnahmeverhältnis umgekehrt würde. 

Auch dies überrascht. 

5.4.4.1 Die relevante Änderung des § 10 Abs. 1 sieht wie folgt aus: 

§ 10 - Schutz privater Belange §  10  -  Schutz  entgegenstehender privater 
Belange

Soweit durch die Bekanntgabe der Informatio
nen

1.  personenbezogene Daten  offenbart  würden, 
deren  Vertraulichkeit  durch  Rechtsvorschrift 
vorgesehen ist,

2. Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere 
Urheberrechte, verletzt würden,

3. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugäng
lich  gemacht  würden  oder  die  Informationen 
dem Steuer- oder Statistikgeheimnis unterliegen 
oder

4.  die  Interessen  einer  Person  beeinträchtigt 
würden,  die  die  beantragte  Information,  ohne 
rechtlich dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich 
verpflichtet  werden  zu können,  der  informati
onspflichtigen  Stelle  freiwillig  zur  Verfügung 
gestellt hat,

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Be
troffenen haben zugestimmt oder  das  öffentli
che Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. 

...

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Be
troffenen haben zugestimmt oder das öffentli
che  Interesse  an  der  Bekanntgabe  überwiegt 
und das aus den Nummern 1 bis 4 jeweils fol
gende schutzwürdige private  Interesse  an der 
Geheimhaltung  gegenüber  dem  öffentlichen 
Bekanntgabeinteresse überwiegt, ist der Antrag 
abzulehnen, es sei denn, die jeweils Betroffe
nen haben zugestimmt. 

5.4.4.2 Die bisherige Formulierung sieht vor, dass die Ablehnung eines Antrages nicht in 
Betracht  kommt,  "es sei  denn, ...  das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe 
überwiegt". 

Dem gegenüber wird nunmehr verlangt, dass "das aus den Nummer 1 bis 4 jeweils 
folgende schutzwürdige private Interesse an der Geheimhaltung gegenüber dem 
öffentlichen Bekanntgabeinteresse überwiegt". 

                                                                                                                                                                                                      
Netzwerk Recherche: Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen auf LtDrs 18/4409 und 18/4465
Änderung des IZG-SH (25. Oktober 2016) 25/ von 36



                                                                                                                                 Netzwerk Recherche

Unterstellt man zunächst, dass mit dem "öffentlichen Bekanntgabeinteresse" das
selbe gemeint ist wie mit dem "öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe", ist zu
nächst anzumerken, dass in der bestehenden Formulierung die Interessen, die der 
Bekanntgabe entgegenstehen, zwar nicht genannt sind, aber denknotwendig vor
auszusetzen sind, da sonst das "Überwiegen" keinen Sinn macht. 

5.4.4.3 Bisher ist es also so, dass zur Ablehnung eines Antrages das öffentliche Bekannt
gabeinteresse entgegenstehende aber nicht benannte Interessen überwiegen müs
sen. 

Demgegenüber  müssen nunmehr zur Ablehnung des Antrages die nunmehr be
nannten entgegenstehenden Interessen das öffentliche Bekanntgabeinteresse über
wiegen. 

5.4.4.4 Es fragt sich, ob dies eine Umkehrung eines Regel-/ Ausnahmeverhältnisses ist. 

Bisher ist die Situation so: Dem Antrag ist stattzugeben, es sei denn, es greifen die 
Ausnahmen des § 10 Satz 1 Nr 1-4 und es gibt kein die unbenannten entgegen
stehenden Interessen überwiegendes öffentliches Bekanntgabeinteresse.

Die neue Situation ist so: Dem Antrag ist stattzugeben, es sei denn, es greifen die 
Ausnahmen des § 10 Satz 1 Nr 1-4 und es gibt kein die benannten entgegenste
henden Interessen überwiegendes öffentliches Bekanntgabeinteresse. 

5.4.4.5 Die - vermeintliche - Umkehrung des Regel-/ Ausnahmeverhältnisses (das dem 
IZG bei richtiger Lesart ohnehin schon im status quo inhärent ist, siehe oben), ent
puppt sich insoweit als eine lediglich redaktionelle Änderung. 

5.4.4.6 Insofern verbleibt als Änderung (und Folgerung aus dem neuen Transparenzarti
kel) ausschließlich, dass die entgegenstehenden Interessen nunmehr benannt sind. 

Auch dies ist aber keine neue Regelung, sondern entspricht schlicht der Auslegung 
der Vorschrift im Umweltinformationsrecht, 

vgl: Reidt/ Schiller, in: Landmann/ Rohmer - Umweltrecht-Kommentar (Lo
seblatt), UIG § 9 Rn 34, § 8 Rn 47ff (Stand 2010). 
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5.4.4.7 Im Zwischenergebnis stellt sich heraus, dass 

die Auswirkungen des neuen Transparenzartikels auf die Vorschrift des § 10 
IZG ausschließlich redaktioneller Natur sind (bzw: nach Auffassung der Au
toren des GE sein sollen). 

5.4.5 Im Falle des § 9 ist die Situation grundsätzlich vergleichbar, weicht aber im Ein
zelnen etwas ab. Es gibt zwei Änderungen: 

5.4.5.1 Die erste Änderung ist zunächst: 

§ 9 - Schutz öffentlicher Belange § 9 - Schutz  entgegenstehender öffentlicher 
Interessen

(1) Soweit die Bekanntgabe der Informationen 
nachteilige Auswirkungen hätte auf

1. die internationalen Beziehungen, die Vertei
digung oder bedeutsame Schutzgüter der öffent
lichen Sicherheit,

2. die Beziehungen zum Bund oder einem ande
ren Land,

3. die Vertraulichkeit der Beratungen von infor
mationspflichtigen Stellen,

4. die Durchführung eines laufenden Gerichts
verfahrens, den Anspruch einer Person auf ein 
faires  Verfahren oder  die  Durchführung straf
rechtlicher,  ordnungswidrigkeitenrechtlicher 
oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen oder

5. den Zustand der Umwelt und ihrer Bestand
teile im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 oder Schutz
güter im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 6,

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öf
fentliche  Interesse  an  der  Bekanntgabe  über
wiegt. 

...

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öf
fentliche  Interesse  an  der  Bekanntgabe  über
wiegt,  wenn das aus den Nummern 1 bis 5 je
weils  ergebende  öffentliche  Interesse  an  der 
Geheimhaltung  gegenüber  dem  öffentlichen 
Bekanntgabeinteresse überwiegt. 

...
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5.4.5.2 Die Ausnahmevorschrift betrifft den Schutz materieller öffentlicher Belange. Im 
Übrigen ist sie in genauer Entsprechung zur soeben besprochenen Änderung des § 
9 formuliert, so dass die dortigen Ausführung entsprechend gelten. 

5.4.5.3 Es handelt sich mithin auch hier um eine im Ergebnis rein redaktionelle Änderung 
ohne materiell-rechtliche Auswirkungen. 

5.4.5.4 Die zweite Änderung ist die folgende: 

(2) Soweit ein Antrag

1. offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde,

2. sich auf interne Mitteilungen der informati
onspflichtigen  Stelle,  die  zum Schutz  des  be
hördlichen Entscheidungsprozesses erforderlich 
sind, bezieht,

3. bei einer Stelle, die nicht über die gewünsch
ten Informationen verfügt, gestellt wird, sofern 
er nicht nach § 4 Abs. 3 weitergeleitet werden 
kann,

4. sich auf die Zugänglichmachung noch nicht 
abgeschlossener  Schriftstücke oder  noch nicht 
aufbereiteter Daten bezieht oder

5. zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der 
informationspflichtigen Stelle nach § 4 Abs. 2 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist präzi
siert wird,

ist er abzulehnen, es sei denn, das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.

ist  er  abzulehnen,  es sei  denn, das öffentliche 
Interesse an der  Bekanntgabe überwiegt  wenn 
das sich aus den Nummern 1 bis 5 jeweils erge
bende  öffentliche  Interesse  am  Funktionieren 
von  Verwaltungsabläufen  gegenüber  dem  öf
fentlichen Bekanntgabeinteresse überwiegt.

5.4.5.5 Auch hier gilt grundsätzlich der zuvorige Einwand, dass es sich ausschließlich um 
eine redaktionelle Änderung ohne Folgen im materiellen Recht handelt. 
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Etwas anderes gilt allenfalls im Hinblick auf die Formulierung "öffentliches Inter
esse am Funktionieren von Verwaltungsabläufen", die hier anstelle des "öffent
lichen Interesses an der Geheimhaltung" bei den materiellen Ablehnungsgründen 
gewählt wird. 

5.4.5.6 Aus Sicht von Netzwerk Recherche 

ist die Einfügung "Funktionieren von Verwaltungsabläufen" bedenklich und 
sollte gestrichen werden. 

In der neuen Formulierung besteht nämlich die Gefahr einer Auslegung, die ganz 
allgemein das "Funktionieren von Verwaltungsabläufen" geschützt sehen will. Die 
konkrete Möglichkeit hierfür ergibt sich insbesondere aus der Verbindung zu § 9 
Abs. 2 Nr 2 IZG, der - systemwidrig - die "internen Mitteilungen" mit dem be
hördlichen Entscheidungsprozess insgesamt in Verbindung bringt. 

5.4.6 Im Übrigen ist Netzwerk Recherche der Auffassung, dass die Ausnahmegründe 
des § 9  Abs. 2 nicht nur aus europarechtlichen Gründen nicht erforderlich sind, 
vielmehr auf diese (formellen) Ausnahmegründe 

insgesamt verzichtet werden kann. 

5.4.6.1 Deshalb wird 

eine Streichung des § 9 Abs. 2 angeregt. 

5.4.6.2 (Auch) dies wäre nicht mehr als die Rückkehr zum status quo ante, denn die frag
lichen Ausnahmegründe fanden sich im IFG-SH 2000 nicht.

5.5 Tatsächliche Anwendung von Artikel 53 LVerf-SH (Transparenz)

5.5.1 Nach dem Vorangehenden ergibt sich, dass entgegen der Ausführungen der Be
gründung der vorgelegte Gesetzentwurf eine Umsetzung von Artikel 53 LVerf-SH 

Artikel 53 - Transparenz

1Die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände stellen 
amtliche Informationen zur Verfügung, soweit  nicht entgegenstehende öf
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fentliche oder schutzwürdige private Interessen überwiegen. 2Das Nähere re
gelt ein Gesetz.

gerade nicht enthält. 

5.5.2 Allerdings handelt es sich bei Artikel 53 nicht um eine leere Regelung. Dem "stel
len zur Verfügung" in Artikel 53 Satz 1 LVerf entspricht ein Anspruch der Bürger 
sodass die Vorschrift letztlich als Konstitution eines grundrechtsgleichen, nämlich 
verfassungsrechtlich verbürgten, Anspruchs des Bürgers auf Zugang zu Informa
tionen zu lesen ist. 

5.5.3 Dieser Anspruch besteht nicht nach Maßgabe eines einfachen, sondern eines qua
lifizierten Gesetzesvorbehalts. 

Auch wenn Artikel 53 Satz 3 LVerf-SH einen Gesetzesvorbehalt ausspricht, so ist 
zu  beachten,  dass  sich  aus  Artikel  53  Satz  1  Hs  2  LVerf-SH  eine  "Schran
ken-Schranke", 

Sachs: Sachs (Hg), Grundgesetz - Kommentar (7. Auflage, 2014), vor Arti
kel 1 Rn 134f, 

ergibt, wonach einschränkende Regelungen über den allgemeinen Verhältnismä
ßigkeitsgrundsatz hinaus auf entgegenstehenden überwiegenden öffentlichen und 
privaten Interessen beruhen müssen. 

5.5.4 Problematisch im Lichte des neuen Transparenzartikels ist vorliegend insbesonde
re die Halbherzigkeit der Rücknahme des status quo ante des IFG-SH 2000 hin
sichtlich § 2 Abs. 4 IZG (Informationszugang im Gesetzgebungsverfahren, siehe 
oben). 

Nach Auffassung von Netzwerk Recherche folgt  nämlich  aus  der  verfassungs
rechtlichen Vorgabe des  Artikels 53 Satz 1 Hs 2 LVerf-SH das Gebot einer Ein
zelfallabwägung hinsichtlich behördlicher Informationen. 

Eine allgemeine Regel, die bestimmte Informationen von vornherein im Informati
onszugang entzieht, wie dies bei § 2 Abs. 4 IZG-SH in der Neufassung der Fall ist, 
ist hiermit nicht vereinbar. 

5.5.5 Insofern  ist  zum Verständnis  des  neuen  Transparenzartikels  anzumerken,  dass 
zwar richtig ist, dass hier ein Regel-/ Ausnahmeverhältnis konstituiert wird. Dies 
ist aber nicht neu, sondern vielmehr charakteristisch für alle modernen Informati
onsfreiheitsgesetze.  
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5.6 Artikel 53 LVerf-SH und die Rücknahme von Informationszugangsansprü
chen

5.6.1 Netzwerk Recherche ist der Auffassung, dass nicht nur der Grundsatz der Aktivie
rung des Grundrechtes auf Informationsfreiheit verfassungsmäßige Beschränkun
gen hinsichtlich der Rücknahme einmal gewährter Informationsansprüche begrün
det, sondern dass auch Artikel 53 LVerf SH entsprechende Wirkungen hat. 

5.6.2 Denn die Gewährung von Informationszugangsansprüchen enthält  unausgespro
chen nicht nur die Feststellung, dass gesetzlich freigegebene Informationen "amtli
che Informationen" sind, sondern auch, dass etwaige entgegenstehende öffentliche 
oder schutzwürdige private Interessen nicht die Pflicht zur Zurverfügungstellung 
ausschließen. 

5.6.3 Dies kann nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, zurückgenommen werden. 

Der Erlass eines Urteils zu einer bestehenden gesetzlichen Regelung kann jeden
falls nicht zu den Gründen gehören, die die Rücknahme eines einmal gewährten 
Informationszugangsanspruches rechtfertigen könnten. Denn das jeweilige Urteil 
hat insoweit  nur feststellende Wirkung hinsichtlich der Auslegung der entspre
chenden gesetzlichen Vorschriften.

Hieran wird zu erinnern sein, wenn es um die Änderung des § 2 Abs. 4 Nr 1 IZG-
SH durch den Änderungsantrag zum Gesetzesantrag geht. 
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6. Zum Änderungsvorschlag auf LtDrs 18/4465

6.1 Mit LtDrs 18/4465 beantragen die Regierungsfraktionen ergänzend zu den bisher 
besprochenen Änderungen folgende Änderung: 

(4)  Zu den informationspflichtigen Stellen ge
hören nicht:

1.  Der  Landtag  im Rahmen seiner  Gesetzge
bungstätigkeit,

1. Der Landtag,  soweit er parlamentarische 
Aufgaben  wahrnimmt;  zur  parlamentari
schen Aufgabenwahrnehmung zählt auch die 
gutachterliche  oder  rechtsberatende  Tätig
keit im Auftrag einer oder mehrerer Fraktio
nen. 

6.2 Die Begründung hierfür lautet: 

Die Vorschrift macht deutlich, dass der Landtag (Plenum, Ausschüsse, sonstige Gremien, 
Mitglieder und Fraktionen sowie die Landtagsverwaltung einschließlich der Landtagsbeauf
tragten) keine informationspflichtige Stelle ist, soweit er parlamentarische Aufgaben wahr-
nimmt. Dies umfasst gemäß den verfassungsrechtlichen Aufgaben des Parlaments insbeson
dere Gesetzgebung, Kontrolle der Landesregierung, Wahl der Ministerpräsidentin oder des 
Ministerpräsidenten, Behandlung öffentlicher Angelegenheiten, Behandlung von Petitionen 
und Immunitätsangelegenheiten, Wahlprüfung sowie Dienstleistungen zur inhaltlichen Un
terstützung der Fraktionsarbeit.

Darunter fällt  - wie der zweite Halbsatz klarstellt - insbesondere auch die gutachterliche 
oder  rechtsberatende  Tätigkeit  der  Landtagsverwaltung im Auftrag  einer  oder  mehrerer 
Fraktionen, die demnach vom Anwendungsbereich des Gesetzes nicht er fasst wird. Anders 
als im Bundestag, wo die Wissenschaftlichen Dienste in erster Linie von einzelnen Abge
ordneten beauftragt werden, deren große Zahl einen Rückschluss auf den jeweiligen Auf
traggeber ausschließen mag, wird im Schleswig Holsteinischen Landtag der Wissenschaftli
che Dienst regelmäßig von den Fraktionen beauftragt,  die fraktionsspezifische politische 
Arbeitsschwerpunkte einer rechtlichen Prüfung unterzogen wissen wollen. Es lassen sich 
bereits aus dem jeweiligen Thema der Ausarbeitung Rückschlüsse auf den Auftraggeber zie
hen. So können allein aus Fragestellung und Inhalt eines Gutachtens Erkenntnisse zu inter
nen Überlegungen, Planungen und Strategien einzelner Fraktionen oder der parlamentari
schen Opposition gewonnen werden. 

Diese Überlegung gilt hingegen nicht für Gutachten oder Stellungnahmen, die durch Be
schlüsse öffentlich tagender parlamentarischer Ausschüsse oder Gremien in Auf trag gege
ben werden. Solche Gutachten und Stellungnahmen sollen auch weiterhin entsprechend der 
langjährigen parlamentarischen Praxis und Regelungen aktiv und transparent veröffentlicht 
werden.

6.3 Von vornherein klarzustellen ist, dass die Änderung zu einer erheblichen Verkür
zung der Informationsansprüche der Bürger führt. 
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Des Weiteren ist klarzustellen, dass die Begründung der Änderung nicht redlich 
ist. Sie legt den - historischen - Hintergrund der Änderung nicht dar. 

6.4 Dieser besteht nämlich darin (siehe schon oben, 2.1, 3.4), dass das Bundesverwal
tungsgericht mit seinem Urteil

BVerwG 7 C 1.14 vom 25. Juni 2015 (Wissenschaftlicher Dienst)

nach mehrjährigem Rechtsstreit entschieden hat, dass die Gutachten des wissen
schaftlichen Dienstes des Bundestages nach Maßgabe des IFG des Bundes freizu
geben sind. 

In der Folge dieses Urteils ist der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages An
fang 2016 dazu übergegangen, seine Gutachten nach einer gewissen - kurzen - 
Sperrfrist im Internet zu veröffentlichen. 

Das  öffentliche  Interesse  an  diesen  Gutachten  war  nämlich  so  groß,  dass  der 
Dienst eine Vielzahl von Informationsanfragen zu bearbeiten hatte. 

Ausweislich der Website des Deutschen Bundestages: 

Der Deutsche Bundestag stellt seit Donnerstag, 18. Februar 2016, Gutachten und Ausar
beitungen der Wissenschaftlichen Dienste auf seiner Internetseite öffentlich zur Verfü
gung. Unter der Adresse www.bundestag.de/ausarbeitungen sind ab sofort zahlreiche Arbei
ten, die nach dem Informationsfreiheitsgesetz an Interessierte herauszugeben sind, für jeder
mann zugänglich.

Die Arbeiten werden auf der Internetseite nach Fachgebieten und Jahrgang sortiert. In den 
nächsten Wochen wird das Angebot sukzessive erweitert.  Die Fachbereiche der Wissen
schaftlichen Dienste erarbeiten für die Mitglieder des Deutschen Bundestages zur Unterstüt
zung der Mandatsarbeit individuell Gutachten, Analysen und Ausarbeitungen. In den vier 
Wochen nach Auslieferung stehen diese Arbeiten allein dem auftraggebenden Abgeordne
ten zur Verfügung. (18.02.2016)

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw07-ausarbeitungen-wd/408740

6.5 Das Urteil 

BVerwG 7 C 1.14 vom 25. Juni 2015 (Wissenschaftlicher Dienst)

fügt sich in eine Reihe von Judikaten des Bundesverwaltungsgerichts ein, wonach 
im Lichte des Gewaltenteilungsgrundsatzes ein strenger numerus clausus staatli
cher Tätigkeit gilt: Diese sind entweder Gesetzgebung oder Rechtsprechung oder 
Verwaltung. Vierte und weitere Varianten staatlicher Tätigkeit (wie "Regierungs
handeln", "parlamentarische Verwaltung", Fraktionshandeln ("Die Fraktionen sind 
nicht Teil der öffentlichen Verwaltung; sie üben keine öffentliche Gewalt aus." - § 
2 Abs. 3 Fraktionsgesetz SH) gibt es nicht. Insbesondere 
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ist alles, was nicht Gesetzgebung oder Rechtsprechung ist, Verwaltung. 

Dies wollen die Regierungsfraktionen jedenfalls dann nicht wahrhaben, wenn es 
um ihre eigenen Interessen geht. So wörtlich der Abgeordnete Peters (Grüne): 

Der  Wissenschaftliche  Dienst  arbeitet,  wenn  er  für  die  Fraktionen  be
stimmte wissenschaftliche Gutachten erstellt, im Bereich der parlamentari
schen Gesetzgebung. Da gab es auch bisher eine Regelung: Der Landtag ist 
schon jetzt im IZG im Umfang seiner Gesetzgebungstätigkeit von der Trans
parenzpflicht  ausgenommen.  Das,  was  der  Wissenschaftliche  Dienst  im 
Auftrag von Fraktionen macht, liegt meines Erachtens so nah an der Gesetz
gebungstätigkeit, dass es Sinn macht, ihn von den IZG-Ansprüchen auszu
nehmen.

Plenarprotokoll 18/124 zur Sitzung vom 21. Juli 2016 , Seite 10451

Abgesehen davon, dass diese Auffassung im Widerspruch zur höchstrichterlichen 
Rechtsprechung steht, legen auch die einschlägigen Bestimmungen in Schleswig-
Holstein etwas anderes nahe.  

Denn § 1 Satz 1 der Dienstordnung des Wissenschaftlichen Dienstes des schles
wig-holsteinischen Landtages lautet: 

„Der Wissenschaftliche Dienst ist ein Referat in der Abteilung Parlamentari
sche Dienste und damit Teil der Landtagsverwaltung.“ 

Die Rechtsfrage, die das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 25. Juni 
2015 beantworten hatte, nämlich ob der Dienst Verwaltungstätigkeit ausübe, ist 
hier schon vornherein geklärt. 

6.6 Auch gebricht es der Argumentation des Abgeordneten Peters ebenso wie der Be
gründung des Änderungsantrages zum Gesetzentwurf an der inneren Logik. 

Wenn nämlich die Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes Gesetzgebungstätigkeit 
ist, dann ist auch Öffentlichkeit geboten, Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 LVerf-SH ("Der 
Landtag verhandelt öffentlich."). 

Mit dem Argument "Gesetzgebungstätigkeit" kann man gerade nicht Geheimhal
tung begründen. 

6.7 Insoweit geht es, wie die Landtagsdebatte gezeigt hat, in Wirklichkeit auch eher 
um die Wahrung eigener Interessen vor allem der Fraktionen. 

Denn gemäß § 6 der Dienstordnung des Wissenschaftlichen Dienstes können Auf
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träge an den Dienst nur durch Ausschüsse und Fraktionen erteilt werden; einzelne 
Abgeordnete bedürfen für eine etwaige Auftragserteilung der Zustimmung ihrer 
Fraktion.2 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfes sollen die von den Ausschüssen beauf
tragten Gutachten öffentlich zugänglich bleiben. Es geht also wirklich um Frakti
onsinteressen. 

6.8 Diese gebieten nicht die 

ausnahmslose unkonditionale Geheimhaltung 

der Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. 

6.9 Umgekehrt ist auch nicht die unkonditionale Freigabe aller Gutachten in vollstän
diger Form geboten. Es gelten insoweit die allgemeinen Ausnahmeregeln des In
formationsfreiheitsrechts. 

Hierbei ist freilich zu beachten, dass die Ausarbeitungen des Dienstes unparteiisch 
und streng objektiv zu sein haben. Die Fraktionen mögen ihre Fragen stellen, aber 
der Dienst ist in der Bearbeitung autonom und nur wissenschaftlichen Grundsät
zen verpflichtet (vgl zB § 4 Dienstordnung). Insofern werden die Ausnahmen nur 
selten anwendbar sein, ohne dass hier im Einzelnen genau Vorhersagen möglich 
wären. 

Zu beachten ist  auch, dass,  soweit  Umweltthemen betroffen sind,  europäisches 
Umweltinformationsrecht anwendbar ist. Die  Europarechtswidrigkeit der vor
geschlagenen Änderung springt ins Auge. 

Da im Übrigen bereits ein System an informationsrechtlichen Ausnahmen besteht, 
besteht keinerlei Erfordernis einer Gesetzesänderung. 

Netzwerk Recherche regt deshalb an, 

den Änderungsantrag abzulehnen, 

statt dessen sollte

wie im Bund die Veröffentlichung namentlich der Gutachten des Wissen
schaftlichen Dienstes erfolgen. 

2 Nur in einer Fußnote: Diese Regelung erscheint parlamentsrechtlich bedenklich, da sie die Freiheit des Mandats 
gefährdet, unabhängig davon, dass die Stellung fraktionsloser Abgeordneter hiernach unklar ist. 
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6.10 Da die vorgeschlagene Änderung eine (deutliche) Verschlechterung der Informati
onsansprüche der Bürger bedeutet, kommen die obigen Überlegungen zum Tra
gen,  wonach  die  verfassungsrechtliche  Zulässigkeit  (Artikel  5  GG,  Artikel  53 
LVerf-SH)  derartiger  Verschlechterungen  einmal  eingeräumter  Informationszu
gangsansprüche zu prüfen ist. 

6.11 Es ist bedenklich, dass ein Änderungsantrag zu einem Gesetzentwurf, der u.a. der 
Umsetzung des Artikels 53 LVerf-SH dienen soll, offenbar nicht darauf geprüft 
wurde,  ob die gewünschte Änderung rechtlich überhaupt zulässig ist. 

6.12 Unbeschadet dieser rechtlichen Erwägung ist es ein Armutszeugnis für die parla
mentarische Vertretung des Landes, wenn zunächst großmundig ein Transparenz
artikel in die Verfassung eingefügt wird, um bei der ersten sich bietenden Gele
genheit (und offenkundig im eigenen Interesse) gegen Buchstaben und Geist die
ser Verfassungsänderung zu verstoßen. 

7. Schlussbemerkungen

Der Gesetzesantrag bringt wenig Positives. Die Änderung bei der Zugänglichkeit 
von Informationen im Gesetzgebungsverfahren ist durch Europarecht erzwungen, 
die Gelegenheit, den besseren status quo ante des IFG-SH 2000 wiederherzustel
len, wird wieder einmal verpasst. 

Die vermeintliche Umsetzung des Transparenzartikels 53 der Landesverfassung ist 
ein Nullum, die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Verschlechterung 
von Informationszugangsansprüchen werden klar verfehlt. 

Die  Veröffentlichung von Informationen  -.nach den positiven  Erfahrungen na
mentlich in Hamburg ein rechtspolitisches  Muss des Informationszugangsrechts - 
wird weniger als halbherzig angegangen. Geregelt wird in Form einer Soll-Vor
schrift, die kommunale Familie wird geschont, die Veröffentlichung von Verträ
gen der öffentlichen Hand, Kernstück der Transparenzidee in anderen Bundeslän
dern, soll im Wesentlichen unterbleiben. 

Die Behauptung, es ginge um eine "deutliche Weiterentwicklung des Informati
onsfreiheitsrechts", ist unredlich, erst Recht, seit die Fraktionen ihren Willen er
klärt haben, die Landtagsverwaltung gegen den informatorischen Zugriff der Bür
ger zu schützen. 

Dr. Wilhelm Mecklenburg, Dr. Manfred Redelfs
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Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15/xxxx

15. Wahlperiode xx.xx.2013

Gesetzentwurf 

der ...

Transparenzgesetz für das Land Baden-Württemberg 
(TranspG)

A.  Z i e l s e t z u n g

Der Koalitionsvertrag der Landesregierung hält  unter dem Stichwort "Transpa
renz des Regierungshandelns im Netz" fest: "Wir stehen für eine offene Gesell
schaft und eine transparente Verwaltung. Die bisherigen Aktivitäten Baden-Würt
tembergs im Bereich e-Government und digitaler Demokratie werden wir ausbau
en. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Barrierefreiheit aller öffentlichen 
Angebote achten, und darauf,  dass Teilhabe am öffentlichen Leben auch ohne 
Netzzugang möglich  bleibt. Zu den großen Chancen digitaler Netze gehört die 
Möglichkeit, die Grundlagen des Regierungshandelns transparent und zugänglich 
zu machen.  In einem umfassenden  Informationsfreiheitsgesetz  werden wir  ge
setzliche Regelungen treffen, damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des 
Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu den bei den öffentlichen Verwal
tungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser Regierungshandeln 
daran orientieren, die zugrunde  liegenden Daten und Dokumente weitestmöglich 
öffentlich zugänglich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz „Open 
Data“."

Mit dem vorliegenden Gesetz wird dieser Anspruch eingelöst. Hiermit wird zu
gleich die Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28.  Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit  zu Umweltinformationen 
und  zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 41 S. 
26),  nachfolgend Umweltinformationsrichtlinie  genannt,  erneut  in  Landesrecht 
umgesetzt.  Das bestehende Umweltinformationsgesetz des Landes (LUIG, GBl 
2006, 50) wird aufgehoben. An seine Stelle tritt ein umfassendes integriertes Ge
setz, in dem soweit wie möglich nicht nach Umweltinformationen und solchen 
Informationen, die keine Umweltinformationen sind, unterschieden wird.
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B.  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben der Umweltinformationsrichtlinie für in
formationspflichtige Stellen des Landes um. Ausgehend von diesem internationa
len Standard, der im bestehenden LUIG im Sinne einer 1:1-Umsetzung minima
listisch  realisiert wurde, werden zunächst  die Ansprüche der Bürgerinnen und 
Bürger erweitert. Insbesondere ist  der Anspruch auf Zugang zu Informationen 
nicht mehr auf Umweltinformationen beschränkt. Dies geschieht von vornherein, 
wie in Schleswig-Holstein  und Berlin  bereits  praktiziert,  in  einem integrierten 
Gesetz. Der Ausnahmekatalog des Gesetzes wird durch die Aufnahme von Regel
beispielen und Rückausnahmen präzisiert. Neueren gesetzgeberischen Entwick
lungen in Berlin und Hamburg folgend, wird für bestimmte Gruppen behördli
cher Dokumente (insbesondere Verträge, die die Daseinsvorsorge betreffen) die 
Veröffentlichung vorgeschrieben. Die Möglichkeiten elektronischer Kommunika
tion werden wo immer möglich genutzt. 

C.  A l t e r n a t i v e n 

Alternativen zum vorliegenden Ansatz sind nicht geeignet, um die Vorgabe eines 
"umfassenden Informationsfreiheitsgesetzes" zu realisieren. 

D.  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Wie die Erfahrungen mit Gesetzen gezeigt, die einen Anspruch auf Zugang zu In
formationen ohne Nachweis eines rechtlichen oder berechtigten Interesses konsti
tuieren (für  Deutschland  erstmals  mit  der  ersten  Umweltinformationsrichtlinie 
90/313/EWG1 realisiert), sind die zusätzlichen Kosten für die öffentlichen Haus
halte im Gesamtbild praktisch nicht messbar. 

E.  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Auch die Einbeziehung natürlicher und juristischer Personen des Privatrechts in 
den Kreis der informationspflichtigen Stellen, wie nach dem LUIG erstmals reali
siert, hat erkennbar nicht zu relevanten Kostenproblemen geführt. Hierbei ist oh
nehin zu beachten, dass die entstehenden Kosten jedenfalls teilweise durch Kos
tenerhebungen kompensiert werden können.

1 Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 7. Juni 1990 über den freien Zugang zu Informationen über die 
Umwelt, AblEG  L 158 vom 23.6.1990, S. 56.
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen: 

Artikel 1

Transparenzgesetz für das Land Baden-Württemberg (TranspG) 1

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften - 

§ 1 - Gesetzeszweck
§ 2 - Begriffsbestimmungen
§ 3 - Anwendungsbereich

Zweiter Abschnitt
Informationszugang auf Antrag 

§ 4 - Informationsfreiheit
§ 5 - Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs
§ 6 - Antragstellung
§ 7 - Entscheidung über den Antrag 
§ 8 - Kosten 
§ 9 - Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung
§ 10 - Schutz des Entscheidungsbildungsprozesses
§ 11 - Schutz personenbezogener Daten 
§ 12 - Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
§ 13 - Bekanntgabe ohne Ausnahmevorbehalt
§ 14 - Anhörung von Betroffenen
§ 15 - Einwilligung des Betroffenen
§ 16 - Beschränkter Informationszugang

Dritter Abschnitt 
Rechtsverfolgung und Überwachung 

§ 17 - Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz
§ 18 - Rechtsschutz hinsichtlich des Zugangs zu Umweltinformationen
§ 19 - Überwachung 

Vierter Abschnitt
Berichterstattung und Veröffentlichung 

§ 20 - Grundsätze der Unterstützung des Zugangs zu Informationen
§ 21 - Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Entwicklung der Umwelt 
§ 22 - Umweltberichterstattung 
§ 23 - Veröffentlichungen zur Beschlussfassung von Gremien
§ 24 - Veröffentlichung von Verträgen
§ 25 - Veröffentlichung staatlicher Zuwendungen
§ 26 - Veröffentlichung von Vergütungen
§ 27 - Veröffentlichung von Gutachten 
§ 28 - Veröffentlichung freigegebener Dokumente 

1 Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/113/EWG des Rates (Abl. EU Nr. L 41 S. 26)
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§ 29 - Allgemeine Registerpflicht
§ 30 - Statistiken
§ 31 - Zentrales Internetportal 

Fünfter Abschnitt
Evaluation und Fortentwicklung des Gesetzes 

§ 32 - Evaluationskommission
§ 33 - Evaluation 

Sechster Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 34 - Ordnungswidrigkeiten 

Artikel 2
Aufhebung des Umweltinformationsgesetzes

Artikel 3
Anpassung anderer Vorschriften 

Artikel 4
Inkrafttreten
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Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, 

1. den rechtlichen Rahmen für den freien Zugang 
zu  Informationen  bei  informationspflichtigen 
Stellen sowie für die Verbreitung dieser Infor
mationen  zu  schaffen  und  hierdurch  zu  einer 
aktiven  Teilhabe  der  Bürger  am  öffentlichen 
Leben des Landes beizutragen;

2. Regeln zur Sicherstellung eines möglichst um
fassenden Anspruchs und einer möglichst einfa
chen Ausübung dieses Rechts aufzustellen;

3. eine  gute  Verwaltungspraxis  im  Hinblick  auf 
den Zugang zu Informationen zu fördern.

§ 2 

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Informationen -

alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder in Datenverar
beitungsform oder auf sonstigen Informations
trägern festgehaltenen Inhalte, Mitteilungen und 
Aufzeichnungen;

2. Informationsträger –

alle  Medien,  die  Informationen  in  Schrift-, 
Bild-, Ton oder Datenverarbeitungsform oder in 
sonstiger Form speichern können;

3. Dokumente –

Zusammenstellungen  von Informationen  unab
hängig  vom gewählten  Informationsträger  be
treffend einen Sachverhalt;

4. Umweltinformationen -

unabhängig von der Art  ihrer Speicherung alle 
Daten über

a) den Zustand  von Umweltbestandteilen  wie 
Luft  und  Atmosphäre,  Wasser,  Boden, 
Landschaft und natürliche Lebensräume ein
schließlich  Feuchtgebiete,  Küsten-  und 
Meeresgebiete,  die  Artenvielfalt  und  ihre 
Bestandteile,  einschließlich  gentechnisch 
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veränderter  Organismen,  sowie  die  Wech
selwirkungen  zwischen  diesen  Bestandtei
len;

b) Faktoren  wie  Stoffe,  Energie,  Lärm  und 
Strahlung, Abfälle aller Art sowie Emissio
nen,  Ableitungen  und  sonstige  Freisetzun
gen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf 
die Umweltbestandteile im Sinne von Buch
stabe a) auswirken oder wahrscheinlich aus
wirken;

c) Maßnahmen oder Tätigkeiten, die

aa) sich auf  die Umweltbestandteile  im 
Sinne  des  Buchstaben  a)  oder  auf 
Faktoren  im Sinne  des  Buchstaben 
b)  auswirken  oder  wahrscheinlich 
auswirken oder

bb) den Schutz von Umweltbestandtei
len  im  Sinne  des  Buchstaben  a) 
bezwecken; zu den Maßnahmen ge
hören  auch  politische  Konzepte, 
Rechts-  und  Verwaltungsvorschrif
ten,  Abkommen,  Umweltvereinba
rungen, Pläne und Programme;

d) Berichte über die Umsetzung des Umwelt
rechts;

e) Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirt
schaftliche  Analysen  und  Annahmen,  die 
zur  Vorbereitung  oder  Durchführung  von 
Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne des 
Buchstaben c) verwendet werden, und

f) den  Zustand  der  menschlichen  Gesundheit 
und Sicherheit, die Lebensbedingungen des 
Menschen sowie Kulturstätten und Bauwer
ke, soweit sie jeweils vom Zustand der Um
weltbestandteile im Sinne des Buchstaben a) 
oder von Faktoren, Maßnahmen oder Tätig
keiten im Sinne der Buchstaben  b) und c) 
betroffen sind oder sein können; hierzu ge
hört auch die Kontamination der Lebensmit
telkette;

 
5. informationspflichtige Stellen -

a) die Regierung und andere Stellen der unmit
telbaren  und  mittelbaren  öffentlichen  Ver
waltung einschließlich der Sondervermögen 
des Landes,  wobei Gremien, die diese Stel
len beraten, als Teil der Stelle gelten, die de
ren Mitglieder beruft;

b) natürliche oder juristische Personen des Pri
vatrechts sowie Personengesellschaften, so
weit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
oder öffentliche Dienstleistungen erbringen, 
insbesondere  solche  der  Daseinsvorsorge, 
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und dabei der Kontrolle des Landes oder ei
ner unter der Aufsicht des Landes stehenden 
juristischen Person des öffentlichen Rechts 
unterliegen;

6. öffentliche Aufgabe oder öffentliche Dienstleis
tung -

Aufgabe  oder  Dienstleistung,  deren  Wahrneh
mung im öffentlichen Interesse liegt;

7. verfügbare Informationen -

Informationen, die bei einer informationspflich
tigen Stelle vorhanden sind oder für diese be
reitgehalten werden;

8. bereitgehaltene Informationen -

Informationen,  die  bei  einer  Stelle,  die  selber 
nicht  informationspflichtige  Stelle  ist,  vorhan
den sind und auf deren Übermittlung die infor
mationspflichtige Stelle einen Anspruch hat. 

(2) Kontrolle  im  Sinne  des  Absatzes  1  Nr.  5  b) 
liegt vor, wenn 

1. die  Person  des  Privatrechts  bei  der  Wahrneh
mung der öffentlichen Aufgabe oder bei der Er
bringung der öffentlichen Dienstleistung gegen
über  Dritten  besonderen  Pflichten  unterliegt 
oder über besondere Rechte verfügt, insbeson
dere  ein  Kontrahierungszwang  oder  ein  An
schluss- und Benutzungszwang besteht, oder

2. eine oder mehrere der in Absatz 1 Nr. 5 a) ge
nannten juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts allein oder zusammen, unmittelbar oder 
mittelbar

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 
Unternehmens besitzen,

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des 
Unternehmens  verbundenen  Stimmrechte 
verfügen, oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Ver
waltungs-,  Leitungs-  oder  Aufsichtsorgans 
des Unternehmens bestellen können.

§ 3 

Anwendungsbereich

(1) Dieses  Gesetz  gilt  für  informationspflichtige 
Stellen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

a) den  Landtag  im Rahmen  seiner  Gesetzge
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bungstätigkeit;

b) die Gerichte, soweit sie nicht Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen;

c) die  Rundfunkanstalten  und  die  Presse,  so
weit  diese  journalistisch  oder  redaktionell 
tätig werden.

Zweiter Abschnitt

Informationszugang auf Antrag 

§ 4 

Informationsfreiheit

(1) Jeder hat Anspruch auf Zugang zu den Informa
tionen,  über  die  eine  informationspflichtige 
Stelle verfügt. 

(2) 1Die  Ablehnungsgründe  nach  diesem  Gesetz 
sind  eng  auszulegen,  wobei  im Einzelfall  das 
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe zu be
rücksichtigen ist.  2In jedem Einzelfall wird das 
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe gegen 
das Interesse an der Verweigerung der Bekannt
gabe abgewogen.

(3) Einschränkungen  des  Zugangs  zu  Informatio
nen dürfen nur aufgrund dieses Gesetzes erfol
gen.

(4) Rechtsvorschriften,  die  einen  weitergehenden 
Zugang zu Informationen ermöglichen, bleiben 
unberührt.

§ 5 

Ausgestaltung des Informationszugangsan
spruchs

(1) 1Nach Wahl des Antragstellers ist Auskunft zu 
erteilen  oder  sind  die  Informationsträger  zu
gänglich zu machen, die die begehrten Informa
tionen  enthalten. 2Insbesondere  ist  Einsicht  in 
Akten, auch in abgelegte Akten, zu gewähren. 
3Wird eine bestimmte Art des Informationszu
gangs beantragt, so darf dieser nur aus gewich
tigen Gründen auf andere Art eröffnet werden. 
4Als  gewichtiger  Grund  gilt  insbesondere  ein 
deutlich  höherer  Verwaltungsaufwand.  5Der 
Anspruch auf Auskunftserteilung und Überlas
sung von Kopien in elektronischer Form besteht 
neben  anderen  Ansprüchen  hinsichtlich  der 
Form des Informationszugangs. 

(2) 1Es sind  ausreichende zeitliche,  sachliche  und 
räumliche Möglichkeiten für den Informations
zugang zur Verfügung zu stellen.  2Die Anferti
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gung von Notizen ist gestattet. 3Können die An
forderungen  von  Satz  1  nicht  erfüllt  werden, 
sind Kopien zur Verfügung zu stellen.

(3) 1Auf Antrag sind  Kopien  der  Informationsträ
ger, die die begehrten Informationen enthalten, 
auch durch Versendung, zur Verfügung zu stel
len.  2Entsprechendes gilt  für  die  elektronische 
Übermittlung von Dateien. 

(4) 1Soweit  Informationsträger  nur  mit  Hilfe  von 
Maschinen lesbar sind,  sind  auf Verlangen des 
Antragstellers  die  begehrten  Informationen  in 
einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass die
se mit allgemein zugänglichen Programmen ge
lesen werden können. 2Maschinenlesbare Infor
mationsträger  sind einschließlich der erforderli
chen Leseanweisungen zur Verfügung zu stel
len. 3Soweit die Anforderungen von Satz 1 und 
2 nicht erfüllt werden können, sind lesbare Aus
drucke zur Verfügung zu stellen. 4Absatz 3 Satz 
2 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) 1Die informationspflichtige Stelle kann auf eine 
Veröffentlichung insbesondere im Internet ver
weisen,  wenn sie dem Antragsteller die Fund
stelle angibt und die nach § 8 dieses Gesetzes 
vom Antragsteller zu erstattenden Kosten hier
durch nicht überschritten werden.

§ 6 

Antragstellung

(1) 1Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag 
gewährt.  2Einer  Begründung des  Antrages  be
darf es nicht.

(2) 1Der  Antrag  kann  mündlich,  schriftlich,  zur 
Niederschrift  und  in  elektronischer  Form  ge
stellt werden.  2Die §§  17, 18 und 19 des Lan
desverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 12. 
April 2005 (GBl 2005, S. 350), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GBl S. 809, 811) über das Verfahren bei 
gleichförmigen Anträgen gelten entsprechend.

(3) 1Im Antrag sind die begehrten Informationen zu 
umschreiben.  2Sofern dem Antragsteller Anga
ben zur Umschreibung der begehrten Informa
tionen fehlen, hat ihn die angegangene Stelle zu 
beraten und zu unterstützen.

(4) 1Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle ge
stellt  werden.  2Zuständige Stelle ist  die Stelle, 
die  über  die  begehrten  Informationen  verfügt. 
3Ist die angegangene Stelle nicht die zuständige 
Stelle, so leitet sie den Antrag an die zuständige 
Stelle weiter und unterrichtet den Antragsteller 
über die Weiterleitung. 
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(5) 1Handelt es sich um vorübergehend beigezoge
ne Akten oder andere Informationsträger ande
rer öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der 
eigenen Verwaltungsunterlagen  werden  sollen, 
so weist die Stelle auf diese Tatsache hin und 
nennt die für die Entscheidung über den Infor
mationszugang  zuständige  Stelle.  2Absatz  4 
Satz 3 gilt entsprechend.

(6) Soweit  Informationsträger  sich  vorübergehend 
bei einer anderen Stelle befinden und dort nicht 
zugänglich  sind,  schafft  die  Stelle  diese  oder 
Kopien  derselben  zum  Zwecke  des  Zugangs 
heran.

§ 7 

Entscheidung über den Antrag 

(1) 1Die zuständige Stelle macht die begehrten In
formationen  unverzüglich,  spätestens  aber  in
nerhalb eines Monats zugänglich. 2Vom Antrag
steller  angegebene Zeitpunkte  sind  zu berück
sichtigen. 3Eine  Prüfung  auf  Richtigkeit  der 
überlassenen  Informationen  erfolgt  nicht.  4Be
kannte Tatsachen, die die Unrichtigkeit der In
formationen begründen oder begründen können, 
sind dem Antragsteller mitzuteilen.

(2) 1Die  Ablehnung  eines  Antrags  oder  die  Be
schränkung des begehrten Zugangs zu Informa
tionen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten 
Frist  schriftlich  einschließlich  einer  Begrün
dung zu  erteilen.  2Der  Antragsteller  kann  auf 
die Einhaltung der Schriftform, insbesondere im 
Fall  eines  mündlich  gestellten  Antrages,  ver
zichten.  3Die Ablehnung ist konkret zu begrün
den;  eine  Ablehnung ausschließlich  unter  Be
zugnahme auf den Gesetzestext ist nicht zuläs
sig.

(3) 1Soweit Umfang und Komplexität der begehrten 
Informationen dies rechtfertigen, kann die Frist 
des Absatzes 1 auf zwei Monate verlängert wer
den.  2Der Antragsteller ist über die Fristverlän
gerung und deren Gründe schriftlich  zu infor
mieren. 3Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Eine weitere Fristverlängerung bedarf der Ein
willigung des Antragstellers.

§ 8

Kosten

(1) Für  die  Übermittlung  von  Informationen  kön
nen Gebühren und Auslagen (Kosten) erhoben 
werden. 

(2) Kostenfrei sind
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1. die Ablehnung eines Antrages,

2. die Erteilung mündlicher sowie einfacher Aus
künfte auch in schriftlicher Form, 

3. die Einsichtnahme in Unterlagen vor Ort. 

(3) 1Die  Kosten sind so zu bemessen, dass der In
formationszugang wirksam in Anspruch genom
men  werden  kann.  2Bei  der  Festsetzung  der 
Kosten sind im Einzelfall zu berücksichtigen 

1. der mit der Erteilung der Information verbunde
ne Verwaltungsaufwand, soweit Aufwendungen 
nicht als Auslagen gesondert berechnet werden; 
hierbei werden Gemeinkosten nicht berücksich
tigt;

2. der wirtschaftliche Wert der erteilten Informati
on  für  den  Antragsteller  sowie  dessen  wirt
schaftliche Verhältnisse. 

(4) 1In keinem Fall  dürfen  die  Gebühren  den  tat
sächlichen  Verwaltungsaufwand  übersteigen. 
2Der Ansatz von pauschalierten Personalkosten 
ist zulässig. 

(5) 1Auslagen können nur für die Überlassung und 
Übersendung von Kopien von Informationsträ
gern in Rechnung gestellt werden. 2Hierbei dür
fen  die  tatsächlichen  Sachkosten  für  die  Her
stellung von Kopien und die tatsächlichen Kos
ten der Versendung nicht überschritten werden. 
3Insbesondere werden die ersten 100 Fotokopi
en, im Falle elektronisch gespeicherter Informa
tionen der erste Datenträger, kostenfrei überlas
sen. 

(6) 1In keinem Fall dürfen die Gebühren oder die 
Auslagen für  die Informationserteilung jeweils 
den Betrag von 500 Euro überschreiten.  2Dies 
gilt  auch,  wenn  die  bescheidende  Stelle  sich 
entscheidet, einen auf einen thematisch zusam
menhängenden  Sachverhalt  gerichtete  Frage
stellung in  mehrere Fragestellungen  aufzuglie
dern und diese getrennt zu beantworten. 

(7) Aus Gründen der  Billigkeit  oder  des  öffentli
chen Interesses können Gebühren und Auslagen 
ermäßigt  werden,  bei  einem  besonderen  Ge
wicht dieser Gründe sind sie zu erlassen.

(8) Veröffentlichungen im Internet sind kostenfrei 
zugänglich. 

(9) 1Die  Landesregierung  wird  ermächtigt,  für 
Amtshandlungen  von  informationspflichtigen 
Stellen im Sinne des § 2 Nr 5 a) die Höhe der 
Kosten  durch Rechtsverordnung  weiter  zu be
stimmen. 2Private informationspflichtige Stellen 
können für die Übermittlung von Informationen 
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nach  diesem  Gesetz  von  der  antragstellenden 
Person  Kostenerstattung  entsprechend  den 
Grundsätzen nach den Absätzen 1 bis 8 verlan
gen. 

§ 9

Schutz öffentlicher Belange und der Rechts
durchsetzung

(1) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be
steht nicht, soweit und solange das Bekanntwer
den der  Informationen  die internationalen  Be
ziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu 
einem Land,  die  Landesverteidigung  oder  die 
innere Sicherheit schädigen würde.

(2) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be
steht nicht, soweit und solange

1. durch  die  Bekanntgabe der  Informationen  der 
Verfahrensablauf eines anhängigen Gerichtsver
fahrens  oder  Disziplinarverfahrens  erheblich 
beeinträchtigt würde oder

2. die Bekanntgabe der Informationen den Erfolg 
eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ge
fährden würde. 

(3) Der Antrag kann abgelehnt  werden,  wenn die 
Bekanntgabe der Information zu einer Gefähr
dung der Umwelt oder ihrer Bestandteile führen 
würde. 

(4) Die  Einstufung  eines  Dokuments  als  Ver
schlusssache im Sinne des §  4  des  Landessi
cherheitsüberprüfungsgesetzes vom 12. Februar 
1996 (Gbl 1996, S. 159), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Oktober 2005 
(GBl. S. 661,  S.  665), steht  dem Informations
zugang nicht entgegen.

(5) § 4 Abs 2 Satz 2 findet Anwendung.  

§ 10

Schutz des Entscheidungsbildungsprozesses

(1) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be
steht nicht für Entwürfe zu Entscheidungen so
wie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbe
reitung, soweit und solange durch die vorzeitige 
Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der 
jeweiligen Entscheidung vereitelt würde.

(2) Nicht  der  unmittelbaren  Vorbereitung  dienen 
insbesondere

1. Gutachten;
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2. Stellungnahmen;

3. Auskünfte;

4. Ergebnisse der Beweiserhebung.

(3) 1Der Antrag kann abgelehnt werden für Vorent
würfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines 
Vorgangs werden und alsbald vernichtet werden 
sollen. 2Satz  1  findet  keine  Anwendung  auf 
Gutachten, die zur Abstimmung an andere Stel
len übermittelt wurden. 

(4) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be
steht nicht für Protokolle vertraulicher Beratun
gen,  soweit eine Vertraulichkeit durch Rechts
vorschrift vorgesehen ist. 

(5) 1Informationen im Rahmen gesetzesvorbereiten
der  Tätigkeiten  des  Landtages sind  nach  Ab
schluss  des  jeweiligen  Gesetzgebungsverfah
rens zugänglich. 2Für die Vorbereitung von Ge
setzgebungsakten  unterhalb  der  formellen  Ge
setzgebung des Landtages besteht ein Anspruch 
auch  vor  Abschluss  des  jeweiligen  Gesetzge
bungsverfahrens.  3Die Absätze 1 bis 3 bleiben 
unberührt.

(6) 1Informationen, die nach Absatz 1 und Absatz 4 
vorenthalten worden sind, sind spätestens nach 
Abschluss  des  jeweiligen  Verfahrens  zugäng
lich zu machen. 2Dies gilt hinsichtlich Absatz 4 
nur für Ergebnisprotokolle.

(7) § 4 Abs 2 Satz 2 findet Anwendung.  

§ 11 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Der  Antrag  ist  abzulehnen,  soweit  durch  das 
Bekanntgeben der Informationen personenbezo
gene  Daten  offenbart  und  dadurch  Interessen 
der  Betroffenen  erheblich  beeinträchtigt  wür
den. § 4 Abs 2 Satz 2 findet Anwendung.

(2) Der Antrag kann nicht unter Hinweis auf  Ab
satz 1 abgelehnt werden, wenn er betrifft

1. Daten im Zusammenhang mit der Ausübung ei
nes öffentlichen Amtes,

2. Daten,  deren  Kenntnis  erforderlich  ist  für  die 
Bestimmung,  Unterscheidung, Zuordnung oder 
den  Nachvollzug  des  Handelns  informations
pflichtiger Stellen,

3. Daten im Zusammenhang mit einer Tätigkeit als 
Gutachter,  Sachverständiger  oder  in  vergleich
barer  Weise  in  einem öffentlichen  Verfahren, 
soweit  dies beschränkt ist auf die Angabe des 
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Namens,  Titels,  akademischen  Grades,  der  in
nerdienstlichen  Funktionsbeschreibung,  der 
dienstlichen Anschrift und Rufnummer.

(3) 1Der Antrag kann nicht unter Hinweis auf Ab
satz 1 abgelehnt werden, wenn er  betriebliche 
oder geschäftliche Informationen betrifft.  2§ 12 
bleibt unberührt.

§ 12 

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

(1) 1Der  Anspruch  auf  Zugang  zu  Informationen 
besteht  nicht,  soweit  und  solange  durch  die 
Übermittlung  der  Informationen  ein  Betriebs- 
oder  Geschäftsgeheimnis  offenbart  wird.  2§  4 
Abs 2 Satz 2 findet Anwendung.  

(2) Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisse  im Sinne 
dieses Gesetzes sind alle Tatsachen, Vorgänge 
und Umstände, die

1. technische  oder  kaufmännische  Aspekte  eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes betreffen,

2. nicht  offenkundig,  d.h.  nur  einem begrenzten 
Personenkreis bekannt sind,

3. nach dem ausdrücklich oder stillschweigend er
klärten Willen des Unternehmers geheim gehal
ten werden sollen und

4. den Gegenstand eines berechtigten wirtschaftli
chen Interesses des Unternehmers bilden.

(3) 1Wer  gegenüber  öffentlichen  Stellen  Angaben 
zu  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnissen  über 
seinen  Gewerbebetrieb  macht,  hat  diese  zu 
kennzeichnen, getrennt vorzulegen und darzule
gen, dass ein Betriebs- und  Geschäftsgeheim
nis vorliegt.  2Sollen Unterlagen in einem Ver
fahren mit  Beteiligung Dritter  verwendet wer
den, haben Betroffene eine zusammenfassende 
Darstellung der geheimhaltungsbedürftigen An
gaben vorzulegen,  soweit  dies  ohne Preisgabe 
des Geheimnisses möglich ist oder zu begrün
den,  dass  die  Darstellung  ohne  Preisgabe  ge
heimhaltungsbedürftiger  Angaben  nicht  mög
lich ist.

(4) 1Das öffentliche Interesse überwiegt, soweit das 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis in Angaben 
über  Einwirkungen  auf  die  Umwelt  oder  ihre 
Bestandteile  besteht,  die von Anlagen, Vorha
ben oder Stoffen ausgehen können.  2Insbeson
dere stehen der Offenbarung von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen  schutzwürdige Belange 
nicht  entgegen,  wenn  das  Betriebs-  oder  Ge
schäftsgeheimnis in Angaben über vom Betrof
fenen  angewandte  Produktionsverfahren,   die 
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Art  und  Wirkungsweise  der  vom Betroffenen 
eingesetzte Schutzvorkehrungen gegen schädli
che Einwirkungen auf die Umwelt oder ihre Be
standteile  oder  die Art und Zusammensetzung 
von Betroffenen hergestellter oder eingesetzter 
Stoffe  besteht  und  es  nur  durch  die  Offenba
rung dieser Angaben möglich ist, 

1. die Gefahren und Risiken für die Umwelt oder 
ihre Bestandteile zu beurteilen, die von den an
gewandten Produktionsverfahren oder den her
gestellten oder verwendeten Stoffen im Normal
betrieb oder Störungsfall ausgehen oder

2. zu beurteilen, ob die durch den Betroffenen ein
gesetzten Schutzvorkehrungen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen  dem  Stand  der  Technik 
entsprechen.

2Satz 2 gilt entsprechend hinsichtlich der Gefahren 
und Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
der insoweit getroffenen Schutzvorkehrungen.

(5) 1Ein  berechtigtes  Interesse  an  der  Geheimhal
tung besteht insbesondere nicht für 

1. Angaben über Emissionen in die Umwelt;

2. Ergebnisse amtlicher Messungen;

3. Angaben über die Ausstattung amtlicher Mess
stellen;

4. Angaben  über  Empfänger  und  Höhe  öffentli
cher Fördermittel;

5. Angaben über Bieter und die Höhe der Gebote 
bei Ausschreibungen durch öffentliche Stellen, 
soweit der Eröffnungstermin abgeschlossen ist;

6. Angaben  über  Auftragnehmer  und  vereinbarte 
Preise bei freihändig vergebenen Aufträgen öf
fentlicher Stellen;

7. Angaben über erzielte Erlöse bei dem Verkauf 
öffentlichen Eigentums. 

(6)  § 13 bleibt unberührt. 

§ 13 

Bekanntgabe ohne Ausnahmevorbehalt

Der  Freigabe der  folgenden  Informationen  stehen 
die §§ 9 bis 12 nicht entgegen: 

1. Dienstanweisungen  und  Verwaltungsvorschrif
ten für die Bearbeitung von Anträgen;

2. Vertragsmuster; 
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3. Leistungsbeschreibungen;

4. Berichte  über  abgeschlossene  Prüfungen,  Er
gebnisse  sowie  Gutachten  des  Landesrech
nungshofs und der Rechnungsprüfungsämter, 

5. Statistiken und Umfrageergebnisse, es sei denn, 
es kann aus diesen auf Einzelangaben über ein
zelne Personen geschlossen werden. 

§ 14

Anhörung von Betroffenen

(1) Soll Zugang zu personenbezogenen Informatio
nen oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
gewährt werden, so sind die Betroffenen anzu
hören, es sei denn, eine erhebliche Beeinträchti
gung der Interessen Betroffener ist ausgeschlos
sen.

(2) § 7 bleibt unberührt.

§ 15 

Einwilligung des Betroffenen

(1) In den Fällen der §§ 11 und 12 ersucht die zu
ständige Stelle auf Verlangen des Antragstellers 
die oder den Betroffenen um Zustimmung zur 
Freigabe der begehrten Informationen.

(2) 1Informationen, die ein privater Dritter der öf
fentlichen Stelle ohne rechtliche Verpflichtung 
übermittelt  hat,  dürfen  ohne Einwilligung des 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 2Satz 
1 gilt unbeschadet der §§ 11, 12 nicht für Infor
mationen, die der Dritte der Behörde als Unter
lage für einen Antrag oder eine Anzeige über
mitteln musste. 3§ 4 Abs 2 Satz 2 findet Anwen
dung. 

(3) Besondere Arten von personenbezogenen Daten 
im  Sinne  des  §  33 Abs.  1 des  Landesdaten
schutzgesetzes  vom 18. September 2000 (GBl 
S.  648) in der Fassung des Gesetzes vom 7. Fe
bruar  2011 (GBl  S.  43)) dürfen nur  offenbart 
werden, wenn der Betroffene ausdrücklich ein
willigt.

§ 16

Beschränkter Informationszugang

(1) 1Soweit  und  solange  Informationen  aufgrund 
der §§ 9, 10, 11, und 12 nicht zugänglich ge
macht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zu
gang  zu  den  übrigen  Informationen.  2Soweit 
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und solange eine Aussonderung nicht möglich 
ist, besteht Anspruch auf Auskunftserteilung.

(2) Werden in Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 
Informationsträger  zugänglich  gemacht,  so  ist 
anzugeben, wo und in welchem Umfang Infor
mationen nicht zugänglich gemacht wurden und 
um welche Art von Informationen es sich han
delt.

(3) Die  Behörden  treffen  geeignete  organisatori
sche  Vorkehrungen,  damit  Informationen,  die 
dem Anwendungsbereich der §§ 9, 10, 11, und 
12 unterfallen, möglichst ohne unverhältnismä
ßigen Aufwand abgetrennt werden können.

Dritter Abschnitt 

Rechtsverfolgung und Überwachung 

§ 17

Anrufung des Landesbeauftragten für den Da
tenschutz

(1) 1Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Infor
mationsersuchen  zu  Unrecht  abgelehnt  oder 
nicht beachtet worden ist oder dass sie von ei
ner  informationspflichtigen  Stelle  eine  unzu
längliche Antwort erhalten hat, kann den Lan
desbeauftragten  für  den  Datenschutz anrufen. 
2Die  Vorschriften  über  den  gerichtlichen 
Rechtsschutz bleiben unberührt.

(2) Die Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes 
vom 18. September 2000 (GBl S.   648) in der 
Fassung des  Gesetzes  vom  7.  Februar  2011 
(GBl S. 43)) über die Aufgaben und die Befug
nisse  des  Landesbeauftragten  für  den  Daten
schutz finden Anwendung.

§ 18

Rechtsschutz hinsichtlich des Zugangs zu Um
weltinformationen 

(1) Für Streitigkeiten über den Zugang zu Umwelt
informationen nach diesem Gesetz ist der Ver
waltungsrechtsweg gegeben.

(2) Gegen die Entscheidung durch eine informati
onspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 
5a)  ist ein Widerspruchsverfahren nach den §§ 
68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung auch 
dann  durchzuführen,  wenn  die  Entscheidung 
von  einer  obersten  Landesbehörde  getroffen 
worden ist. 

(3) 1Ist die antragstellende Person der Auffassung, 
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dass eine  Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 
5b)  den  Antrag  nicht  vollständig  erfüllt  hat, 
kann  sie  die  Entscheidung  der  informations
pflichtigen Stelle nach Absatz 4 überprüfen las
sen.  2Die Überprüfung ist nicht Voraussetzung 
für die Erhebung der Klage nach Absatz 1. 3Ei
ne Klage gegen die zuständige Stelle nach § 19 
Abs 1 ist ausgeschlossen.

(4) 1Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist ge
genüber der Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 
5b) innerhalb von einem Monat, nachdem diese 
Stelle  mitgeteilt  hat,  dass  der  Anspruch  nicht 
oder  nicht  vollständig  erfüllt  werden  kann, 
schriftlich  geltend  zu machen.  2Die informati
onspflichtige  Stelle  hat  der  antragstellenden 
Person das Ergebnis ihrer nochmaligen Prüfung 
innerhalb von einem Monat zu übermitteln.

§ 19

Überwachung 

(1) Die  zuständigen  Stellen  der  öffentlichen  Ver
waltung, die die Kontrolle im Sinne des § 2 Abs 
2  ausüben, überwachen die Einhaltung dieses 
Gesetzes durch Stellen im Sinne des § 2 Abs 1 
Nr 5 b).

(2) Die  informationspflichtigen  Stellen  nach  §  2 
Abs. 1 5 b) haben den nach Absatz 1 zuständi
gen  Stellen  auf  Verlangen  alle  Informationen 
herauszugeben, die diese Stellen zur Wahrneh
mung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 benötigen.

(3) Die nach Absatz 1 zuständigen Stellen können 
gegenüber  den  informationspflichtigen  Stellen 
nach § 2 Abs 1 Nr 5 b) die zur Einhaltung und 
Durchführung  dieses  Gesetzes  erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen  oder  Anordnungen tref
fen.

(4) Die  Landesregierung  wird  ermächtigt,  durch 
Rechtsverordnung die Aufgaben nach den Ab
sätzen 1 bis 3 abweichend von Absatz 1 auf an
dere Stellen zu übertragen. 

Vierter Abschnitt

Berichterstattung und Veröffentlichung 

§ 20 

Grundsätze der Unterstützung des Zugangs zu 
Informationen

(1) 1Die  informationspflichtigen  Stellen  ergreifen 
Maßnahmen, um den Zugang zu den bei ihnen 
verfügbaren  Informationen  zu  erleichtern.  2Zu 
diesem Zweck wirken sie darauf hin, dass Infor
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mationen, über die sie verfügen, zunehmend in 
elektronischen  Datenbanken  oder  in  sonstigen 
Formaten  gespeichert  werden,  die  über  Mittel 
der  elektronischen  Kommunikation  abrufbar 
sind.  3Register, auch wenn sie nicht als Daten
banken  angelegt  sind,  werden  elektronisch 
durchsuchbar gestaltet. 

(2) Die  informationspflichtigen  Stellen  treffen 
praktische Vorkehrungen zur Erleichterung des 
Informationszugangs, beispielsweise durch

1. die Benennung von Auskunftspersonen oder In
formationsstellen,

2. die  Veröffentlichung von Verzeichnissen  über 
verfügbare Informationen,

3. die  Einrichtung  öffentlich  zugänglicher  Infor
mationsnetze und Datenbanken oder

4. die  Veröffentlichung  von  Informationen  über 
behördliche Zuständigkeiten.

(3) 1Veröffentlichungen erfolgen auch im Internet. 
2Veröffentliche  Dokumente  sind,  soweit  tech
nisch möglich, durchsuchbar. 

(4) Soweit  möglich,  gewährleisten  die  informati
onspflichtigen Stellen, dass alle Informationen, 
die  von  ihnen  oder  für  sie  zusammengestellt 
werden,  auf  dem  gegenwärtigen  Stand,  exakt 
und vergleichbar sind.

§ 21

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Ent
wicklung der Umwelt 

(1) 1Die  informationspflichtigen  Stellen  unterrich
ten  die  Öffentlichkeit  in  angemessenem  Um
fang aktiv und systematisch über die Umwelt. 
2In diesem Rahmen verbreiten sie Umweltinfor
mationen, die für ihre Aufgaben von Bedeutung 
sind und über die sie verfügen.

(2) 1Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen 
gehören zumindest:

1. der  Wortlaut  von  völkerrechtlichen  Verträgen, 
das von den Organen der Europäischen Union 
erlassene Unionsrecht sowie Rechtsvorschriften 
von Bund,  Ländern oder Kommunen über die 
Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt;

2. politische Konzepte sowie Pläne und Program
me mit Bezug zur Umwelt;

3. Berichte  über  den  Stand  der  Umsetzung  von 
Rechtsvorschriften  sowie  Konzepten,  Plänen 
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und Programmen nach den Nummern 1 und 2, 
sofern solche Berichte von den jeweiligen infor
mationspflichtigen  Stellen  in  elektronischer 
Form ausgearbeitet worden sind oder bereitge
halten werden;

4. Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus 
der Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf 
die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich aus
wirken;

5. Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Aus
wirkungen auf die Umwelt haben, und Umwelt
vereinbarungen sowie

6. zusammenfassende Darstellung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen nach § 2 Abs 1 Nr 3 
des   Landesgesetzes  über  die  Umweltverträg
lichkeitsprüfung (GBl 2002, S. 428, zuletzt ge
ändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. 
Oktober 2008 (GBl S. 367, 411) in Verbindung 
mit  den  §§  11  und  12  des  Gesetzes  über  die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in  der  Fassung 
der  Bekanntmachung  vom  24.  Februar  2010 
(BGBl I, S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8. April 2013, BGBl I, S. 734 und Risiko
bewertungen im Hinblick auf  Umweltbestand
teile nach § 2 Abs 1 Nr 4.a).

2In den Fällen des Satzes 1 Nr. 5 und 6 genügt zur 
Verbreitung die Angabe, wo solche Informationen 
zugänglich  sind  oder  gefunden  werden  können. 
3Die veröffentlichten Umweltinformationen werden 
in angemessenen Abständen aktualisiert.

(3) 1Die  Verbreitung  von  Umweltinformationen 
soll in für die Öffentlichkeit verständlicher Dar
stellung und leicht  zugänglichen  Formaten er
folgen.  2Hierzu sollen, soweit vorhanden, elek
tronische  Kommunikationsmittel  verwendet 
werden.  3Satz 2 gilt nicht für Umweltinforma
tionen, die vor dem 14. Februar 2005 angefallen 
sind, es sei denn, sie liegen bereits in elektroni
scher Form vor.

(4) Die  Anforderungen  an  die  Unterrichtung  der 
Öffentlichkeit nach den Absätzen 1 und 2 kön
nen auch dadurch erfüllt werden, dass Verknüp
fungen zu  Internet-Seiten  eingerichtet  werden, 
auf denen die zu verbreitenden  Umweltinfor
mationen zu finden sind.

(5) 1Im  Falle  einer  unmittelbaren  Bedrohung  der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt ha
ben die informationspflichtigen Stellen sämtli
che Informationen,  über  die  sie  verfügen  und 
die es der eventuell  betroffenen Öffentlichkeit 
ermöglichen könnten, Maßnahmen zur Abwen
dung  oder  Begrenzung  von  Schäden  infolge 
dieser Bedrohung zu ergreifen, unmittelbar und 
unverzüglich zu verbreiten; dies gilt unabhängig 
davon,  ob  diese  Folge  menschlicher  Tätigkeit 
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oder  einer  natürlichen  Ursache  ist.  2Verfügen 
mehrere informationspflichtige Stellen über sol
che  Informationen,  sollen  sie  sich  bei  deren 
Verbreitung abstimmen.

(6) § 20  Abs. 1 und 4 sowie die §§ 9 bis 16 finden 
entsprechende Anwendung.

§ 22

Umweltberichterstattung 

Die Landesregierung veröffentlicht  regelmäßig im 
Abstand von nicht mehr als vier Jahren einen Be
richt über den Zustand der Umwelt im Gebiet des 
Landes,  dessen  Entwicklung  in  den  vergangenen 
vier  Jahren  und  dessen  voraussichtliche  Entwick
lung in den kommenden vier Jahren. Die Berichte 
müssen Informationen über die Umweltqualität so
wie  über  Umweltbelastungen  enthalten.  Der  erste 
Bericht wird zum 1. Juli 2014 veröffentlicht. 

§ 23

Veröffentlichungen zur Beschlussfassung von 
Gremien

(1) 1Die Landesregierung veröffentlicht 

1. die  Tagesordnungen  des  Kabinetts  sowie  der 
Vorkonferenz; 

2. die Kabinettsvorlagen; 

3. die Beschlüsse der Landesregierung.

2Die §§ 9 bis 16 finden Anwendung.  3Für die Ta
gesordnungen,  Kabinettsvorlagen  und  Beschlüsse 
nach Satz 1 wird ein Register im Internet veröffent
licht. 4Das Register enthält die Tagesordnungspunk
te  vollständig  und  hierzu  die  Angaben,  ob  Kabi
nettsvorlagen  vorliegen  und  Beschlüsse  gefasst 
wurden.  5Die Veröffentlichung erfolgt jeweils  un
verzüglich  nach  Beschlussfassung;  soweit  keine 
Beschlüsse gefasst werden, unverzüglich nach Be
fassung des Kabinetts.  6Soweit  die Angaben nach 
Satz 1 unter Berufung auf Satz  2  nicht veröffent
licht  werden,  enthält  das  Register  jeweils  eine 
knappe Angabe der Gründe für die Geheimhaltung. 

(2) Die  gewählten  Gremien  der  Gemeinden  und 
Gemeindeverbände veröffentlichen 

1. die Tagesordnungen, 

2. die Beschlussvorlagen, 

3. die Beschlüsse,
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4. die Niederschriften ihrer Sitzungen. 

Die Sätze 2 bis  6 des Absatzes 1 finden entspre
chende Anwendung. 

§ 24

Veröffentlichung von Verträgen

(1) 1Die  informationspflichtigen  Stellen  nach  §  2 
Nr 5 a) veröffentlichen die von ihnen geschlos
senen Verträge zur Daseinsvorsorge.  2Verträge 
zur  Daseinsvorsorge  sind  Verträge,  die  diese 
Stellen abschließen und die insbesondere 

1. die  Übertragung der  Beteiligung an  einem 
Unternehmen

2. Umfang und Kosten von Leistungen

3. die Schaffung und Änderung von Infrastruk
tur

4. das Recht zur Erbringung von Leistungen 

der Daseinsvorsorge regeln. 

(2) Zur Daseinsvorsorge gehören insbesondere die 
Wasserversorgung,  die  Abwasserentsorgung, 
die Versorgung mit  Energie,  die Abfallentsor
gung,  das  Verkehrs-  und  Beförderungswesen, 
die  Informationstechnologie,  das  öffent
lich-rechtliche  Bankenwesen,  die  Wohnungs
wirtschaft, das Kultur- und Bildungswesen, die 
stationäre Krankenversorgung sowie die Alten
pflege. 

(3) Die §§ 9 bis 16 finden Anwendung. 

§ 25

Veröffentlichung staatlicher Zuwendungen

(1) 1Die  informationspflichtigen  Stellen  nach  §  2 
Nr 5 a) veröffentlichen Datenbanken der von ih
nen erlassenen Zuwendungsbescheide, in denen 
die zuwendende Stelle, der Empfänger, der  zu
gewendete Betrag, sowie Anlass, Zeitpunkt und 
rechtliche  Grundlage  der  Zuwendung  ein
schließlich  des  gegebenenfalls  einschlägigen 
Förderprogramms ersichtlich sind. 

(2) Bescheide,  mit  denen über  Zuwendungen von 
mehr als 10.000 Euro entschieden wird, werden 
von den in Absatz 1 genannten Stellen  veröf
fentlicht. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
auf  Zuwendungen an natürliche Personen,  die 
auf gesetzlicher Grundlage Leistungen als Hilfe 
zum Leben erhalten. 

§ 26

Veröffentlichung von Vergütungen

(1) Die informationspflichtigen Stellen veröffentli
chen die an das jeweilige Leitungspersonal ge
zahlten  Vergütungen  einschließlich  aller  Zu
satzleistungen  wie Boni oder geldwerten Sach
leistungen. 

(2) 1Soweit Ansprüche auf Altersversorgung erwor
ben werden, ist anzugeben,  welche Höhe diese 
für eine Tätigkeit von umgerechnet einem Jahr 
erreichen. 2Eine näherungsweise Berechnung ist 
zulässig. 

§ 27

Veröffentlichung von Gutachten 

(1) 1Die informationspflichtigen Stellen veröffentli
chen  ein  Register  der  von  ihnen  beauftragten 
Gutachten.  2Die Eintragung in das Register er
folgt erstmalig und unverzüglich mit der Beauf
tragung des Gutachtens.  3In dem Register wer
den mindestens der erwartete Zeitpunkt der Fer
tigstellung,  Autor,  Thema und  Kosten  für  die 
Anfertigung  des  Gutachtens  genannt.  4Spätes
tens mit der Fertigstellung werden alle Angaben 
des Registers aktualisiert. 

(2) 1Die informationspflichtigen Stellen veröffentli
chen  die  von  ihnen  beauftragten  Gutachten. 
2Bei  extern  vergebenen  Gutachten  sichern  sie 
sich  bei  Beauftragung die  erforderlichen  Nut
zungsrechte.  3Die §§ 9 bis  16 finden  Anwen
dung. 

§ 28

Veröffentlichung freigegebener Dokumente 

(1) Die  informationspflichtigen  Stellen  veröffent
lichten solche Dokumente, die aufgrund dieses 
Gesetzes freigegeben werden. 

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach 
Freigabe des jeweiligen Dokuments. 

(3) Die Veröffentlichung wird von der  Aufnahme 
in ein zu veröffentlichendes Register begleitet, 
in dem die Dokumente einschließlich einer zeit
lichen Zuordnung kurz beschrieben werden. 
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§ 29

Allgemeine Registerpflicht

1Die informationspflichtigen Stellen erstellen Orga
nisationspläne und Aktenpläne sowie Register der 
bei ihnen verfügbaren Dokumente sowie allgemein
verständliche Erläuterungen dieser Pläne, Ordnun
gen und Register und machen diese öffentlich zu
gänglich. 2Der Zugang zu den Registern in elektro
nischer Form, insbesondere durch das Internet,  ist 
sicherzustellen.

§ 30

Statistiken

(1) Die informationspflichtigen Stellen führen Sta
tistiken, aus denen sich ergibt:

1. die Anzahl der eingereichten Anträge;

2. der jeweilige Gegenstand der abgelehnten An
träge;

3. die Anzahl der abgelehnten Anträge;

4. die  Gründe  für  die  Ablehnung  von  Anträgen 
nach Maßgabe der jeweils angewandten gesetz
lichen Vorschrift.

(2) Die  Statistiken  nach  Absatz  1  werden  einmal 
jährlich veröffentlicht. 

§ 31

Zentrales Internetportal

(1) Binnen  zwei  Jahren  nach  Inkrafttreten  dieses 
Gesetzes erlässt das für Inneres zuständige Mi
nisterium  nach  öffentlicher  Anhörung  eine 
Rechtsverordnung,  in  dem die  Errichtung und 
der  Betrieb  eines  zentralen  Internetportals  für 
die Veröffentlichung von Registern und Doku
menten nach diesem Gesetz geregelt werden.

(2) Binnen eines weiteren Jahres wird dieses Portal 
eingerichtet  und es werden die von den infor
mationspflichtigen Stellen veröffentlichten  Do
kumente  und  Register  über  dieses  Portal  zu
gänglich  gemacht.  Das  Portal  wird  benutzer
freundlich gestaltet und mit funktionalen Such
maschinen ausgestattet. 
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Fünfter Abschnitt

Evaluation und Fortentwicklung des Gesetzes 

§ 32

Evaluationskommission

(1) Alsbald nach Inkrafttreten dieses Gesetzes be
ruft der Landtag auf Vorschlag seiner   Fraktio
nen eine Evaluationskommission. 

(2) 1Die  Evaluationskommission  ist  pluralistisch 
zusammenzusetzen.  2Zu  ihren  Mitgliedern  ge
hören  neben  dem Landesbeauftragten  für  den 
Datenschutz  Vertreter  von  Bürgerrechts-  und 
Umweltorganisationen,  unabhängige  Fachleute 
sowie  interessierte  Vertreter  der  Zivilgesell
schaft. 3Vertreter informationspflichtiger Stellen 
dürfen  nicht  die  Mehrheit  der  Mitglieder  der 
Evaluationskommission ausmachen. 

(3) Die  Evaluationskommission  tagt  mindestens 
zweimal jährlich.  Sie gibt sich eine Geschäfts
ordnung.  Die  Vorschriften  des  Landesverwal
tungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 12. 
April 2005 (GBl 2005, S. 350), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GBl S. 809, 811) über Ausschüsse finden 
Anwendung. 

(4) Die Verhandlungen der Evaluationskommission 
sind öffentlich, die Ergebnisse und vorbereiten
den Dokumente werden veröffentlicht. 

(5) Die  Evaluationskommission  kann den  wissen
schaftlichen Dienst des Landtages mit einzelnen 
Fragestellungen befassen. 

(6) 1Der Landtag stellt die sachlichen und personel
len Mittel für die Geschäftsführung der Evalua
tionskommission zur Verfügung. 2Die Mitglie
der  der  Evaluationskommission  haben  gegen
über dem Landtag Anspruch auf Erstattung ih
rer Auslagen. 

§ 33

Evaluation 

(1) Die  Evaluationskommission  hat  die  Aufgabe, 
den Vollzug dieses Gesetzes zu beobachten und 
zu  bewerten sowie Vorschläge  zu  erarbeiten, 
die zu einer Erweiterung des Zugangs zu Infor
mationen führen. 

(2) Hierzu  lässt  sie  sich  vom Landesbeauftragten 
für  Datenschutz  über  die  Entwicklung  der 
Rechtsprechung und Probleme des Vollzugs be
richten. 
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(3) Sie erarbeitet insbesondere Vorschläge dazu, 

1. welche Informationen ohne Ausnahmevorbehalt 
freigegeben werden können, wobei sie den bei 
informationspflichtigen  Stellen  vorhandenen 
Datenbanken  besondere  Aufmerksamkeit  wid
met, 

2. welche  Informationen  veröffentlicht  werden 
können, 

3. welche Informationen in Registern erfasst wer
den können, 

4. ob  und  wie  Register-  und  Veröffentlichungs
pflichten zentral zusammengeführt werden kön
nen.

(4) Jeweils ein Jahr nach Beginn einer Legislatur
periode  erstattet  die  Evaluationskommission 
einen  Evaluationsbericht,  der  als  Landtags
drucksache  veröffentlicht  wird.  Der  Evaluati
onsbericht stellt die bis dahin gemachten Erfah
rungen zusammenfassend  dar und macht  Vor
schläge zur Weiterentwicklung des Gesetzes. 

Sechster Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

§ 34

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich  oder 
fahrlässig einer vollziehbaren  Anordnung nach 
§ 19 Abs. 3 zuwiderhandelt.

(2) Die  Ordnungswidrigkeit  nach  Absatz  1  kann 
mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro ge
ahndet werden.

Artikel 2

Aufhebung des Umweltinformationsgesetzes

Das Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) vom 
7. März 2006, GBl 2006, S. 50, wird aufgehoben. 

Artikel 3

Anpassungen anderer Gesetze 

Das für ... zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Bezugnahmen auf das 
LUIG durch Bezugnahmen auf das vorliegende Ge
setz zu ersetzen. 
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Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am (.....) in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung 

Informationen werden zu einer immer wichtigeren Gestaltungsgrundlage der 
Gesellschaft.   Gerade  der  Umfang von Informationen, die bei  öffentlichen 
Stellen vorhanden sind, ist in erheblichem Maße im Wachsen begriffen. Viele 
gesellschaftlich  relevante  Informationen sind überhaupt  nur  bei  staatlichen 
oder halbstaatlichen Stellen vorhanden. Die Frage der Zugänglichkeit dieser 
Informationen, die zugleich auch eine Frage der Verfügbarkeit über diese In
formationen ist, ist eine Frage von entscheidender Bedeutung für den zukünf
tigen Charakter der bürgerschaftlichen Teilhabe insbesondere an staatlichen 
Planungs- und Entscheidungsprozessen. Nicht nur die soziale und ökonomi
sche Stellung der Bürger, sondern auch deren Möglichkeiten zur Partizipation 
an der politischen Willensbildung sind außer vom Informationszugang auch 
davon abhängig, ob sie mit modernen Informations- und Kommunikations
techniken vertraut sind und ob ihnen diese Techniken zur Verfügung stehen. 
Die Frage der  Verfügbarkeit  von Informationstechnologien und deren Nut
zung betreffen Schlüsselfragen der modernen Gesellschaft. Die Form des Zu
gangs zu Plattformen und Inhalten wird entscheidend die Rolle Deutschlands 
im internationalen Staatenverbund mit prägen. So hat auch der Bundesbeauf
tragte  für  die Informationsfreiheit  in seinem 3.  Tätigkeitsbericht  einleitend 
formuliert: "Wissen ist der Treibstoff der modernen Informationsgesellschaft, 
deren Informationsbestände auch im staatlichen Bereich immer mehr zuneh
men. Diese Informationsbestände sind etwa als Planungsdaten auch für eine 
effektive Partizipation und für die politische Meinungsbildung unverzichtbar. 
In vielen Fällen geht es den Informationsinteressenten nicht allein um die blo
ße  Kenntnisnahme,  sondern  um die Bewertung von Abwägungs-  und Ent
scheidungsprozessen.  Gerade  bei  komplexeren wirtschaftlichen und techni
schen Zusammenhängen reichen hierfür „Hardcopies“ von Dokumenten und 
Akten nicht aus, denn diese lassen sich nicht per Computer weiterverarbeiten. 
Staatliche Daten sollten deshalb in strukturierter Form barrierefrei und in je
der Hinsicht nutzerfreundlich aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden."

Was die öffentlichen Planungs- und Entscheidungsprozesse angeht, verlieren 
gerade  wegen des  Umfangs der  zu bewältigenden Informationen und Ent
scheidungen  die  traditionellen  Mechanismen  der  Kontrolle  insbesondere 
durch Parlamente und Gerichte rapide und zunehmend an Bedeutung. 

Zugleich sind mit der elektronischen Datenverarbeitung und der Entwicklung 
des Internet  Instrumente entstanden, die es ermöglichen, der  Öffentlichkeit 
mit immer geringerem Aufwand Informationen zugänglich zu machen. Histo
risch und verfassungstheoretisch gesehen, sollen Informationsfreiheitsgesetze 
als Gegengewicht zu den gegebenen Herrschaftsformen, die aus praktischen 
Gründen nur repräsentativ sein sollen, die demokratische Kontrolle fördern 
bzw. gewährleisten. Des Weiteren  sollen sie  das Gemeinwohl durch einen 
breiten  öffentlichen  Diskurs  unter  Nutzung der  verfügbaren  Informationen 
fördern. 

Viele Staaten haben, ebenso wie die Europäische Union, gesetzliche Regelun
gen getroffen, nach denen den Bürgern unabhängig vom Nachweis eines In
teresses ein Anspruch auf Zugang zu bei öffentlichen Stellen vorhandenen In
formationen eingeräumt wird. Auf internationaler Ebene haben die Vereinten 
Nationen im Rahmen der Rio-Konvention umfassende (Umwelt-) Informati
onsrechte für die Bürger gefordert und diese Forderung mit der Verabschie
dung der Aarhus- Konvention im Juni 1998 konkretisiert.  Die Europäische 
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Union hat im Jahre 1990 die Richtlinie über den Zugang zu Informationen 
über die Umwelt erlassen, die 1994 – verspätet und fehlerhaft – von Deutsch
land durch das Bundesumweltinformationsgesetz umgesetzt wurde. 2001 hat 
die Europäische Union zudem in Umsetzung des Artikels 294 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Verordnung zu Dokumen
ten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission erlassen, 
die dem Recht der Unionsbürger auf Zugang zu Dokumenten der Europäi
schen Union größtmögliche Wirksamkeit verschaffen soll. 

Nachdem bis 2005 bereits die Bundesländer Brandenburg, Berlin, Schleswig-
Holstein und Nordrhein-Westfalen eigene Informationszugangsgesetze erlas
sen hatten, wurden nach der Verabschiedung des Bundes-IFG weitere Lan
desgesetze verabschiedet, die weitgehend auf den Bundesregelungen aufbau
ten,  aber  vielfach  in  Einzelheiten  voneinander  abweichen.  Da  gleichzeitig 
auch das Umweltinformationsgesetz des Bundes von 2004 aufgrund der För
deralismusreform anders als das Vorgängergesetz von 1994 nicht mehr für 
die Verwaltungen der  Länder  gilt  und die Länder  deshalb sämtlich eigene 
Umweltinformationszugangsgesetze erlassen mussten, ist in Deutschland seit 
2005 eine außerordentlich unübersichtliche Landschaft  des Informationszu
gangsrechts entstanden. 

Gerade diese sektorielle Ausdifferenzierung, die dem Ansatz umfassender In
formationszugangsgesetze entgegen läuft, bedingt, dass  für den "normalen" 
Rechtsanwender eine nicht mehr durchschaubare Konkurrenz von Regelun
gen besteht.  Diese Unübersichtlichkeit bewirkt bereits  eine Schwächung der 
Informationszugangsrechte. 

Umgekehrt ist der Erlass eines integrierten Informationszugangsgesetzes mit 
gleichzeitig klaren und knappen Regelungen ein gesellschaftspolitisches Ziel 
ersten Ranges. Der Koalitionsvertrag, der der Arbeit der derzeitigen Landes
regierung zu Grunde liegt, kündigt denn auch die Schaffung eines "umfassen
den" Informationsfreiheitsgesetzes an. 

Die vollständige Vereinheitlichung des Informationszugangsrechtes sowohl in 
Bundes- oder der Landesgesetzgebung wäre ohne Änderung des Grundgeset
zes  nicht  zu  bewerkstelligen.  Eine  solche  Änderung  wäre  erstrebenswert, 
ebenso wie eine Erweiterung des Artikels 5 des Grundgesetzes um eine ver
fassungsrechtliche  Verankerung  von  Informationszugangsrechten.  Der  hier 
vorgelegte Gesetzentwurf baut jedoch auf der bestehenden verfassungsrechtli
chen Grundlage auf. 

Bei der Gewährung von Informationsfreiheitsrechten ist die Bundesrepublik 
das  Schlusslicht  der  internationalen  Entwicklung.  Die  Verabschiedung des 
IFG  im Jahre  2005  hat  diese  Situation  nicht  wirklich  geändert.  Für  Ba
den-Württemberg gilt  dies erst Recht, denn das Land gehört  zu den inzwi
schen in der Minderzahl befindlichen Bundesländern, die kein eigenes Infor
mationsfreiheitsgesetz erlassen haben und sich auf die durch Europarecht er
zwungene  Informationsfreiheit  im  Bereich  der  Umweltinformationen  be
schränken. 

Die  republikanische  Verfassung  fordert  Öffentlichkeit  jedoch  schon  dem 
Wortsinne nach;  das  Amtsgeheimnis ist  im Grundgesetz  nicht  vorgesehen. 
Soweit  das  Grundgesetz  informationsrechtliche  Normen enthält,  wird viel
mehr Öffentlichkeit und Zugänglichkeit von Informationen angeordnet. Dem 
Gesetzentwurf,  der  den  Nachholbedarf  Baden-Württembergs  im Informati
onsfreiheitsrecht befriedigen soll, liegt daher die Vorstellung zu Grunde, dass 
der Zugang zu Informationen um seiner selbst willen zu gewähren ist: Öffent
lichkeit ist eine der Grundlagen unseres Staatswesens. Der Gesetzentwurf ist 
darauf angelegt, die rasche und kostengünstige Durchsetzung von Informati
onsansprüchen im Streitfalle zu ermöglichen. 

30



Landtag von Baden-Württemberg                                                                                        Drucksache 1  5  /xxxx  

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt ein verfahrensunabhängiges Informati
onszugangsrecht bei den informationspflichtigen Stellen des Landes(Informa
tionsfreiheit).  Der Anspruch auf Zugang zu Informationen wird ohne Bedin
gungen gewährt; ein rechtliches oder berechtigtes Interesse ist nicht nachzu
weisen. Es wird einem jeden die Möglichkeit des Einblicks in die Grundlagen 
von Verwaltungsentscheidungen gegeben und somit  eine erhöhte  Transpa
renz, Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz dieser Entscheidungen und der zu
grundeliegenden  politischen  Beschlüsse  ermöglicht.  Der  Anspruch  betrifft 
den  Citoyen,  den Staatsbürger,  in seinem Interesse an der Entwicklung des 
Gemeinwesens. Ziel der Einführung eines Informationszugangsrechtes ist es 
auch, die Mitsprache der Bürger in Bezug auf das Handeln der staatlichen Or
gane dadurch  zu optimieren,  dass  ihnen eine  verbesserte  Argumentations
grundlage  an  die  Hand  gegeben  wird.  Der  Anspruch  ist  umfassend  und 
schließt nur solche Stellen in Rechtsprechung und Gesetzgebung aus, für die 
bereits andere Regeln des öffentlichen Informationszugangs bestehen. In die
sem Sinne dient das Informationszugangsrecht einer – wenn auch mittelbaren 
– Kontrolle staatlichen Handelns und der Korruptionsprävention. Eine Ein
bindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse ist auch im Hinblick 
darauf geboten,  dass  traditionelle  Mechanismen der  Entscheidungsfindung, 
Legitimation und Implementierungskontrolle,  wie sie durch die Parlamente 
und Gerichte gewährleistet werden, an grundlegende Grenzen stoßen. Des
halb ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Beteiligungsformen im Inter
esse einer lebendigen Demokratie unerlässlich. Sowohl das Ziel der Transpa
renz als auch das Ziel des bürgerschaftlichen Mitwirkens erfordern, dass die 
zur Verfügung gestellte Information möglichst  originär,  aktuell,  direkt  und 
unverfälscht ist. Ein solcher Anspruch auf Zugang zu Informationen kann al
lerdings nicht unbegrenzt gelten, sondern ist einerseits Gegenansprüchen et
waiger  Betroffener,  andererseits  gewissen Beschränkungen im öffentlichen 
Interesse ausgesetzt. 

II. Inhalt 

Der Gesetzentwurf baut einerseits auf dem bestehenden Umweltinformations
gesetz  auf.  Dieses  beruht  auf  der  Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG 
und entspricht weitgehend dem internationalen Standard eines "guten" Geset
zes, dh, eines Gesetzes, das einen möglichst weitreichenden Zugang zu Infor
mationen verwirklicht. Eine solche Vereinheitlichung ist - wenn auch in man
chen Punkten nur halbherzig - jüngst in Schleswig-Holstein realisiert worden. 
Zugleich werden jedoch neuere Entwicklungen aufgegriffen, wie sie in Berlin 
und  Hamburg  realisiert  wurden.  Ausgelöst  durch  öffentliche  Diskussionen 
über den Verkauf wichtiger Infrastrukturen wie die Wasserversorgung, sind 
Klauseln über die Veröffentlichung von Verträgen, die Aufgaben der öffentli
chen Daseinsvorsorge betreffen, in die Gesetze aufgenommen worden. 

Vor diesem Hintergrund gliedert sich der vorliegende Gesetzentwurf in zwei 
Hauptteile:  Den Informationszugang auf Antrag und ein Kapitel  über  vom 
Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit so genannte  "proaktive Informa
tion",  dh,  die  Veröffentlichung bestimmter Arten von Informationen.  Zwi
schen den beiden Kapitel besteht eine Verbindung insoweit, als die Ausnah
men vom Informationszugang auf Antrag weitestgehend auch für Veröffentli
chungen gelten. Da der Gesetzentwurf auf den Zugang zu vorhandenen Infor
mationen (dies freilich in weit verstandenem Sinne) zielt, werden Berichts
pflichten, dh, die Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung neuer Doku
mente, auf das Notwendigste beschränkt. Lediglich dem Land wird die Ver
pflichtung zur Veröffentlichung eines periodischen Umweltberichts auferlegt. 
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Dies  geschieht,  damit  insoweit  die  zwingenden  Verpflichtungen  aus  der 
Richtlinie 2003/4/EG erfüllt werden. 

Was den Informationszugang auf Antrag angeht, gilt Folgendes: Der Bestand 
der zugänglichen Informationen sowie der Kreis der informationsverpflichte
ten Stellen wird, soweit dies die kompetenziellen Schranken des Grundgeset
zes zulassen, weit gefasst. Informationsansprüche werden nicht nur gegenüber 
Stellen der Verwaltung, sondern auch gegen bestimmte private Stellen (Un
ternehmen) eingeräumt. Hierbei werden um einen umfangreichen Kern an all
gemeinen Regelungen einige besondere Regelungen für Umweltinformatio
nen und Verbraucherinformationen gruppiert. Dem Gesetz wird eine Zielklau
sel auf den Weg gegeben, wonach ein möglichst weitgehender Zugang zu In
formationen anzustreben und eine diesem dienende gute Verwaltungspraxis 
zu entwickeln ist. Die notwendigen Ausnahmeregeln werden nicht nur eng ge
fasst. Ihr enges Verständnis wird auch ausdrücklich gesetzlich angeordnet, so 
dass sie im Zweifel zu Gunsten der Informationsfreiheit auszulegen sind. Aus
nahmen dürfen zudem nicht geltend gemacht werden, wenn ein öffentliches 
Interesse an der Bekanntgabe von Informationen besteht und dieses die entge
genstehenden, durch die Ausnahmeregeln beschriebenen, Geheimhaltungsin
teressen überwiegt.  In  keinem Fall  kann der  Zugang zu Informationen da
durch verhindert werden, dass der Inhaber der Informationen schlicht seine 
Zustimmung zur Bekanntgabe verweigert.   Abgesichert wird all dies durch 
ein System von Rückausnahmen, die helfen, die Ausnahmebestimmungen an
gemessen auszulegen, sowie Regelungen zur Privilegierung bestimmter Tat
bestände, wonach bestimmte Gruppen von Informationen ohne Bezug auf die 
Ausnahmeregeln immer freizugeben sind. Das hier vorgelegte Gesetz konsti
tuiert ausdrücklich ein Minimum des Informationszugangs. Spezialregelungen 
haben nur insoweit Vorrang, als sie weitergehende Rechte auf den Zugang zu 
Informationen einräumen. 

Um ein Informationszugangsrecht effektiv zu gestalten, sind auch bestimmte 
Verfahrensregelungen erforderlich. Dies gilt namentlich für die Fristen, inner
halb derer Informationen übermittelt werden müssen, sowie die Kosten, die 
dem informationssuchenden Bürger  auferlegt  werden können. Hier  werden 
klare und bürgerfreundliche Regelungen getroffen. Desgleichen wird im In
teresse einer möglichst geringen Belastung der Verwaltung vorgesehen, dass 
bestimmte Metainformationen, insbesondere Register,  zugänglich sein bzw. 
bereitgestellt werden müssen. Schließlich sind dem Bürger effektive Mittel an 
die Hand zu geben, zugangsverweigernde Entscheidungen der informations
verpflichteten Stellen überprüfen zu lassen. Fast alle Rechtsordnungen, in de
nen umfassende Informationszugangsrechte vorgesehen sind, sehen neben der 
gerichtlichen Überprüfung – oft in einem spezifischen beschleunigten Verfah
ren  –  eine Überprüfung durch  einen  Informationsfreiheitsbeauftragten  vor. 
Dem wird hier  gefolgt.  Darüber  hinaus erfolgt  eine behutsame Anpassung 
prozessrechtlicher Regelungen.

Wie auch aus dem kürzlich veröffentlichen Bericht der EU-Kommission über 
die Erfahrungen aus der Anwendung der Richtlinie 2003/4/EG (COM(2012) 
774final) hervorgeht, ist mit den dortigen Regelungen über den Informations
zugang auf Antrag  derzeit vorläufig ein  gewisser  abschließender  Stand er
reicht, jedenfalls, wenn die Beschränkung auf  Umweltinformationen fallen 
gelassen wird.  Raum für  weitere Entwicklungen gibt  es  jedoch auch nach 
Auffassung der Kommission vor allem im Bereich der aktiven Information 
unter Zuhilfenahme elektronischer Kommunikationsmittel, also besonders des 
Internet. In Berlin und Hamburg sind vor dem Hintergrund intensiver öffentli
cher  Auseinandersetzung um die Veräußerung von Infrastrukturen der  Da
seinsvorsorge Regelungen getroffen worden, um  die zugehörigen Vertrags
werke im Wege der elektronischen Veröffentlichung allgemein zugänglich zu 
machen. Dies wird hier aufgegriffen und zugleich mit den Überlegungen zur 
Präzisierung der anzuwendenden Ausnahmen kombiniert. Da die Veröffentli
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chungen die Ausnahmeregeln des Gesetzes berücksichtigen müssen, wird die 
Veröffentlichung bestimmter genau bezeichneter Metainformationen vorgese
hen. So sollen bei der Beratung von Gremien die Tagesordnungen veröffent
licht  werden, damit genau erschlossen werden kann, welche Informationen 
nicht veröffentlicht werden und warum dies der Fall ist. 

Hierbei beruht der Gesetzentwurf auf der Überlegung, dass bei der Vielzahl 
der vorhandenen Informationen eine vollständige Regelung nicht möglich ist. 
Um dem Rechnung zu tragen, sieht das Gesetz die Einrichtung einer Evaluati
onskommission vor, die fortlaufend in Zusammenarbeit mit dem Datenschutz
beauftragten in seiner  Eigenschaft  als Informationsfreiheitsbeauftragtem ei
nerseits die Anwendung des Gesetzes beobachten, vor allem aber aufgrund 
dieser Beobachtung qualifizierte Vorschläge zur Weiterentwicklung des Ge
setzes im Sinne eines verbesserten Zugangs zu Informationen zu machen. 

Informationsfreiheitsgesetz und Umweltinformationsgesetz werden hier in ei
nem einheitlichen Gesetz zusammengefasst.  Nicht einbezogen wird der Zu
gang zu spezifischen Verbraucherinformationen, wie er im Verbraucherinfor
mationsgesetz des Bundes geregelt ist. Der Bund hat hier seine grundgesetzli
che Regelungskompetenz wahrgenommen und die Konkurrenzregelung des 
Gesetzes ist unklar und lässt nicht mit Sicherheit erkennen, ob und wieweit 
die Länder die Materie noch regeln können. 

III. Alternativen

Im Hinblick auf die klaren Aussagen des Koalitionsvertrags gibt es keine Alter
native zur Vorlage eines integrierten Informationszugangsgesetzes, das einen um
fassenden Zugang zu Informationen ermöglicht. 

IV. Finanzielle Auswirkungen

Die bisherigen, inzwischen auch in Deutschland zwanzig Jahre zurück reichen
den Erfahrungen mit Informationszugangsgesetzen, die einen interesselosen Zu
gang zu Informationen ermöglichen, zeigen, dass nennenswerte Kosten für die in
formationspflichtigen  Stellen  nicht  entstehen.  Vorliegend  werden  einige  Be
richtspflichten konstituiert.  Auch diese erreichen jedoch nicht keinen Umfang, 
der relevante Kosten auslösen würde. Für die Bürger, die sich auf dieses Gesetz 
berufen wollen, können zwar Kosten anfallen, diese werden aber in der Höhe be
schränkt. 

V. Befristung 

Da dieses Gesetz eine Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG beinhaltet und die 
Geltungsdauer der Richtlinie nicht befristet ist, kommt eine Befristung des Geset
zes nicht in Betracht. 

VI. Evaluation 

Das Gesetz enthält allerdings eine knappe Regelung zu seiner Evaluation. Auch 
wenn mit der Anlehnung an die Richtlinie 2003/4/EG ein gewisser guter Stan
dard erreicht ist, so ist die Regelungsmaterie gleichwohl dynamisch. Dies betrifft 
vor allem die vorliegend vergleichsweise detailliert geregelten Veröffentlichungs
pflichten, deren Brauchbarkeit nach einer gewissen Zeit überprüft werden sollte. 
Das Gesetz sieht die Schaffung einer kontinuierlich arbeitenden Evaluationskom
mission vor, die die Aufgabe hat, Vorschläge zur Verbesserung des Informations
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zugangs zu entwickeln. Dies soll auch kompensieren, dass das Gesetz gerade bei 
dem Umfang der Veröffentlichungspflichten sparsam vorgeht.

B. Einzelbegründung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften - 

Zu § 1 - Gesetzeszweck

Die  Vorschrift  –  die  Vorlagen  des  Umweltinformationsgesetzes  und  der  VO 
1049/2001 aufgreift - regelt die Zielsetzungen des Gesetzes. Informationsfreiheit 
wird als Recht sui generis. um ihrer selbst Willen, konstituiert. Deshalb konzen
triert sich die Vorschrift auf drei Bereiche: Schaffung eines rechtlichen Rahmens, 
Sicherung eines möglichst umfassenden Anspruchs bei möglichst einfacher Aus
übung des Rechts und Förderung einer guten Verwaltungspraxis im Hinblick auf  
den Zugang zu Informationen. Der Zugang zu Informationen - jedenfalls, soweit  
diese  Informationen  originär,  zeitnah  und  umfassend  zugänglich  sind  –  dient 
auch einem (mittelbaren)  Kontrollinteresse.  Die Vorschrift  hat  zugleich  ausle
gungsleitende Funktion. Soweit Ermessens- und Beurteilungsspielräume im Ge
setz aufscheinen, sind diese im Sinne eines möglichst umfassenden Informations
zugangs auszulegen. 

Zu § 2 – Begriffsbestimmungen

Die Vorschrift  enthält  die grundlegenden Begriffsbestimmungen des Gesetzes. 
Diese bereiten den Boden dafür vor, einen möglichst weiten Anwendungsbereich 
sicherzustellen. Zunächst wird der Begriff der Informationen so weit wie mög
lich gefasst. Hierbei wird hingenommen, dass die drei Begriffe (Inhalte, Mittei
lungen,  Aufzeichnungen)  sich  in  ihren  Bedeutungen  teilweise  überschneiden. 
Auch der Begriff des Informationsträgers ist weit und so gefasst, dass auch zu
künftige technische Neuerungen mit umfasst sein werden. Der Begriff des Doku
mentes folgt einer Begriffsbildung der Verordnung des Europäischen Parlamen
tes und des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Euro
päischen Parlaments, des Rates und der Kommission (1049/2001).Während bei
spielsweise in einer einzelnen Akte jedes Blatt Papier einen Informationsträger 
darstellt, zielt der Begriff des Dokuments typischerweise auf die in einer solchen 
Akte unter dem Gesichtspunkt eines bestimmten Sachverhaltes zusammengehöri
gen Informationsträger (typischerweise etwa ein Brief oder ein Gutachten). Das 
Gesetz verwendet den Begriff  bei den Vorschriften zu Veröffentlichungen und 
Registern, um dort insbesondere eine Ordnung von Informationen nach Sachver
halten vorzustrukturieren. Eine Begriffsbildung für Umweltinformationen ist er
forderlich,  bestimmte Sonderregelungen gelten,  von denen jedenfalls  teilweise 
aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht abgewichen werden darf. Von zentraler 
Bedeutung für das Gesetz ist der Begriff der informationspflichtigen Stelle, der, 
wie der Begriff der Umweltinformation, der Begriffsbildung des UIG des Bundes 
folgt, wobei zur Klarstellung die Personengesellschaften (die grundsätzlich weder 
natürliche noch juristische Personen sind) mit aufgenommen sind. Der hier nicht 
definierte Begriff  der  öffentlichen Verwaltung  ist  im Sinne eines materiellen 
Verwaltungsbegriffs  zu  verstehen,  der  die  gesamte  Staatstätigkeit  erfasst,  die 
nicht  Rechtsprechung oder  formelle  Gesetzgebung ist.  Dies  folgt  der  neueren 
Rechtsprechung auch des Bundesverwaltungsgerichts zum Informationsfreiheits
recht. Erfasst sind insbesondere die Gesetzesvorbereitung innerhalb der  Verwal
tung  und  die  Rechnungsprüfung. Der  informationsrechtliche  Fortschritt,  dass 
auch  Personen  des  Privatrechts  zu  den  informationspflichtigen  Stellen  zählen, 
wird über den Kreis der Umweltinformationen hinaus für Informationen insge
samt übernommen. Ergänzt wird der Begriffskatalog des Bundes-UIG durch eine 
Beschreibung der  öffentlichen Aufgabe oder Dienstleistung.  Die Begriffe der 
verfügbaren  und der  bereitgehaltenen Informationen  wiederum folgen  dem 
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UIG, ebenso wie der Kontrollbegriff. 

Zu § 3 – Anwendungsbereich

Zu Absatz 1
Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird hier bezogen auf die informations
pflichtigen Stellen positiv bestimmt. Auf die Erläuterungen zu § 2 Nr 5 ist inso
weit hinzuweisen. 

Zu Absatz 2
Herausgenommen aus dem Anwendungsbereich werden  nur die gesetzgebende 
und die rechtsprechende Gewalt (lit a), b)), da hier insoweit eigene Regeln des 
öffentlichen Informationszugangs gelten. Damit gibt das Gesetz bereits an dieser 
Stelle vor, dass in einer Negativabgrenzung auf der Grundlage des Gewaltentei
lungsgrundsatzes  die  Erfüllung  öffentlicher  Aufgaben  oder  Dienstleistungen 
dann dem informatorischen Zugriff unterliegt, wenn es nicht um Rechtsprechung 
oder Gesetzgebungstätigkeit geht. Die zwischenzeitlich auch gerichtlich im Sinne 
der  Informationsfreiheit  gelösten  Streitfälle,  ob  es  eine  mit  besonderen  unge
schriebenen Geheimhaltungsrechten ausgestattete Regierungstätigkeit gibt, oder 
ob die Vorbereitung materieller Gesetzgebung arkan zu bleiben hat, sind ebenso 
wie  die  Informationsverpflichtung  der  für  die  Rechnungsprüfung zuständigen 
Stellen  damit  bereits  auf  der  gesetzgeberischen  Ebene gelöst.  Nicht herausge
nommen aus dem Anwendungsbereich sind die Fraktionen innerhalb gewählter 
Gremien. Auf die (verfassungsrechtlich umstrittene) gesetzgeberische Festlegung, 
die Fraktionen (des Landtags) übten keine öffentliche Gewalt aus (§ 1 Absatz 4 
Satz 2 FraktG) kommt es informationsrechtlich nicht an. Die Rundfunkanstalten 
bedürfen einer eigenen Ausnahmeklausel (lit c)), da sie öffentlich-rechtlich ver
fasst, aber zugleich Grundrechtsträger sind. Auch die Presse erfüllt nach den Lan
despressegesetzen eine öffentliche Aufgabe. Soweit sie grundrechtlich geschützt 
sind, sind sie aber nicht vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst (2 lit d). 

Zweiter Abschnitt
Informationszugang auf Antrag 

Zu § 4 -  Informationsfreiheit

Die Vorschrift ist die zentrale Norm des Gesetzes. Sie konstituiert den grundle
genden  Anspruch  auf  Zugang zu  Informationen.  Im Informationsfreiheitsrecht 
mindestens ebenso wichtig wie die Reichweite des Grundanspruchs ist die Reich
weite der Ausnahmeregeln. Deshalb werden grundsätzliche Regeln für die Aus
nahmen vom Informationszugangsanspruch an dieser Stelle mit  aufgenommen. 
Die Vorschrift vermittelt die maßgeblichen Konturen der Informationsfreiheit . 

Zu Absatz 1
Absatz 1 hält fest, dass grundsätzlich Anspruch auf Zugang zu allen Informatio
nen besteht, über die informationspflichtige Stellen verfügen. 

Zu Absatz 2
Absatz 3 legt in Satz 1 als gesetzliche Grundregel fest, dass die Ablehnungsgrün
de eng auszulegen sind. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die Ablehnungs
gründe im Zweifel so auszulegen sind, dass der Informationsfreiheit in größtmög
lichem Umfange zum Zuge verholfen wird. Als weiterer Grundsatz wird in Satz 2 
"vor die Klammer gezogen", dass bei der Anwendung der Ausnahmeklauseln das 
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe immer gegen das jeweilige Partikularin
teresse an der Geheimhaltung abzuwägen ist.  Insoweit  ist  – stillschweigend – 
schon an dieser  Stelle klargestellt,  dass der Zugang zu Informationen  niemals 
aufgrund  fehlender  Zustimmung  des  Informationsinhabers  verweigert  werden 
kann und auch formale Gründe, wie insbesondere die Einstufung als Verschluss
sache, die Geheimhaltung nicht rechtfertigen können. Wegen der Bedeutung die
ser Klausel wird auf diese im weiteren Gesetzestext wiederholt Bezug genom
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men.  Die Einführung eines solchen  public interest  tests  ist insbesondere vom 
Bundesbeauftragten  für  die  Informationsfreiheit  in  seinem 3.  Tätigkeitsbericht 
zur Informationsfreiheit nachdrücklich gefordert worden. 

Zu Absatz 3
Absatz 2 stellt  klar,  dass Einschränkungen des Zugangs zu Informationen  nur 
aufgrund dieses Gesetzes erfolgen dürfen. Die Vorschrift ist in Zusammenhang 
mit der Konkurrenzklausel des Absatzes 4 zu sehen, da dort  geregelt wird, dass 
nur solche Rechtsvorschriften neben dem vorliegenden Gesetz Anwendung fin
den dürfen, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen. 

Zu Absatz 4
Die Vorschrift regelt das Verhältnis zu anderen Bestimmungen über den Zugang 
zu Informationen. Zusammen mit Absatz 2 stellt sie klar, dass das vorliegende 
Gesetz einen Mindeststandard an Informationsfreiheit konstituiert. 

Zu § 5 - Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs

Die Vorschrift löst – zusammen mit den nachfolgenden Regelungen der §§ 6 bis 
8 – den selbst gesetzten gesetzgeberischen Auftrag aus § 1 ein, die grundlegen
den  Voraussetzungen  festzulegen,  unter  denen  Informationen  zugänglich  ge
macht werden sollen. Die Vorschrift betrifft maßgeblich das fundamentale Hilfs
recht des Antragstellers, über die Form des Informationszuganges selber zu be
stimmen.

Zu Absatz 1
Absatz 1 betrifft die Wahl zwischen direktem Zugänglichmachen – insbesondere 
durch Akteneinsicht – der Informationsträger und der Auskunftserteilung. Nicht 
immer ist der Anspruch auf Auskunftserteilung das mindere Recht;  er schließt 
das Recht des Antragstellers auf Erläuterungen durch die zuständige Stelle ein. 
Es wird deshalb in Satz 5 geregelt, dass der Anspruch auf Auskunft auch neben 
anderen  Arten  des  Informationszugangs  besteht.  Entsprechendes  wird  für  die 
Überlassung von elektronischen Kopien geregelt. Hier ist der Hintergrund, dass 
einerseits traditionelle Formen des Informationszugangs, insbesondere die Ausle
gung von Plänen in Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung, nur 
die "Papierfassungen" betreffen und klarzustellen ist, dass mit dem Hinweis auf 
diese Art der Zugänglichkeit  der Anspruch auf Überlassung elektronischer Kopi
en nicht ausgeschlossen werden kann und andererseits die Überlassung elektroni
scher Kopien in aller Regel mit nur geringem Arbeitsaufwand verbunden ist. 

Zu Absatz 2
Absatz  2 konstituiert  das  Hilfsrecht  auf  ausreichende zeitliche,  sachliche  und 
räumliche Möglichkeiten (Satz 1) mit dem weiteren Hilfsrecht, ggf. Kopien zu er
halten (Satz 2).

Zu Absatz 3
Absatz 3 stellt klar, dass das Recht auf Kopienüberlassung unabhängig von den 
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 3 besteht und konstituiert im Übrigen den 
Anspruch auf Versendung von Kopien. Satz 2 stellt klar, dass auch ein Anspruch 
auf Übersendung beispielsweise in der Form von Dateien per E-Mail mit erfasst 
ist. 

Zu Absatz 4
Absatz 4 betrifft  den Informationszugang in elektronischer Form. Satz 1 macht 
zunächst in Klarstellung von Absatz 3 deutlich, dass der Anspruch auf Kopien
überlassung nicht nur die Papierform von Dokumenten betrifft, sondern auch de
ren elektronische Form (einschließlich des Rechts auf Übermittlung von Dateien, 
Satz 2). Satz 3 konstituiert alsdann das weitere Hilfsrecht auf Erschließung des 
Informationsträgers. Bei der Vielzahl vorhandener Betriebssysteme, Programme 
und Dateiformate wäre die Überlassung beispielsweise einer CD-ROM ohne der
artige Informationen unter Umständen wenig hilfreich. Die Alternative betreffend 
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"lesbare Ausdrucke" betrifft vor allem die Fälle, wo Informationen nur elektro
nisch gespeichert sind, aber die Ausführung "elektronischer Leseanweisungen", 
etwa wegen Nichtzugänglichkeit  der  erforderlichen  Programme für  die  Allge
meinheit,  nicht möglich ist.  Nach  Satz 3 besteht allerdings Anspruch auf eine 
Umwandlung der Informationen dergestalt, dass die Lesbarkeit der Informations
träger mit Hilfe allgemein zugänglicher Mittel möglich ist. Diese Mittel betreffen 
insbesondere die ggf. erforderliche Software. Im Sinne dieser Vorschrift wären 
diese Programme als allgemein zugänglich anzusehen, wenn sie zu erschwingli
chen Preisen marktgängig sind und keine Festlegung etwa auf ein bestimmtes Be
triebssystem beinhalten. Der Anspruch auf den lesbaren Ausdruck kann gleich
wohl nicht entfallen. Denn es ist zunächst immer der Fall zu bedenken, dass eine  
Person nicht über die technischen Voraussetzungen verfügt, sich nur elektronisch 
zugängliche Informationsträger zugänglich zu machen. Im hiernach noch verblei
benden „Restfall“, wo der – informatorisch möglicherweise unsinnige – Fall des 
Ausdrucks einer Datenbank im Raume steht, ist alsdann auf Absatz 2 Satz 1 zu
rückzugreifen, jedenfalls dann, wenn die Erschließung der Information auf diese 
Weise (d. h. durch Ausdruck) nicht erfolgen kann. Dann wäre der Informations
zugang dadurch zu realisieren,  dass dem Antragsteller  der Informationszugang 
bei der zuständigen Stelle ermöglicht wird.

Zu Absatz 5 
Die Regelung dient dem Interessenausgleich hinsichtlich des Aufwandes des In
formationszugangs. Der Anspruch ist hinsichtlich der Form des Zuganges inso
weit reduziert, als der Hinweis auf eine Veröffentlichung – auch im Internet – zur 
Erfüllung  des  Informationsanspruches  genügt.  Die  uneingeschränkte  Verwei
sungsmöglichkeit auf eine Fundstelle im Internet wird auch unter dem Gesichts
punkt zugestanden, dass öffentliche Zugangsmöglichkeiten für das Internet, z. B. 
in  Bibliotheken  oder  Internetcafés,  inzwischen  flächendeckend  verfügbar  sein 
dürften.  Die  Vorschrift  dient  der  Ermunterung an  die  informationspflichtigen 
Stellen, möglichst viele Informationen im Internet bereitzuhalten. Es wird aller
dings davon abgesehen, den Hinweis auf eine „allgemein zugängliche Quelle“ 
genügen zu lassen. Bei einer Veröffentlichung, anders als bei einer allgemein zu
gänglichen  Quelle,  ist  davon auszugehen,  dass  diese  entweder  dupliziert  oder 
ortsnah verfügbar gemacht werden kann. Im Übrigen wird sicherheitshalber fest
gelegt,  dass  der  Verweis  auf  eine  Veröffentlichung nicht  zu  unangemessenen 
Kosten für den Antragsteller führen darf.

Zu § 6 - Antragstellung

Die Vorschrift regelt die grundsätzlichen Förmlichkeiten der Antragstellung und 
die Zuständigkeiten.

Zu Absatz 1
Absatz 1 wiederholt auf der verfahrensrechtlichen Ebene die Voraussetzungslo
sigkeit des Anspruches auf Zugang zu Informationen. Nach Satz 1 setzt der An
spruch auf Zugang zu Informationen nur einen Antrag voraus. Zur Klarstellung 
wird in Satz 2 erklärt, dass dem Antrag eine Begründung nicht beigefügt zu wer
den braucht.

Zu Absatz 2
Satz 1 regelt, dass der Antrag in jedweder Form gestellt werden kann, um mög
lichst breiten Bevölkerungskreisen den Zugang zu Informationen möglichst ein
fach zu gestalten. Satz 2 regelt, dass bei vielen gleichförmigen Anträgen auf die 
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regeln zurückgegriffen werden kann.

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift  trifft in Satz 1 eine Regelung zur Bestimmtheit des Antrages. Es 
wird auf eine Formulierung verzichtet, wonach der Antrag hinreichend bestimmt 
sein muss,  da dies unerwünschte Möglichkeiten eröffnet,  einen Antrag wegen 
mangelnder Bestimmtheit abzulehnen. Gleichwohl ist der Antragsteller selbstver
ständlich  gehalten,  sich  hinsichtlich  der  begehrten  Informationen  zu  erklären. 
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Satz 2 macht klar, dass an dieser "Einstiegsstelle" in das Verfahren dem Antrag
steller ein Anspruch auf Beratung und Unterstützung zusteht. Durch den Hinweis 
auf die "Unterstützung" über die "Beratung" hinaus soll verdeutlicht werden, dass 
die angegangene Stelle nicht nur auf Anfrage neutral beraten, sondern aktiv im 
Sinne eines möglichst effizienten Informationszuganges tätig werden soll. Im Üb
rigen soll  insgesamt vermieden werden, dass die zuständige Stelle den Antrag 
vorschnell  mit  Verweis auf  seine Unbestimmtheit  ablehnt.  Nicht übernommen 
wird aus dem UIG die Klausel, dass die Fristen für Antworten nach Erläuterung 
des Antrags neu zu laufen beginnen. 

Zu Absatz 4 
Satz 1 bestimmt zunächst ("soll"), dass der Antrag nicht wegen Unzuständigkeit 
der angegangenen Stelle abgelehnt werden darf. In  Satz 2 wird die zuständige 
Stelle als – grundsätzlich – die Stelle bestimmt, die über die begehrten Informa
tionen  verfügt.  Satz  3  bestimmt   die Vorgehensweise,  wenn die  angegangene 
Stelle nicht die zuständige Stelle ist. In diesem Fall hat die angegangene Stelle 
die zuständige Stelle zu ermitteln und dem Antragsteller zu benennen; sie leitet 
den Antrag nach dorthin weiter. Wegen des hohen Stellenwerts der Informations
freiheit ist dies auch privaten Stellen zumutbar. 

Zu Absatz 5 und 6 
Die Vorschrift regelt klarstellend und beispielhaft für den Fall "beigezogener Ak
ten" die Zuständigkeit. Die Vorschrift stellt klar, dass auch durch eine Beiziehung 
der Informationszugang nicht ausgeschlossen werden darf. Dies wird durch Ab
satz 6 weiter festgeschrieben. Eine Stelle, bei der Informationen an sich vorhan
den sind, die diese aber vorübergehend abgegeben hat, ist nach wie vor dafür ver
antwortlich, dass hierdurch der Informationszugang nicht unterbunden wird.

Zu § 7 - Entscheidung über den Antrag

Die Vorschrift regelt die verfahrensrechtlich äußerst bedeutsame Fristenregelung 
für den Informationszugang. Diese folgt regelungstechnisch  und inhaltlich  den 
Vorgaben des Umweltinformationsrechts. Die Vorschriften vermitteln den An
spruch auf Einhaltung der Fristen als eigenständiges (Hilfs-)Recht des Antragstel
lers. 

Zu Absatz 1 
Satz 1 enthält die Fristsetzung für den Zugang zu Informationen. Der Informati
onszugang ist unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern), spätestens aber binnen 
eines Monats zu gewähren. Die vollständige Ausnutzung der Frist ist die Ausnah
me. Ein Monat stellen hierbei im internationalen Vergleich eine vergleichsweise 
lange Frist dar. Die Vorgabe orientiert sich an Richtlinie 2003/4/EG ebenso wie 
am UIG des Bundes. Satz 2 stellt klar, dass die informationspflichtige Stelle An
gaben des Antragstellers zum gewünschten  Zeitpunkt der Antwort berücksichti
gen muss.  Satz 3 und Satz 4 legen fest, dass mit der Gewährung des Informati
onszugangs nicht zugleich die Richtigkeit der Information verbürgt wird. Aller
dings ist auf bekannte Probleme hinzuweisen. Die Vorschrift ist auch in Zusam
menhang mit § 23 Absatz 3 zu lesen. 

Zu Absatz 2 
Die Regelung stellt klar, dass auch ein Anspruch darauf besteht, dass Ablehnung 
oder die Entscheidung über die Beschränkung des Zugangs binnen der  Monats
frist  erfolgen müssen.  Gleichzeitig  sind  die Begründungserfordernisse deutlich 
festgeschrieben. Allerdings gilt schon im Allgemeinen der Grundsatz, dass eine 
Bezugnahme allein auf den jeweiligen Gesetzestext nicht ausreicht, um eine An
tragsablehnung zu tragen.

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift regelt, unter welchen Bedingungen die Grundfrist von einem Mo
nat verlängert werden kann, und zwar auf zwei Monate. 
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Zu Absatz 4 
Die Vorschrift  stellt klar, dass eine weitere Fristverlängerung zwar möglich ist, 
aber der Einwilligung (vorherigen Zustimmung) des Antragstellers bedarf. Damit 
ist indiziert, dass der Einhaltung der Frist ein subjektives Recht des Antragstellers 
zur Seite steht.  Im Anwendungsbereich des Umweltinformationsrechts gilt dies 
nach Ansicht des EuGH ohnehin (EuGH C-186/04 vom 21. April 2005 - Housie
aux). In der Folge dürfte Widerspruch wegen Untätigkeit nach Ablauf der Frist 
zulässig sein. 

Zu § 8 - Kosten

Die Vorschrift stellt einen Kompromiss dar zwischen der im Sinne der Informati
onsfreiheit zu wünschenden Kostenfreiheit einerseits und dem allgemeinen Ver
waltungskostenrecht andererseits. Die Vorschrift berücksichtigt, dass im Gesamt
bild öffentlicher Haushalte die aus dem Informationsfreiheitsrecht resultierenden 
Kosten nicht ins Gewicht fallen, die öffentliche Bedeutung dieser Rechte aber be
deutsam ist. Die Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG erlaubt die Erhebung 
von Gebühren (dort: im europarechtlichen Sinne, was dem deutschen Begriff der 
Kosten entspricht),  empfiehlt  aber 18. Erwägungsgrund, diese auf die "Kosten 
der Anfertigung des betreffenden Materials" zu beschränken. Das UIG des Bun
des hat dies so umgesetzt, dass  grundsätzlich Gebühren und Auslagen erhoben, 
die Gebühren in der Höhe aber substantiell beschränkt werden und für bestimmte 
Fälle Kostenfreiheit angeordnet wird. Dem wird hier bis auf einige Abweichun
gen gefolgt.  Die Regelung baut insgesamt einerseits  auf dem Kostendeckungs
grundsatz,  andererseits  auf  dem Äquivalenzgrundsatz  des  Verwaltungskosten
rechts (vgl § 7 des Landesgebührengesetzes). Der Kostendeckungsgrundsatz be
sagt, dass erhobene Kosten nicht über den tatsächlich anfallenden Kosten erho
ben werden dürfen, während die Anwendung des  Äquivalenzprinzips zu einer 
Senkung der  tatsächlich  zu erhebenden Gebühren  unter  Berücksichtigung von 
Gründen der Billigkeit und des öffentlichen Interesses führt. 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift verweist mit den Begriffen "Gebühren", "Auslagen" und "Kosten" 
zunächst auf das allgemeine Verwaltungskostenrecht und schafft die Ermächti
gungsgrundlage für die Erhebung von Kosten. Bereits an dieser Stelle wird fest
gehalten, dass die Erhebung von Kosten nicht zwingend in jedem Fall erfolgen 
muss. 

Zu Absatz 2
Die Vorschrift beschreibt Tatbestände, bei denen die Erhebung von Kosten unter
bleibt. Sie folgt inhaltlich dem UIG des Bundes ist aufgrund der europarechtli 
chen Grundlage im Umweltinformationsrecht auch nicht disponibel. 

Zu Absatz 3 
Satz 1 konkretisiert das Äquivalenzprinzip dahingehend, dass ein Verbot prohibi
tiver Kosten konstituiert  wird. Zwar wird im allgemeinen auf das Äquivalenz
prinzip nur im Zusammenhang mit der Festlegung von Gebühren Bezug genom
men, doch folgt dieses Prinzip aus dem verfassungsrechtlich verankerten Grund
satz der Verhältnismäßigkeit (BVerwG 7 C 109.60 vom 24. März 1961 (= NJW 
1961,  2128)).  Da im Fall  von Informationserteilungen  Auslagen eine deutlich 
kostenrelevante Rolle spielen können und in wirtschaftlicher Hinsicht kein Unter
schied zwischen personellem und sächlichem Verwaltungsaufwand zu erkennen 
ist, ist es geboten, im Informationszugangsrecht den Äquivalenzgrundsatz auf die 
Auslagenerstattung auszudehnen. 

Zu Absatz 4
Satz 1 konkretisiert den Kostendeckungsgrundsatz für Gebühren. Zur Arbeitser
leichterung der informationspflichtigen Stellen und im Sinne der Gleichbehand
lung der Antragsteller wird der Ansatz pauschalierter Personalkosten ausdrück
lich erlaubt. 
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Zu Absatz 5 
Die Vorschrift  konkretisiert  das Kostendeckungsprinzip für  Auslagen und legt 
zugleich die Fälle fest, für die keinesfalls eine Auslagenerstattung verlangt wer
den darf. 

Zu Absatz 6
Satz 1 konkretisiert den Äquivalenzgrundsatz, indem sowohl für Gebühren als 
auch für Auslagen jeweils ein Höchstsatz von 500 Euro festgelegt wird. Satz 2 
spricht das Problem an, wo aus der Natur der Sache sich ein komplexer Sachver
halt  ergibt,  der  es beispielsweise  verwaltungstechnisch  nahelegt,  Antworten in 
mehreren Schreiben, etwa nach Maßgabe der Aktensortierung oder Themensor
tierung der informationspflichtigen Stelle, aufzuteilen. Anwendungsfälle  dieser 
Vorgabe betreffen insbesondere insbesondere journalistische Recherchen. Gerade 
in den letzteren Fällen ist die gesetzgeberische Wertung zu berücksichtigen, dass 
Auskünfte nach den Landespressegesetzen kostenfrei sind. Da die Presse eine öf
fentliche  Aufgabe  erfüllt  und  ihr  das  Grundrecht  der  Pressefreiheit  zur  Seite 
steht, müssen auch solche unter Umständen umfangreichen Recherchen möglich 
sein.  Hierbei  ist  zu bedenken,  dass derartige  Recherchen vielfach  auch durch 
freie Journalisten durchgeführt werden, deren Arbeitserträge gegebenenfalls er
heblich unter den tatsächlichen Personalkosten und Aufwendungen für die Aus
lagen liegen können. Im Interesse der Informationsfreiheit  ist dieser Ansatz zu 
verallgemeinern. Der Begriff des "thematisch zusammenhängenden Sachverhalts" 
ist hierbei weit auszulegen und es sollten nur ganz offenkundig thematisch nicht 
zusammenhängende Fragestellungen von der Anwendung dieser Vorschrift aus
genommen bleiben.

Zu Absatz 7
"Billigkeit" betrifft die Person des Antragstellers. Es soll in einem Sozialstaat ins
besondere sichergestellt sein, dass auch sozial Schwache nicht von der Informati
onsfreiheit ausgeschlossen werden. Das öffentliche Interesse an der begehrten In
formation ist zu berücksichtigen. Während der erste Halbsatz der Behörde auch 
dem Umfange nach Ermessen einräumt, Gebühren und Auslagen zu ermäßigen, 
verpflichtet der zweite Halbsatz zur Nichterhebung von Kosten bei besonderem 
Gewicht der Gründe "Billigkeit" und "öffentliches Interesse". Auf die Gründe öf
fentlichen Interesses können sich Pressevertreter ganz allgemein berufen und es 
ist im Einzelfall nur deren Gewicht zu beurteilen. Jedenfalls für freie Journalisten 
ist  bei  den  heutigen  Arbeitsbedingungen  davon  auszugehen,  dass  diese  auch 
Gründe der Billigkeit in Anspruch nehmen können. 

Zu Absatz 8 
Eine ähnliche Vorschrift enthält das UIG des Bundes, das seinerseits der Richtli
nie 2003/4/EG folgt. 

Zu Absatz 9
Satz  1  ermächtigt  die  Landesregierung zu  einer  weiteren  Konkretisierung der 
Kostenregelung, wobei natürlich kein Widerspruch zum Gesetz entstehen darf. 
Satz 2 ordnet die entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 8 für private in
formationspflichtige Stellen an. 

Zu den §§ 9 bis 16

Der Anspruch  auf  Zugang zu  Informationen  kann nicht  ausnahmslos  gewährt 
werden. Auch die Informationsfreiheit ist kein absolutes öffentliches Interesse. 
Geschützt werden bestimmte materielle öffentliche Interessen und der Entschei
dungsbildungsprozess als solcher sowie private Interessen wie personenbezogene 
Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Für alle Vorschriften gilt nicht 
nur, dass die Tatbestände eng auszulegen sind, sondern auch, dass sie nur nach 
Anwendung der Abwägungsregel des § 4 Absatz  2 Satz 2 angewendet werden 
dürfen. Von dem Regelungsinstrument der Rückausnahme wird sowohl gezielt 
als auch umfassend Gebrauch gemacht. Aus regelungstechnischen Gründen fin
det sich ein Teil der Rückausnahmen allerdings im Vierten Abschnitt des Geset
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zes. 

Zu § 9 - Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung

Die Vorschrift enthält eine erste Gruppe von Ausnahmen zum Schutz öffentlicher 
Interessen. Zum Schutz öffentlicher Belange einschließlich der Rechtsdurchset
zung grenzt sie den umfassenden Informationszugangsanspruch wieder ein. Die 
Vorschriften sind als zwingende Vorschriften und nicht als Ermessensvorschrif
ten  gestaltet:  Bei  Vorliegen  der  tatbestandlichen  Voraussetzungen  besteht  der 
Anspruch nicht. Alle Vorschriften haben als Regelungsziel, dass der Zugang zu 
Informationen  nur  dann verweigert  werden soll,  wenn („soweit  und solange“) 
durch die Freigabe der Informationen die Gefahr eines Schadens entstünde. Der 
Schädigungsgrad, der die Freigabe der Informationen rechtfertigen kann, ist  je 
nach den betroffenen Schutzgütern unterschiedlich festgelegt.  Die Vorschriften 
sind eng auszulegen („soweit“); insbesondere ist  festgehalten,  dass der Schutz 
bestimmter Güter nur für eine bestimmte Zeit aufrechtzuerhalten ist („solange“). 
Die  entsprechenden  Gefährdungen  haben  konkret  zu  bestehen.  Ein  einfaches 
„Berühren“ öffentlicher Interessen reicht nicht aus, um den Zugang zu Informa
tionen zu verweigern. Um dies deutlich zu machen, werden einige beispielhafte 
Rückausnahmen formuliert. Eine weite Fassung der Schädigungsklauseln („Ge
fährdung des öffentlichen Wohls“) wird ausdrücklich vermieden. Soweit die Vor
schriften auf Tatbeständen prognostischen Charakters aufbauen (Erwartung einer 
Schädigung), sind die üblichen Anforderungen an Prognoseentscheidungen ein
zuhalten. 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift  betrifft den Schutz bestimmter hochrangiger öffentlicher Interes
sen, nämlich verschiedene Aspekte des Staatswohls. Die Benutzung des Wortes 
„schädigen“ bedeutet, dass nach den Umständen des Einzelfalles klar sein muss, 
dass eine Freigabe der begehrten Information mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit zu einem Schaden führen würde. Dies führt bewusst zu einer enge
ren Abgrenzung der Ausnahme als nach dem derzeitigen IFG des Bundes. Die in
ternationalen Beziehungen müssen in einer Weise berührt sein, dass die Bezie
hungen auf  der  Relevanzebene von  Völkerrechtssubjekten  betroffen  sind.  Die 
Belange  der  Landesverteidigung  schließen  insbesondere  zivile  Interessen  der 
Bundeswehr, wie die Veräußerung von Liegenschaften, nicht ein. Die innere Si
cherheit betrifft nicht jede Gefährdung von Einrichtungen in der Bundesrepublik,  
sondern nur solche von gesamtstaatlicher Bedeutung. 

Zu Absatz 2
Nr. 1 betrifft den Ablauf von Gerichts- oder Disziplinarverfahren. Eine „erhebli
che Beeinträchtigung“ des Schutzgutes des „Verfahrensablaufs“ läge beispiels
weise  dann  vor,  wenn einem Betroffenen  die  Rechtsverfolgung in  einem Ge
richtsverfahren  nicht  unerheblich  erschwert  würde.  Eine  unerhebliche  Beein
trächtigung, etwa eine geringe zeitliche Verzögerung, kommt nicht in Betracht. 
Keine  Beeinträchtigung  eines  Gerichtsverfahrens  ist  es,  wenn  bspw  die  Er
folgschancen einer Behörde in diesem Verfahren durch die Informationsfreigabe 
geschmälert werden können. Nr. 2  schließlich stellt  auf eine konkrete Gefähr
dung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ab. Schutzgut ist hier der Er
folg des Verfahrens, nicht das Verfahren als solches. 

Zu Absatz 3
Die Kontraproduktivitätsklausel ist dem Umweltinformationsrecht entlehnt.  Sie 
betrifft Fälle wie beispielsweise die Information über den Brutplatz einer gefähr
deten störungsempfindlichen Vogelart. 

Zu Absatz 4
Die Vorschrift stellt im Einklang mit der Rechtsprechung klar, dass die formelle 
Einstufung eines  Dokuments  als  Verschlusssache  dessen  Geheimhaltung  nicht 
rechtfertigen kann. 
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Zu Absatz 5
Die Vorschrift sichert ab, dass auch im Rahmen der Ausnahmeregelungen zum 
Schutz öffentlicher Belange eine Interessensabwägung erfolgt. 

Zu § 10 - Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses

Die Vorschrift soll einen Kernbereich exekutiver Tätigkeit schützen. Die Norm 
steht im Mittelpunkt des Spannungsverhältnisses der Reichweite eines „Amtsge
heimnisses“ und der Öffentlichkeit von Verwaltungstätigkeit. Die Vorschrift ist 
in wesentlichen Zügen den Vorschriften über die Akteneinsicht von Beteiligten 
im Verwaltungsverfahren nachgebildet.  Sie greift  aber die Ergebnisse der Ent
scheidung EuGH C-204/09 vom 14. Februar 2012 (Flachglas Torgau) sowie die 
hierzu ergangene Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (7 C 7.12 vom 2. 
August 2012) auf, wo der Informationszugang im Rahmen der Gesetzesvorberei
tung und der Schutzumfang hinsichtlich der Vertraulichkeit der Beratungen von 
Behörden  geklärt wurden. 

Grundsatz ist, dass Geheimhaltung nicht um ihrer selbst willen gestattet ist, son
dern nur dann zulässig sein kann, wenn anders ein Schaden entstünde. Ein Scha
den kann nach den Grundvorstellungen dieses Gesetzes nicht dadurch entstehen, 
dass die sachlichen Kriterien für eine Entscheidung öffentlich und frühzeitig be
kannt werden, da die Förderung des öffentlichen Diskurses in Dingen, die die Öf
fentlichkeit  betreffen,  zu  den  Zielen  dieses  Gesetzes  gehört. Eines  weiteren 
Schutzes  insbesondere  des  "Kernbereichs  der  exekutiven Eigenverantwortung" 
bedarf es nicht. Die Vorschrift konkretisiert diesen Schutz. Im Übrigen wäre ein 
weit verstandener Kernbereichsschutz mit der Richtlinie 2003/4/EG nicht verein
bar. Das IFG des Bundes verzichtet auf eine Kernbereichsklausel, ohne dass dies 
zu Problemen geführt hätte. 

Zu Absatz 1 
Der  behördliche  Entscheidungsbildungsprozess  wird  nach  diesen  Vorschriften 
zunächst einmal dadurch geschützt, dass der öffentliche Zugriff auf (unmittelbar) 
entscheidungsvorbereitende Arbeiten beschränkt wird. Die Vorschrift bindet den 
Mangel des Anspruchs zusätzlich materiell  an die (absehbare) Vereitelung des 
Erfolgs der angestrebten Entscheidung und formell an den Charakter von Doku
menten („Entwürfe“). Ein pauschaler Schutz des „laufenden verwaltungsbehörd
lichen Verfahrens“, wie etwa in der Ursprungsfassung des Bundesumweltinfor
mationsgesetzes, ist nicht gemeint. Nur bestimmte Typen von Dokumenten sind 
dem Zugriff entzogen, dies auch nicht immer und jedenfalls nicht auf Dauer. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift gibt eine Reihe von Regelbeispielen an, die nicht die Arbeiten zur 
unmittelbaren Vorbereitung betreffen. Nr. 1 betrifft zunächst Gutachten, etwa ein 
Rechtsgutachten,  welches  das  Rechtsamt  für  eine  Naturschutzbehörde erstellt, 
aber auch verwaltungsexterne Gutachten. Es besteht kein Anlass, den Zugang zu 
(verwaltungsexternen)  Gutachten  deshalb  zu  behindern,  weil  diese  etwa noch 
„bewertet“ werden müssten.  Nr. 2  stellt insbesondere auf Stellungnahmen wie 
etwa solche der Träger öffentlicher Belange in Planungsverfahren ab. Hierher ge
hören auch verwaltungsseitig erstellte Vorlagen für politische Gremien. In den 
Akten festgehaltene Auskünfte sind von  Nr. 3, Ergebnisse der Beweiserhebung 
von Nr. 4 erfasst. Auskünfte im Sinne dieser Vorschrift sind im Sinne von § 26 
des LVwVfG zu verstehen. Sie verschaffen die Kenntnis von Tatsachen und sind 
als solche in den Verwaltungsakten zu dokumentieren. Gemeinsam ist diesen Un
terlagen, dass sie nur entscheidungserhebliche Tatsachen, Vorgänge und dgl. be
treffen,  aber beispielsweise nicht Entscheidungsvorschläge und insofern weder 
Entwürfe von Entscheidungen noch Arbeiten zu deren unmittelbarer Vorberei
tung darstellen.

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift  hält fest, dass solche Unterlagen, die alsbald vernichtet werden, 
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nicht dem Zugangsrecht unterliegen und stellt zugleich im Wege einer Rückaus
nahme klar, das "definitive" Zwischenzustände von Gutachten auf Antrag freizu
geben sind. 

Zu Absatz 4 
Die Vorschrift  ergänzt die Ausschlusstatbestände des Absatzes 1 dahingehend, 
dass ein gewisser Kernbereich behördlicher Entscheidungsfindungstätigkeit (auf 
Dauer, vgl.  Absatz 4), nämlich der eigentliche Beratungsvorgang, dem Zugriff 
der Öffentlichkeit entzogen wird. Die Vorschrift lehnt sich an eine entsprechende 
Klausel des Umweltinformationsgesetzes („Vertraulichkeit  der Beratungen von 
Behörden“) sowie die  hierzu ergangene Rechtsprechung an.  Schutzgegenstand 
sind danach nicht die Beratungsgegenstände und nicht die Ergebnisse der Bera
tung, sondern nur die Beratung als solche. Darüber hinaus sind nur „vertrauliche“ 
Beratungen geschützt. Nicht jede Beratung ist demnach vertraulich. Die Vertrau
lichkeit ergibt sich aus dem Vergleich mit den sonstigen (öffentlichen) Schutzgü
tern dieses Gesetzes, die eine Geheimhaltung erlauben (vgl. § 9); sie kann sich 
auch aus Absatz 1 ergeben. Dient eine Beratung der unmittelbaren Vorbereitung 
der Entscheidungsfindung, kann deren Protokoll geheim gehalten werden.

Zu Absatz 5 
Dieser Absatz greift  die Rechtsprechung zu Flachglas Torgau auf,  wonach ein 
Schutz gesetzgeberischer (Vorbereitungs-)Tätigkeiten nach Abschluss des jewei
ligen Verfahrens nicht mehr besteht. Es wird differenziert nach formeller und ma
terieller Gesetzgebung. Nur für erstere ist eine vollständige Vertraulichkeit der 
vorbereitenden Informationen bei informationspflichtigen Stellen mit Umweltin
formationsrecht vereinbar. Für die materielle Gesetzgebung, insbesondere den Er
lass von Rechtsverordnungen, gilt einerseits schon jetzt, dass diese vielfach im 
Verlauf des Verfahrens öffentlich zugänglich ist.  Darüber hinaus zeichnet sich 
ab, dass für diesen Tätigkeitsbereich nach Umweltinformationsrecht ein informa
torischer Zugang eröffnet werden muss (EuGH C-515/11 - Schlussanträge vom 
21. März 2013 - Deutsche Umwelthilfe). 

Zu Absatz 6 
Satz 1 schließlich hält (grundsätzlich) als Ende der Geheimhaltungsfrist das Ende 
des  Verfahrens  fest.  Dies  entspricht  dem Sinn  der  Vorschriften  dieses  Para
graphen, die auf den Schutz der Entscheidungsfindung abstellen. Ein verschärfter 
Schutz gilt nach Satz 2 allerdings für die Protokolle vertraulicher Beratungen, die 
dauerhaft dem öffentlichen Zugriff entzogen werden. Nicht aufgehoben werden 
im Übrigen diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes, soweit sie andere (materiel
le) Schutzgüter, etwa den Schutz personenbezogener Daten, betreffen.

Zu Absatz 7
Die Vorschrift stellt klar, dass auch die Ausnahmevorschriften zum Schutz des 
behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses einer Abwägung nach § 4 Abs 3 
unterliegen. 

Zu § 11 - Schutz personenbezogener Informationen

Die Vorschrift formuliert den Schutz personenbezogener Informationen. 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift folgt den Vorgaben des Umweltinformationsrechts und erteilt ei
nem rein formalen Datenschutz eine Absage.  Auch im Falle des Schutzes perso
nenbezogener Daten ist auf den Einzelfall und den Schutz konkreter spezifischer 
Interessen abzustellen. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift ist regelungstechnisch eine Rückausnahme und betrifft die Freiga
be genau bezeichneter  Informationen  von  Amtsträgern.  Zur  „dienstlichen  An
schrift“ gehört hierbei gegebenenfalls auch die E-Mail-Adresse.
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Zu Absatz 3 
Auch diese Vorschrift ist regelungstechnisch eine Rückausnahme. Sie betrifft das 
Problem,  dass  in  bestimmten  Fällen,  beispielsweise  bei  einer  Einmann-GmbH 
rein betriebliche Informationen formal zwar personenbezogene Daten darstellen, 
der Sache nach aber auch dem Schutzbereich von Betriebs-  und Geschäftsge
heimnissen zuzurechnen sind. Satz 1 besagt dann, dass Informationen mit diesen 
Eigenschaften nicht unter Hinweis auf den Schutz personenbezogener Daten ge
heim gehalten werden können. Klargestellt wird freilich, dass der Schutz von Be
triebs- und Geschäftsgeheimnissen unberührt bleibt (Satz 2). 

Zu § 12 - Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Die  Vorschrift  schützt  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisse.  Auch  diese  Vor
schrift  greift  umfänglich  auf  die  Technik  von  Rückausnahmen  zurück.  Der 
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist verfassungsrechtlich (Arti
kel 12, 14 Grundgesetz) geboten. Ein absoluter Schutz ist jedoch nicht verlangt. 
Insbesondere steht dem Gesetzgeber das Recht auf gesetzliche Inhaltsbestimmun
gen des Eigentums zu; auf dieser Grundlage kann Zugang zu betriebs- und ge
schäftsbezogenen Informationen gewährt werden. Eine solche Inhaltsbestimmung 
ist auch angemessen, denn die Gewährung von Informationszugangsrechten akti
viert das Grundrecht auf Informationsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes. 

Zu Absatz 1
Die Vorschrift stellt die Grundregelung dar. Satz 2 stellt klar, dass auch diese 
Ausnahmeregelung eng zu verstehen ist und das öffentliche Interesse an der Be
kanntgabe im Einzelfall gegen das private Interesse an Geheimhaltung abgewo
gen werden muss. 

Zu Absatz 2
Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses ist richterrechtlich entwi
ckelt worden und nicht grundsätzlich umstritten. Insofern bedürfte eine Begriffs
bestimmung keiner Aufnahme in das Gesetz. Sie wird hier im Interesse der infor
mationssuchenden Gesetzesanwender gleichwohl aufgenommen. Zu betonen ist, 
dass  aus  der  Definition  unmittelbar  folgt,  dass  nicht  jedes  betriebs-  oder  ge
schäftsbezogene Datum auch gleich  ein Betriebs-  und Geschäftsgeheimnis  ist. 
Der Information muss vielmehr zwingend ein berechtigtes und mithin nicht ganz 
unerhebliches wirtschaftliches Interesse zugeordnet werden können.  

Zu Absatz 3
Es handelt sich um eine verfahrensmäßige Regelung, die im Anwendungsbereich 
des Informationszugangsrechts der öffentlichen Stelle die Beurteilung der Frage 
erleichtern soll, ob Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vorliegen. Denn soll bei 
der Ablehnung eines Antrages auf Zugang zu Informationen auf den Tatbestand 
"Betriebs- und Geschäftsgeheimnis" Bezug genommen werden, hat die zugangs
verweigernde Stelle die Tatbestandsmerkmale entsprechend Absatz 2 zu belegen. 
Die Vorschrift stellt klar, dass es originäre Aufgabe des Informationsinhabers ist,  
die Geheimhaltungsdürftigkeit der jeweiligen Information zu begründen. 

Zu Absatz 4
Diese Rückausnahme beruht auf dem Gedanken, dass derjenige, der die öffentli
che Ressource "Umwelt" nutzt, sich nicht durch Geheimhaltung schützen darf. 
Nach dieser  Vorschrift  dürfen unter  gewissen  Umständen  auch Angaben über 
vom Betroffenen angewandte Produktionsverfahren, über die Art und Wirkungs
weise der vom Betroffenen eingesetzten Schutzvorkehrungen gegen schädliche 
Einwirkungen auf die Umwelt oder ihre Bestandteile oder über die Art und Zu
sammensetzung vom Betroffenen hergestellter oder verwendeter Stoffe offenbart 
werden. Da mit der Offenbarung derartiger Angaben unter Umständen ein sehr 
weitgehender  Eingriff  in  die Rechte  des Betroffenen verbunden ist,  weil  hier
durch nicht nur die Außenwirkungen des Betriebes berührt sind, sondern auch 
der innerbetriebliche Bereich betroffen wird, ist die Offenbarung dieser Angaben 
nur eingeschränkt zulässig. Dabei wird darauf abgestellt, ob die Offenbarung die
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ser Angaben erforderlich ist, um die von dem Betrieb ausgehenden Auswirkun
gen auf die genannten Güter oder Gefährdungen beurteilen zu können. Ähnlich 
ist die Offenbarung von Angaben über Schutzvorkehrungen nur zulässig, wenn 
anders nicht beurteilt werden kann, ob die eingesetzten Schutzvorkehrungen dem 
Stand der Technik entsprechen. Nicht offenbart werden dürfen nach dieser Rege
lung solche Angaben, die unschädliche Produktionsprozesse betreffen oder deren 
Offenbarung nicht erforderlich ist, um die Gefahren und Risiken für die genann
ten Güter zu beurteilen. Für die Bewertung  der getroffenen Regelung ist anzu
merken, dass bereits die durch die Störfallverordnung (12. BImSchV) umgesetzte 
Seveso-Richtlinie 96/82/EG in ihrem Artikel 8 ein Öffentlichkeitsgebot hinsicht
lich etwa der Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Möglichkeit schwerer Unfälle 
bei bestimmten Industrietätigkeiten enthält. Somit wird  mit der Regelung kein 
absolutes Neuland betreten. 

Zu Absatz 5
Die Vorschrift zählt beispielhaft eine Reihe von Fallgestaltungen auf, bei denen 
kraft gesetzlicher  Wertung kein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung be
steht und mithin der Tatbestand eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses nicht 
erfüllt ist. Zu Ziffer 4 ist anzumerken, das es hier nur um Fördermittel in einem 
betrieblichen Kontext geht,  so dass soziale Transferleistungen von dieser Aus
nahme ausgeschlossen sind. 

Zu Absatz 6
Der Verweis stellt klar, dass die Vorschriften über die unkonditionale Bekanntga
be von Informationen unberührt bleiben. 

Zu § 13 - Bekanntgabe ohne Ausnahmevorbehalt

Die Vorschrift beschreibt einige Fallgruppen von Informationen, die auf Anfrage 
immer freizugeben sind. 

Zu § 14 - Anhörung von Betroffenen

Zu Absatz 1 
Eine Anhörung von Betroffenen ist grundsätzlich zur Wahrung des rechtlichen 
Gehörs geboten. Dem Gesetzgeber steht es aber frei, dies auf die Fälle zu be
schränken,  in  denen  erhebliche  Interessen  beeinträchtigt  werden  können.  Die 
Vorschrift folgt weitgehend dem UIG. 

Zu Absatz 2
Die Vorschrift soll sicherstellen, dass es durch die Anhörung Betroffener nicht zu 
Verzögerungen beim Informationszugang kommt. 

Zu § 15 - Einwilligung des Betroffenen

Zu Absatz 1
Die Vorschrift ist von Bedeutung für die Fälle, in denen die informationspflichti
ge Stelle einen Antrag auf Zugang zu Informationen unter Berufung auf die §§ 11 
und 12 ablehnen müsste. Der Antragsteller hat alsdann das Recht, von der Behör
de zu verlangen, dass sie den Informationsinhaber um Zustimmung zur Freigabe 
ersucht. 

Zu Absatz 2
Ein besonderer Schutz von freiwillig übermittelten  Informationen ist geboten, 
um den entsprechenden Informationsfluss,  an dessen Bestehen ein öffentliches 
Interesse besteht, nicht zu behindern.

Zu Absatz 3
Für besondere Kategorien personenbezogener Daten wird ein strengerer formal 
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orientierter Datenschutz angeordnet. 

Zu § 16 - Beschränkter Informationszugang

Die Vorschrift trifft verfahrensmäßige Regelungen für die Fälle, bei denen Aus
nahmetatbestände die Freigabe von Teilen bestimmter Informationen oder Doku
menten blockieren. Die Vorschrift dient insgesamt einem möglichst umfassenden 
Zugang zu Informationen. 

Zu Absatz 1
Es soll sichergestellt werden, dass der Antragsteller einen Anspruch auf die ver
bleibenden "Restinformationen" hat. Ebenfalls erforderlich ist es, klarzustellen, 
dass bei Unmöglichkeit der Aussonderung zumindest ein Anspruch auf Auskunft 
verbleibt. 

Zu Absatz 2
Die Vorschrift stellt einen speziellen Aufkunftsanspruch dar. 

Zu Absatz 3
Es handelt sich um eine Vorschrift, die der allgemeinen Förderung der Informati
onsfreiheit dienen soll. 

Dritter Abschnitt 
Rechtsverfolgung und Überwachung 

Zu § 17 - Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Rechtsschutz in Streitigkeiten um den Zugang zu Informationen ist – auch mit 
Blick auf die nachfolgend getroffenen Regelungen zur Anpassung der Verwal
tungsgerichtsordnung  –  unverhältnismäßig  teuer  und  langsam.  Die  Vorschrift 
bietet  mit  der Einbindung des Beauftragten für  den Datenschutz eine gewisse 
Kompensation.  Das Institut  des Informationsfreiheitsbeauftragten, das hiernach 
dem Datenschutzbeauftragten zugeordnet wird, folgt internationalen Vorbildern, 
aber auch entsprechenden Regelungen in den bestehenden Landesinformations
freiheitsgesetzen.  Diese haben sich nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnis 
bewährt.

Zu Absatz 1 
Satz 1 konstituiert  das Recht  auf  Anrufung des Informationsbeauftragten.  Zur 
Klarstellung wird in  Satz 2 darauf hingewiesen, dass die Regelungen über den 
gerichtlichen Rechtsschutz unberührt bleiben.

Zu Absatz 2 
Im Interesse einer schlanken Gesetzgebung werden Aufgaben und Befugnisse des 
Datenschutzbeauftragten in seiner Rolle als Beauftragter für Informationsfreiheit 
durch eine einfache Verweisung bestimmt. Solche Regelungen bestehen in ver
schiedenen Bundesländern und haben sich bewährt. 

Zu § 18 - Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Absätze 1 bis 4 und  6 folgen dem UIG.

Zu Absatz 1
Im Hinblick darauf, dass auch Private direkt informationsverpflichtet sind, wird 
klargestellt,  dass für Streitigkeiten nach diesem Gesetz der Verwaltungsrechts
weg gegeben ist.  Die Bezugnahme auf das Umweltinformationsrecht folgt dar
aus, dass insoweit das UIG des Bundes eine Regelungsermächtigung für die Län
der enthält, denen ansonsten die Regelung des Prozessrechts aus kompetenziellen 
Gründen verwehrt ist. Insoweit wird hier teilweise auf eine gerichtliche Klärung 
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zu warten sein. Allerdings ist es praktisch so, dass Streitigkeiten um Informati
onszugangsrechte vor den Verwaltungsgerichten verhandelt werden, auch ohne 
dass die jeweiligen Gesetze eine entsprechende Rechtswegzuweisung enthalten, 
so dass die Vorschrift insgesamt ohnehin nur klarstellende Funktion hat. 

Zu den Absätzen 2 bis 4
Um Kohärenz mit den Anforderungen der Umweltinformationsrichtlinie herzu
stellen, ist die Regelung eines vorgerichtlichen Verfahrens geboten. Gegenüber 
Stellen der öffentlichen Verwaltung wird dies durch das Vorverfahren gewähr
leistet; gegenüber Privaten wird ein Recht auf einen Zweitantrag und dessen Be
scheidung innerhalb bestimmter Fristen eingeführt. Die Fristen für das Vorver
fahren und die Bescheidung des Zweitantrages werden kohärent geregelt. 

Zu § 19 - Überwachung 

Die Vorschrift folgt  einschließlich der Verordnungsermächtigung dem UIG. Sie 
ist eine Folge der Tatsache, dass auch Private informationsverpflichtet sind und 
verschafft den zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung die angemessene 
Anordnungskompetenz. Die Vorschrift wird flankiert durch § 31 (Ordnungswid
rigkeiten). 

Vierter Abschnitt 
Berichterstattung und Veröffentlichung 

Zu § 20 - Grundsätze der Unterstützung des Zugangs zu Informationen

Die Vorschrift folgt im Wesentlich dem § 7 des UIG des Bundes und geht auf die 
Richtlinie  2003/4/EG zurück.  Sie gibt  einerseits  im Wege einer  Sollvorschrift 
vor, affirmativ den Weg in Richtung e-Government zu beschreiten. Andererseits 
sollen bestimmte Metainformation (Informationen, die das Auffinden der originär 
gesuchten Informationen erleichtern, vgl zum Begriff Artikel 3 Nr 6 der Geoda
tenrichtlinie 2007/2/EG) bereit gestellt werden. 

Zu Absatz 1
Die Vorschrift verpflichtet in allgemeiner Weise die zuständigen Stellen, den 
Zugang zu Informationen zu unterstützen. 

Zu Absatz 2
Dass Maßnahmen in dieser Richtung zu ergreifen sind, ist bindend; wie diese 
auszusehen haben, wird offen gelassen. Bindend ist aber, dass "Anlaufstellen" 
in Form von Auskunftspersonen oder Informationsstellen einzurichten sind. 

Absatz 3
Diese Vorschrift geht weiter als das Bundesgesetz. Sie steht im Zusammen
hang mit den in den nachfolgenden Paragraphen dieses Abschnitts konstitu
ierten Veröffentlichungspflichten und zieht die Pflicht, die dort genannten In
formationen bzw Dokumente (auch) elektronisch zu veröffentlichen, "vor die 
Klammer". 

Zu Absatz 4
Generell richtet sich der Anspruch auf vorhandene (ggfs. verfügbare) Infor
mationen und eine Richtigkeitsprüfung findet nicht statt (§ 7 Absatz 1 Satz 3). 
In der vorliegenden Vorschrift wird als Dauerverpflichtung angeordnet, dass 
der  vorhandene und verfügbare  Informationsbestand  nach  Möglichkeit  auf 
Aktualität, Exaktheit und Vergleichbarkeit geprüft wird. Die Vorschrift geht 
auf die Umweltinformationsrichtlinie zurück. Sie hebt die Vorgabe, dass eine 
Richtigkeitsgewähr  mit  der  Informationsübermittlung  nicht  ausgesprochen 
wird und nicht verlangt werden kann, nicht auf, da dies im Sinne der Informa
tionsfreiheit kontraproduktiv wäre. 
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Zu § 21 - Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Entwicklung der Umwelt 

Die Vorschrift folgt dem UIG. Dort werden die Anforderungen der Umwelt
informationsrichtlinie umgesetzt. Da die Verbreitung der genannten Informa
tionen  unter  dem Vorbehalt  der  Ausnahmevorschriften  des  Gesetzes  steht 
(Abs 6), gehen in der Praxis die Veröffentlichungspflichten in diesem Gesetz 
weiter als nach dem UIG des Bundes. 

Zu § 22 - Umweltberichterstattung 

Unbeschadet der Frage, ob eine umfassendere Umweltberichterstattung ange
messen wäre, reflektiert die Vorschrift jedenfalls die Erfüllung eines Mindest
standards. Es ist umstritten, ob die Länder aufgrund der Richtlinie 2003/4/EG 
eigene Umweltberichte vorlegen müssen. Das bestehende LUIG enthält eine 
solche Verpflichtung nicht; dies dürfte aber der Richtlinie widersprechen. Der 
vorliegende Gesetzentwurf konzentriert sich auf die Frage des Informations
zugangs bei vorhandenen Informationen und Dokumenten und gibt sich des
halb an dieser Stelle mit der Erfüllung einer Minimalforderung zufrieden. Al
lerdings wird festgehalten, dass die zeitliche Entwicklung der Umwelt darge
stellt werden soll. Die Darstellung  einer zeitlichen Entwicklung stellt einen 
Mehrwert dar gegenüber der bloßen Momentaufnahme, die sich aus vorhan
denen Dokumenten ergibt und rechtfertigt den mit der Berichterstattung ver
bunden Aufwand. 

Zu § 23 - Veröffentlichungen zur Beschlussfassung von Gremien

Die Vorschrift konstituiert für die gewählten politischen Gremien im Lande Ver
öffentlichungspflichten, die mit der Verpflichtung zur Erstellung von bestimmten 
Registern mit Metainformationen kombiniert werden. Aufgrund der allgemeinen 
Regel des § 20 Abs 3 gilt, dass die Veröffentlichung im Internet zu erfolgen hat,  
wobei anderweitige Veröffentlichungen nicht ausgeschlossen sind. 

Zu Absatz 1 
Für die  Sitzungen  der  Landesregierung (als  Ministerrat)  und  der  sogenannten 
Vorkonferenz der Ministerialdirektoren ist in der Geschäftsordnung der Regie
rung des Landes Baden-Württemberg vom 29. März 2007 (GBl 2007, 185, zu
letzt geändert durch Beschluss vom 27. Juli 2010, GBl S. 173)  "strenge Vertrau
lichkeit"  angeordnet.  Dies  ist  jedenfalls  im Bereich  des  Umweltinformations
rechts unzulässig, da, wie auch die EU-Kommission im Rahmen einer Abgeord
netenanfrage (Hiltrud Breyer, Anfragen Nr E-3188/05 und 3189/05, Antworten 
der Kommission vom 7. November 2005). Die Kommission hat dort auf die Fra
ge "Ist die Kommission der Auffassung, dass eine nationale Regelung, wonach 
Beratungsvorlagen nationaler oder regionaler Regierungen vom Informationszu
gang ausgeschlossen  sind,  mit  den  Zielen  der  Richtlinie  2003/4/EG vereinbar 
wäre?" erklärt, dass "die Dokumente, die nationalen oder regionalen Regierungen 
als  Beratungsgrundlagen  dienen,  (...)  nicht  aus  dem  Anwendungsbereich  der 
Richtlinie 2003/4/CE ausgenommen (seien)". Allerdings seien auch die Ausnah
mevorschriften der Richtlinie anwendbar. Dem wird hier Rechnung getragen. Da 
es sich bei Kabinettsvorlagen um hochrangige und für die Landespolitik allge
meine wichtige Dokumente handelt, wird die Veröffentlichung angeordnet, dies 
freilich unter dem Vorbehalt  der Ausnahmeregelungen des Gesetzes. Da nicht 
auszuschließen ist, dass jedenfalls anfänglich eine umfängliche Berufung auf die 
Ausnahmevorschriften  erfolgt,  wird  die  Veröffentlichungspflicht von  einer 
Pflicht zur Veröffentlichung von Tagesordnungen sowie einer Registerpflicht be
gleitet, damit deutlich wird, in welchem Umfange es tatsächlich zu  Veröffentli
chungen kommt. 
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Zu Absatz 2 
Was die politischen Gremien auf der kommunalen Ebene angeht -  die nicht mit 
den beratenden Gremien in § 2 des Gesetzes zu verwechseln sind -, ist die grund
sätzliche Öffentlichkeit der hier angesprochenen Unterlagen nach der Kommu
nalverfassung unproblematisch. Die Vorschrift dient deshalb mehr der Systemati
sierung und der Einübung der Verwaltung in die Erfüllung von Registerpflichten. 
Solche Register sind auch für die kommunalen Gremien wertvoll, da sie die Öf
fentlichkeit in knapper Form über das politisch relevante Geschehen unterrichten 
können. 

Zu § 24 - Veröffentlichung von Verträgen

Die  Vorschrift  folgt  entsprechenden  Entwicklungen  des  Informationsfreiheits
rechts in Berlin und Hamburg. Grundgedanke ist insbesondere, dass die Privati
sierung öffentlicher Daseinsvorsorge der mittelbaren informatorischen Kontrolle 
unterworfen werden soll. Aufgrund der allgemeinen Regel des § 20 Abs 3 gilt,  
dass die Veröffentlichung im Internet zu erfolgen hat, wobei anderweitige Veröf
fentlichungen nicht ausgeschlossen sind. 

Zu Absatz 1 und 2 
Die beiden Absätze beschreiben im Wesentlichen den Kreis der zu veröffentli
chenden Verträge und legen für die Anwendung dieses Gesetzes Regelbeispiele 
dafür fest, was unter "Daseinsvorsorge" zu verstehen ist. 

Zu Absatz 3
Die Verträge sind nicht unkonditional zu veröffentlichen, vielmehr finden die all
gemeinen Ausnahmeregeln des Gesetzes Anwendung. Gerade im Bereich der Da
seinsvorsorge sind jedoch Fälle nicht selten, wo die Vertragspartner der öffentli
chen Stellen eine Monopolstellung inne haben. In diesem Fall ist eine Wettbe
werbssituation nicht gegeben und mithin eine Berufung auf Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnisse nicht möglich. 

Zu § 25 - Veröffentlichung staatlicher Zuwendungen

In einer Reihe von Entscheidungen hat das OVG Münster am 1. März 2010 unter 
Berufung auch  auf den EuGH und das Bundesverwaltungsgericht im Wesentli 
chen entschieden, dass Informationen über Subventionen keine Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnisse seien. Auf Seite 42 des Beschlussumdrucks in der Sache 8 A 
3358/08 führte das Gericht aus: "Dass um Subventionen kein Wettbewerb geführt 
wird, so dass sich auf diesen Wettbewerb die Offenlegung von vornherein nicht 
negativ auswirken kann, hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit im Parallelverfahren 8 A 3357/08 in seiner Stellungnahme 
vom 12. August 2006, die in das vorliegende Verfahren eingeführt worden ist, 
zutreffend ausgeführt.  Auch hat er richtig darauf  hingewiesen,  dass durch die 
bloße Bekanntgabe von Subventionszahlungen für die betroffenen Unternehmen 
kein Imageverlust droht. Eine Beteiligung (Anhörung) der Subventionsempfänger 
hält der Bundesbeauftragte deshalb nicht für erforderlich." Dem folgt der vorlie
gende Gesetzentwurf. Die Veröffentlichung erfolgt deshalb ohne Ausnahmevor
behalt. Soweit hiervon natürliche Personen betroffen sind, bedeutet dies eine (zu
lässige) Abwägung des Gesetzgebers zu Gunsten des öffentlichen Interesses an 
der Bekanntgabe unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die betroffenen Da
ten auch bei natürlichen Personen originär betrieblicher Natur sind. Die Vorgabe, 
hierzu Datenbanken zu veröffentlichen, bedeutet deshalb im Wesentlichen keine 
Neuaufgabe für die Verwaltung für die Schaffung dieser Datenbanken, weil sol
che Datenbanken, speziell im wichtigen Bereich der Agrarsubventionen, regelmä
ßig schon  vorhanden sind.  Für die kleineren organisatorischen Einheiten kann 
ggfs die Anfertigung von Tabellen (Excel oder ähnlich) ausreichen, wobei für die 
Fortentwicklung des  Gesetzes  die Bereitstellung von Standard-Software-Werk
zeugen anzuregen wäre. 
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Zu Absatz 1
Die Vorschrift enthält die Verpflichtung, Datenbanken zu veröffentlichen und be
schreibt die aufzunehmenden Datensätze. 

Zu Absatz 2
Für gewichtigere Zuwendungen wird angeordnet, dass die zugehörigen Bescheide 
veröffentlicht werden. 

Zu Absatz 3
In Form einer Negativabgrenzung wird klar gestellt, dass die Veröffentlichungs
pflicht nur betriebliche Informationen, aber nicht Sozialleistungen umfasst, 

§ 26 - Veröffentlichung von Vergütungen

In dieser Vorschrift geht es darum, die Vergütungen des Spitzenpersonals sowohl 
was beamtetes Personal angeht als auch was beispielsweise die Unternehmenslei
tungen von Betrieben der Daseinsvorsorge angeht, der informatorischen Kontrol
le durch die Öffentlichkeit zuzuführen. 

Zu Absatz 1
Zum Leitungspersonal gehören bei Ministerien mindestens etwa die Minister und 
die Staatssekretäre und die Leitungen der unmittelbar folgenden Ebene, beispiels
weise Fachabteilungen. Bei großen Gebietskörperschaften ist ähnlich zu verfah
ren. Unter dem neudeutschen Begriff der "Boni" können in diesem Zusammen
hang insbesondere Leistungszulagen verstanden werden. Soweit es um Unterneh
men geht, sind sowohl die Geschäftsführung als auch die Kontrollgremien, insbe
sondere ggfs die Aufsichtsräte, zu erfassen. Unter die Boni fallen hier auch Ein
malzahlungen wie Abfindungen. 

Zu Absatz 2
Die Vorschrift zielt nicht zuletzt auf die Kontrolle von Fällen, in denen aufgrund 
kurzer Dienstzeiten  relativ hohe Ansprüche auf Altersversorgung erreicht wer
den. 

Zu § 27 - Veröffentlichung von Gutachten 

Gutachten sind sozusagen klassische Dokumente, die dem freien Informationszu
gang unterliegen sollten: Sie stellen Tatsachen fest, deren Bewertung erst folgt.  
Hierbei ist zu beachten, dass § 10 des Gesetzes festhält, dass der Schutz des Ent
scheidungsbildungsprozesses der Freigabe von Gutachten nicht entgegen stehen 
kann. Es sind aber Fälle denkbar, wo Gutachten andere schutzwürdige Güter, na
mentlich den Datenschutz oder den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheim
nissen, betreffen. Die Veröffentlichung von Gutachten wird deshalb unter Aus
nahmevorbehalt gestellt, dh, es wird die Anwendung der §§ 9 bis 16 des Gesetzes 
angeordnet. Die Veröffentlichung von Gutachten wird von einer Registerpflicht 
begleitet.  Dieses beruht auf dem Grundsatz der Vollständigkeit und dient nicht 
zuletzt der Kontrolle der Anwendung der Ausnahmeregeln. Die Vorschrift spricht 
nur solche Gutachten an, die (1) nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (2) von den 
informationspflichtigen  Stellen  beauftragt  werden.  Insofern  wird  insbesondere 
ein Verwaltungsaufwand hinsichtlich der Aufbereitung von Altgutachten vermie
den. Dies wird teilweise durch die Veröffentlichung freigegebener Dokumente 
nach § 28 dieses Gesetzes kompensiert. 

Zu Absatz 1
Die Vorschrift regelt das Register für solche Gutachten, die von informations
pflichtigen Stellen beauftragt werden und beschreibt ein Minimum an Daten, die 
aufzunehmen sind. Diese Daten fallen nach gesetzgeberischer Wertung nicht un
ter den Ausnahmevorbehalt.  

Zu Absatz 2
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Die Vorschrift regelt die Veröffentlichung solcher Gutachten, die von informati
onspflichtigen  Stellen  beauftragt  werden.  Wegen  des  Bezugs  zu  öffentlichen 
Aufgaben  liegt  in  der  Vorschrift  die  gesetzgeberische  Entscheidung,  dass  die 
Veröffentlichung zumutbar ist. Anders als für das Register steht die Veröffentli 
chung der Gutachten selber unter Ausnahmevorbehalt. 

Zu § 28 - Veröffentlichung freigegebener Dokumente 

Wird ein Dokument aufgrund eines Informationsantrages eines bestimmten An
tragstellers freigegeben, heißt dies, dass auch andere Antragsteller dieses Doku
ment erlangen könnten, da die Regeln über die Freigabe nicht an Eigenschaften 
des Antragstellers anbinden. Es wird deshalb  angeordnet, dass derartige Doku
mente zu veröffentlichen sind, wobei die allgemeinen Regeln über die Veröffent
lichung anzuwenden sind. Auch diese Veröffentlichungspflicht wird durch eine 
Registerpflicht  erweitert.  Eine  solche  Veröffentlichungspflicht  dient  mehreren 
Zwecken. Zum einen dient sie der Entlastung der informationspflichtigen Stellen, 
wenn bestimmte Dokumente mehrfach nachgefragt werden. Zum anderen wird 
sich zeigen, wie wirksam das Gesetz ist. 

Zu § 29 - Allgemeine Registerpflicht

Es handelt sich um eine Auffangvorschrift. Sie schreibt keinen Zeitplan vor, was 
im Hinblick darauf,  dass die Registrierung der verfügbaren Dokumente vorge
schrieben wird, angemessen erscheint. Man wird zu beobachten haben, wie weit 
diese Vorschrift wirksam werden wird. 

Zu § 30 - Statistiken

Es ist bekannt, dass viele informationspflichtige Stellen, beispielsweise die Bun
desministerien, bereits jetzt Statistiken über die Anwendung von Informations
freiheitsgesetzen führen. Die Vorgaben für die Statistik sind so gestaltet, dass im 
Besonderen die Anwendung der Ausnahmen des Gesetzes sichtbar wird. Die Sta
tistiken sind jährlich zu veröffentlichen. Auf diese Weise bleibt es den informati
onspflichtigen Stellen weitgehend erspart, Einzelanfragen hierzu zu beantworten.

Zu 31 - Zentrales Internetportal

Das Erfassen von Dokumenten (soweit sie nicht ohnehin schon elektronisch vor
liegen) insbesondere als durchsuchbare pdf-Dateien ist nach heutigen Standards 
mit minimalem technischen Aufwand möglich. Darüber hinaus wird mit dieser 
Vorschrift vorgesehen, diese Informationen zumindest virtuell über eine zentrale 
Internet-Plattform zusammenzuführen. Die Einrichtung einer solchen Plattform 
wird bindend vorgeschrieben, dies allerdings, da technisch nicht anders realisier
bar, mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Wegen der Bedeutung dieser Platt
form ist eine Vorstrukturierung durch eine Rechtsverordnung vorgesehen. 

Fünfter Abschnitt 
Evaluation und Fortentwicklung des Gesetzes 

Zu § 31 - Evaluationskommission

Während die Vorschriften über den Informationszugang auf Antrag weitgehend 
dem in  der  Aarhus-Konvention  und  der  Richtlinie  2003/4/EG  niedergelegten 
Standard  folgen  und  diese  durch  Präzisierungen  ergänzen,  sind  Veröffentli
chungs- und Registerpflichten in den genannten Regelwerken zwar angelegt, aber 
nicht präzisiert. Mit den in diesem Gesetzentwurf vorgenommenen Präzisierun
gen wird insoweit Neuland betreten. Im Übrigen hat sich in den vergangenen Jah
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ren insbesondere aufgrund der intensiven Befassung der Gerichte nach Erlass des 
IFG des  Bundes  gezeigt,  dass  das  Informationszugangsrecht  ein  sehr  dynami
sches Rechtsgebiet darstellt, das der kontinuierlichen Beobachtung, Evaluierung 
und Weiterentwicklung bedarf.  Insofern werden die Veröffentlichungs- und Re
gisterpflichten dieses Gesetzes im Verhältnis zum tatsächlichen Informationsbe
stand der informationspflichtigen Stellen sparsam gesetzt  und letztlich auf be
stimmte Schlüsseldokumente beschränkt. 

Zum Ausgleich sieht der Gesetzentwurf die Schaffung einer Evaluationskommis
sion vor, für deren Arbeit dieser Paragraph einige grundlegende Regeln festlegt. 
Aus dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht werden die Vorschriften über 
Ausschüsse, nicht aber über die ehrenamtliche Tätigkeit zur Lückenfüllung her
angezogen. Damit ist insbesondere abgesichert, dass die Kommissionsmitglieder 
keine  Aufwandsentschädigung  erhalten.  Allerdings  haben  sie  gegenüber  dem 
Landtag Anspruch auf  Erstattung ihrer  Auslagen.  Die Kommission  selber  soll 
Hilfe bei der Geschäftsführungslast erhalten. Auch die freie Beauftragung wis
senschaftlicher Gutachten ist nicht vorgesehen, grundsätzlich soll der Sachver
stand ja bei der Kommission liegen. Allerdings kann die Kommission den wis
senschaftlichen Dienst des Landtages befassen. 

Zu § 32 - Evaluation 

Diese Vorschrift geht davon aus, dass Evaluation ein kontinuierlicher Prozess ist, 
der darin besteht, die Anwendung des Gesetzes zu beobachten und zu bewerten 
sowie Vorschläge zu erarbeiten. Für die Beobachtung des Gesetzes wird, nicht 
zuletzt, weil die Evaluationskommission ehrenamtlich arbeiten soll, die Hilfe des 
Datenschutzbeauftragten in seiner Rolle als Beauftragtem für die Informations
freiheit berufen. 

Sechster Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Zu § 33 - Ordnungswidrigkeiten 

Die Vorschrift folgt dem UIG des Bundes. 

Artikel 2
Aufhebung des Umweltinformationsgesetzes

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes ist das Landesumweltinformationsgesetz 
aufzuheben. 

Artikel 3
Anpassung anderer Vorschriften 

Die Vorschrift ermächtigt (und verpflichtet) die Landesregierung, redaktionelle 
Anpassungen anderer Gesetze durch Rechtsverordnung vorzunehmen. 

Artikel 4
Inkrafttreten

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein 
Stand: 25. Oktober 2016

Mit LtDrs 18/4409 = GE SPD, Grüne, SSW = durchgestrichen bzw unterstrichen 
Link zur Drucksache

Mit LtDrs 18/4465 = durchgestrichen bzw unterstrichen 
Link zur Drucksache

Grundsatzkritik: 

(1) Das Gesetz stellt nach wie vor nur eine formale Vereinheitlichung von IFG (alt) und UIG dar. Die Vereinheitlichung 2012 wurde schon dazu genutzt, einige wichtige 
informationsfreundliche Punkte des alten IFG stillschweigend zu entfernen. Ähnliches ist jetzt hier aus Anlass der Einführung dlogiker Veröffentlichungspflicht zu beobachten. 

(2) Die Änderung des § 96 LHO zu Gunsten des Landesrechnungshofes (LtDrs 18/1359) wird nicht rückgängig gemacht. 

(3) Die Fraktionen im Landtag müssten verpflichtet werden, ihre Verwaltungstätigkeit, insbesondere ihre Finanzen, offen zu legen. 

IZG SH Stand 5. Oktober 2016 IZG Änderung lt LtDrs 18/4409 und 18/4465 Kurzbewertung (Netzwerk Recherche)

§ 1 - Zweck des Gesetzes, Anwendungsbereich

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den rechtlichen Rahmen 
für den freien Zugang zu Informationen bei 
informationspflichtigen Stellen sowie für die Verbreitung 
dieser Informationen zu schaffen.

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den rechtlichen Rahmen 
für den freien Zugang zu Informationen bei 
informationspflichtigen Stellen sowie für die 
Veröffentlichung und Verbreitung dieser Informationen zu 
schaffen.

Neutral. Redaktionelle Anpassung an die neu eingeführte 
Veröffentlichungs"pflicht". 

(2) Dieses Gesetz gilt für den Zugang zu Informationen, 
über die die in § 2 Abs. 3 bestimmten 
informationspflichtigen Stellen verfügen.
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IZG SH Stand 5. Oktober 2016 IZG Änderung lt LtDrs 18/4409 und 18/4465 Kurzbewertung (Netzwerk Recherche)

§ 2 - Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Informationen alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder 
Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen 
Informationsträgern bei informationspflichtigen Stellen 
vorhandene Zahlen, Daten, Fakten, Erkenntnisse oder 
sonstige Auskünfte;

2. Informationsträger alle Medien, die Informationen in 
Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in 
sonstiger Form speichern können.

(2) Umweltinformationen sind alle Daten über

1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und 
Atmosphäre, Wasser, Boden, Land, Landschaft und 
natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, 
Küsten- und Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre 
Bestandteile, einschließlich gentechnisch veränderter 
Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen 
diesen Bestandteilen,

2. Faktoren, die sich auf die Umweltbestandteile im Sinne 
der Nummer 1 auswirken oder wahrscheinlich auswirken; 
hierzu gehören insbesondere Stoffe, Energie, Lärm und 
Strahlung, Abfälle aller Art sowie Emissionen, 
Ableitungen und sonstige Freisetzungen von Stoffen in 
die Umwelt,

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die

a) sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 
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1 oder auf Faktoren im Sinne der Nummer 2 auswirken 
oder wahrscheinlich auswirken oder

b) den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der 
Nummer 1 bezwecken;

dazu gehören auch politische Konzepte, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Abkommen, Vereinbarungen, 
Pläne und Programme,

4.Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts,

5. Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche 
Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung oder 
Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne 
der Nummer 3 verwendet werden, und

6. den Zustand der menschlichen Gesundheit und 
Sicherheit, die Lebensbedingungen des Menschen sowie 
Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom 
Zustand der Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1, 
von Faktoren im Sinne der Nummer 2 oder Maßnahmen 
oder Tätigkeiten im Sinne der Nummer 3 betroffen sind 
oder sein können; hierzu gehört auch die Kontamination 
der Lebensmittelkette.

(3) Informationspflichtige Stellen sind

1. Behörden des Landes, der Gemeinden, Kreise und 
Ämter sowie die sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, einschließlich der sie beratenden 
satzungsmäßigen Gremien,

2. natürliche und juristische Personen des Privatrechts 
sowie nichtrechtsfähige Vereinigungen, soweit ihnen 

2. natürliche und juristische Personen des Privatrechts 
sowie nichtrechtsfähige Vereinigungen, soweit ihnen 

Leicht positiv: Unter "insbesondere" fällt jetzt auch das 
Krankenhauswesen, was bisher streitig war. 
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Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in 
den Handlungsformen des öffentlichen Rechts übertragen 
wurden,

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in 
den Handlungsformen des öffentlichen Rechts, 
insbesondere Aufgaben in den Bereichen 
Wasserverorgung und Abwasserentsorgung, 
Abfallentsorgung, öffentlicher Nahverkehr, 
Energieerzeugung und -versorgung oder 
Krankenhauswesen, übertragen wurden,

3. bei Umweltinformationen darüber hinaus natürliche 
oder juristische Personen des Privatrechts, soweit sie im 
Zusammenhang mit der Umwelt öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen und dabei der Kontrolle des Landes oder 
einer unter Aufsicht des Landes stehenden juristischen 
Person des öffentlichen Rechts unterliegen.

(4) Zu den informationspflichtigen Stellen gehören nicht:

1. Der Landtag im Rahmen seiner 
Gesetzgebungstätigkeit,

1. Der Landtag, soweit er parlamentarische Aufgaben 
wahrnimmt; zur parlamentarischen 
Aufgabenwahrnehmung zählt auch die gutachterliche 
oder rechtsberatende Tätigkeit im Auftrag einer oder 
mehrerer Fraktionen. 

Absolut negativ. Es ist erneut (wie bei § 96 BHO) 
erkennbar, dass auf informationsfreundliche Entscheidungen 
(hier die die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 7 
C 1.14 vom 25. Juni 2015)  zur Freigabe von Gutachten des 
wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages) sehr schnell 
reagiert werden kann, wenn es darum geht, derartige Urteile 
zu Lasten der Bürger zu neutralisieren. 

2. die obersten Landesbehörden, soweit sie im Rahmen 
der Gesetzgebungsverfahren oder beim Erlass von 
Rechtsverordnungen tätig werden,

2. die obersten Landesbehörden, soweit sie im Rahmen 
der Gesetzgebungsverfahren oder beim Erlass von 
Rechtsverordnungen tätig werden, soweit es sich nicht 
um Umweltinformationen handelt,

Scheinbar positiv: Dies setzt die Urteile EuGH C-204(09 
vom 13. Februar 2012 (Flachglas Torgau) und EuGH C- 
5121/11 vom 8. Oktober 2013 (Deutsche Umwelthilfe) um, 
wenn auch sehr unklar, auf jeden Fall aber minimalistisch. 

Hinweis (vergleiche Ziffer 1 zuvor) : Vier Jahre 
Verzögerung bei Umsetzung eines bürgerfreundlichen 
Urteils!
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2a. die obersten Landesbehörden, soweit und solange sie im 
Rahmen der Gesetzgebungsverfahren tätig werden und es 
sich dabei um Umweltinformationen handelt,

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und 
Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der 
Rechtspflege tätig werden,

4. der Landesrechnungshof, soweit er in richterlicher 
Unabhängigkeit tätig wird und es sich nicht um 
Umweltinformationen handelt.

5. die Finanzbehörden im Sinne des § 2 des 
Finanzverwaltungsgesetzes, sofern Vorgänge der 
Steuerfestsetzung und Steuererhebung betroffen sind. 

Negativ. Dies ist fast eine Bereichausnahme. Jedenfalls 
handelt es sich um eine neue Ausnahme. Auch: Was ist 
insbesondere mit Unternehmen der öffentlichen Hand? Hier 
besteht kein Bedarf an Geheimhaltung. 

(5) Eine informationspflichtige Stelle verfügt über 
Informationen, wenn diese bei ihr vorhanden sind oder an 
anderer Stelle für sie bereitgehalten werden. Ein 
Bereithalten liegt vor, wenn eine natürliche oder 
juristische Person, die selbst nicht informationspflichtige 
Stelle ist, Informationen für eine informationspflichtige 
Stelle aufbewahrt, auf die diese Stelle einen 
Übermittlungsfehler hat.

(6) Kontrolle im Sinne des Absatzes 3 Nr. 3 liegt vor, 
wenn

1. die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgabe gegenüber Dritten besonderen 
Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte verfügt, 
insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein 
Anschluss- und Benutzungszwang besteht, oder

2. ein oder mehrere Träger der öffentlichen Verwaltung 
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alleine oder zusammen, unmittelbar oder mittelbar

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 
Unternehmens besitzen,

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des 
Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügen oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens 
bestellen können.

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens 
bestellen können, oder

3.mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts 
zusammen unmittelbar oder mittelbar über eine Mehrheit 
im Sinne der Nummer 2 verfügen und zumindest der 
hälftige Anteil an dieser Mehrheit den in Absatz 3 
Nummer 3 genannten juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts zuzuordnen ist.

Leicht positiv:   Klarstellung. 

§ 3 - Anspruch auf Zugang zu Informationen

Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf 
freien Zugang zu den Informationen, über die eine 
informationspflichtige Stelle verfügt. Rechte auf Zugang 
zu Informationen, die andere Gesetze einräumen, bleiben 
unberührt.

§ 4 - Antragsstellung

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
IZG SH (Stand: 5. Oktober 2016) 
in Synopse mit den Änderungsanträgen LtDrs 18/4409 und 18/4465 6/ von 25



                                                                                                                                                                                                                   Netzwerk Recherche

IZG SH Stand 5. Oktober 2016 IZG Änderung lt LtDrs 18/4409 und 18/4465 Kurzbewertung (Netzwerk Recherche)

(1) Informationen werden von der informationspflichtigen 
Stelle auf Antrag zugänglich gemacht.

(2) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen 
Informationen der Zugang begehrt wird. Ist der Antrag zu 
unbestimmt, so ist die antragstellende Person so bald wie 
möglich, spätestens innerhalb eines Monats aufzufordern, 
den Antrag zu präzisieren. Nach Eingang des präzisierten 
Antrags bei der informationspflichtigen Stelle beginnt die 
Frist zur Beantwortung des Antrags erneut. Die 
informationspflichtigen Stellen haben die antragstellende 
Person bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen zu 
unterstützen.

(3) Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen 
Stelle gestellt, die nicht über die begehrten Informationen 
verfügt, leitet sie den Antrag so bald wie möglich an die 
über die Informationen verfügende Stelle weiter, wenn ihr 
diese bekannt ist, und unterrichtet die antragstellende 
Person hierüber. Anstelle der Weiterleitung des Antrags 
kann sie die antragstellende Person auch auf andere ihr 
bekannte informationspflichtige Stellen hinweisen, die 
über die Informationen verfügen.

§ 5 - Verfahren, Frist

(1) 1Die in Anspruch genommene Stelle hat der 
antragstellenden Person Auskunft zu erteilen, 
Akteneinsicht zu gewähren, Kopien, auch durch 
Versendung, zur Verfügung zu stellen oder die 
Informationsträger zugänglich zu machen, die die 
begehrten Informationen enthalten. 2Wird eine bestimmte 

(1) 1Die in Anspruch genommene Stelle hat der 
antragstellenden Person Auskunft zu erteilen, 
Akteneinsicht zu gewähren, Kopien, auch durch 
Versendung, zur Verfügung zu stellen oder die 
Informationsträger zugänglich zu machen, die die 
begehrten Informationen enthalten. 2Wird eine bestimmte 

Redaktionelle Anpassung an neu eingeführte 
Veröffentlichungspflicht. 
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Art des Informationszugangs beantragt, so entspricht die 
in Anspruch genommene Stelle diesem Antrag, es sei 
denn, die in Anspruch genommene Stelle hat wichtige 
Gründe, die Informationen auf andere Art zugänglich zu 
machen. 3Soweit Informationen der antragstellenden 
Person bereits auf andere, leicht zugängliche Art, 
insbesondere durch Verbreitung nach § 11, zur Verfügung 
stehen, kann die in Anspruch genommene Stelle die 
Person auf diese Art des Informationszugangs verweisen.

Art des Informationszugangs beantragt, so entspricht die 
in Anspruch genommene Stelle diesem Antrag, es sei 
denn, die in Anspruch genommene Stelle hat wichtige 
Gründe, die Informationen auf andere Art zugänglich zu 
machen. 3Soweit Informationen der antragstellenden 
Person bereits auf andere, leicht zugängliche Art, 
insbesondere durch Veröffentlichung nach § 11 oder 
durch Verbreitung nach § 12, zur Verfügung stehen, kann 
die in Anspruch genommene Stelle die Person auf diese 
Art des Informationszugangs verweisen.

(2) Soweit ein Anspruch nach § 3 besteht, sind die 
Informationen der antragstellenden Person unter 
Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener 
Zeitpunkte sobald wie möglich, spätestens jedoch mit 
Ablauf eines Monats nach Eingang des Antrags bei der 
informationspflichtigen Stelle zugänglich zu machen. 
Sind die Informationen derart umfangreich und komplex, 
dass die Frist nicht eingehalten werden kann, so kann die 
informationspflichtige Stelle die Frist auf höchstens zwei 
Monate verlängern. Wird von der Fristverlängerung nach 
Satz 2 Gebrauch gemacht, ist dies der antragstellenden 
Person so bald wie möglich, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Antragseingang unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen.

§ 6 - Ablehnung des Antrags

(1) 1Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist 
dies der antragstellenden Person innerhalb der Fristen 
nach § 5 Abs. 2 mitzuteilen. 2Eine Ablehnung liegt auch 

(1) 1Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist 
dies der antragstellenden Person innerhalb der Fristen 
nach § 5 Abs. 2 mitzuteilen. 2Eine Ablehnung liegt auch 

Negativ: Die Änderung beseitigt in erheblichem Umfang 
den Anspruch auf die Wahl der Art der Übermittlung.
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dann vor, wenn nach § 5 Abs. 1 der Informationszugang 
auf andere Art gewährt oder die antragstellende Person 
auf eine andere Art des Informationszugangs verwiesen 
wird. 3Der antragstellenden Person sind die Gründe für 
die Ablehnung mitzuteilen; in den Fällen des § 9 Abs. 2 
Nr. 3 ist darüber hinaus die Stelle, die das Material 
aufbereitet sowie der voraussichtliche Zeitpunkt der 
Fertigstellung mitzuteilen. 4§ 109 Abs. 3 des 
Landesverwaltungsgesetzes findet keine Anwendung.

dann vor, wenn nach § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 
Informationszugang auf andere Art gewährt oder die 
antragstellende Person auf eine andere Art des 
Informationszugangs verwiesen wird. 3Der 
antragstellenden Person sind die Gründe für die 
Ablehnung mitzuteilen; in den Fällen des § 9 Abs. 2 Nr. 3 
ist darüber hinaus die Stelle, die das Material aufbereitet 
sowie der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung 
mitzuteilen. 4§ 109 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes 
findet keine Anwendung.

Hinweis: Richtig wäre die freie Wahl der Art des 
Informationszugangs, verbunden mit dem Anspruch, ggfs 
daneben immer auch die Information in elektronischer Form 
zu erhalten. 

(2) Wenn der Antrag schriftlich gestellt worden ist oder 
die antragstellende Person dies wünscht, hat die 
Ablehnung schriftlich zu erfolgen. Sie ist auf Verlangen 
der antragstellenden Person in elektronischer Form 
mitzuteilen, wenn der Zugang hierfür eröffnet ist.

(3) Liegt ein Ablehnungsgrund nach den §§ 9 oder 10 vor, 
sind die hiervon nicht betroffenen Informationen 
zugänglich zu machen, soweit sie ausgesondert werden 
können.

(4) Die antragstellende Person ist im Falle der 
vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Antrags 
auch über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die 
Entscheidung sowie darüber zu belehren, bei welcher 
Stelle und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz 
nachgesucht werden kann.

§ 7 - Rechtsschutz
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(1) Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(2) Gegen die Entscheidung durch eine 
informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 
1 ist ein Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 bis 73 der 
Verwaltungsgerichtsordnung auch dann durchzuführen, 
wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde 
getroffen worden ist.

(3) 1Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass 
eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 3 
Nr. 3 den Antrag nicht vollständig erfüllt hat, kann sie 
diese Entscheidung nach Absatz 4 überprüfen lassen. 2Die 
Überprüfung ist nicht Voraussetzung für die Erhebung der 
Klage nach Absatz 1.

(3) 1Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass 
eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 3 
Nummer 2 und 3 den Antrag nicht vollständig erfüllt hat, 
kann sie diese Entscheidung nach Absatz 4 überprüfen 
lassen. 2Die Überprüfung ist nicht Voraussetzung für die 
Erhebung der Klage nach Absatz 1.

Positiv. Wichtige Reparatur einer Vorschrift, die der 
Richtlinie 2003/4/EG widerspricht. Immerhin: Nur 10 Jahre 
Verzögerung!

(4) 1Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber 
der informationspflichtigen Stelle im Sinne des § 2 Abs. 3 
Nr. 3 innerhalb eines Monats, nachdem diese Stelle 
mitgeteilt hat, dass der Anspruch nicht oder nicht 
vollständig erfüllt werden kann, schriftlich geltend zu 
machen. 2Die informationspflichtige Stelle hat der 
antragstellenden Person das Ergebnis ihrer nochmaligen 
Prüfung innerhalb eines Monats zu übermitteln.

(4) 1Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber 
der informationspflichtigen Stelle im Sinne des § 2 
Absatz 3 Nummer 2 und 3 innerhalb eines Monats, 
nachdem diese Stelle mitgeteilt hat, dass der Anspruch 
nicht oder nicht vollständig erfüllt werden kann, 
schriftlich geltend zu machen. 2Die informationspflichtige 
Stelle hat der antragstellenden Person das Ergebnis ihrer 
nochmaligen Prüfung innerhalb eines Monats zu 
übermitteln.

§ 8 - Unterstützung des Zugangs zu
Umweltinformationen

(1) Die informationspflichtigen Stellen erleichtern den 
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Zugang zu den bei ihnen verfügbaren 
Umweltinformationen insbesondere durch Benennung 
von Auskunftspersonen oder Informationsstellen, 
Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare 
Umweltinformationen, Einrichtung öffentlich 
zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken sowie 
Veröffentlichung von Informationen über behördliche 
Zuständigkeiten. Sie wirken darauf hin, dass die bei ihnen 
verfügbaren Umweltinformationen zunehmend in 
elektronischen Datenbanken oder sonstigen Formaten 
gespeichert werden, die über Mittel der elektronischen 
Kommunikation abrufbar sind.

(2) Soweit möglich, gewährleisten die 
informationspflichtigen Stellen, dass die 
Umweltinformationen, die von ihnen oder für sie 
zusammengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, 
exakt und vergleichbar sind.

§ 9 - Schutz öffentlicher Belange § 9 - Schutz entgegenstehender öffentlicher Interessen

(1) Soweit die Bekanntgabe der Informationen nachteilige 
Auswirkungen hätte auf

1. die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder 
bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit,

2. die Beziehungen zum Bund oder einem anderen Land,
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3. die Vertraulichkeit der Beratungen von 
informationspflichtigen Stellen,

4. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, 
den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder 
die Durchführung strafrechtlicher, 
ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder 
disziplinarrechtlicher Ermittlungen oder

5. den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 oder Schutzgüter im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6,

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. 

Der Zugang zu Umweltinformationen kann nicht unter 
Berufung auf die in der Nummer 2, der Zugang zu 
Informationen über Emissionen nicht unter Berufung auf 
die in den Nummern 3 und 5 genannten Gründe abgelehnt 
werden.

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe überwiegt, wenn das aus 
den Nummern 1 bis 5 jeweils ergebende öffentliche 
Interesse an der Geheimhaltung gegenüber dem 
öffentlichen Bekanntgabeinteresse überwiegt. 

Der Zugang zu Umweltinformationen kann nicht unter 
Berufung auf die in der Nummer 2, der Zugang zu 
Informationen über Emissionen nicht unter Berufung auf 
die in den Nummern 3 und 5 genannten Gründe abgelehnt 
werden.

Gesetzesbegründung (Seite 14) verweist auf 
Verfassungsänderung und Umkehrung des Regel-/ 
Ausnahmeverhältnisses im Informationszugangsrecht.

Effektiv rein redaktionell. 

(2) Soweit ein Antrag

1. offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde,
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2. sich auf interne Mitteilungen der 
informationspflichtigen Stelle, die zum Schutz des 
behördlichen Entscheidungsprozesses erforderlich sind, 
bezieht,

3. bei einer Stelle, die nicht über die gewünschten 
Informationen verfügt, gestellt wird, sofern er nicht nach 
§ 4 Abs. 3 weitergeleitet werden kann,

4. sich auf die Zugänglichmachung noch nicht 
abgeschlossener Schriftstücke oder noch nicht 
aufbereiteter Daten bezieht oder

5. zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der 
informationspflichtigen Stelle nach § 4 Abs. 2 nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist präzisiert wird,

ist er abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse an 
der Bekanntgabe überwiegt.

ist er abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse an 
der Bekanntgabe überwiegt wenn das sich aus den 
Nummern 1 bis 5 jeweils ergebende öffentliche Interesse 
am Funktionieren von Verwaltungsabläufen gegenüber 
dem öffentlichen Bekanntgabeinteresse überwiegt.

Positiv: Zur Informationssperre führt nur noch das 
"öffentliche Interesse am Funktionieren von 
Verwaltungsabläufen", andere öffentliche Interessen bleiben 
(an dieser Stelle) außer Betracht. 

Negativ: Wieso gibt es überhaupt ein "öffentliches Interesse 
am Funktionieren von Verwaltungsabläufen"?

Die negative Beurteilung der Änderung überwiegt. Die 
Ausnahmegründe 1-5 sind alles formelle, auf 
Verwaltungsabläufe bezogene Ausnahmegründe. Ihnen 
stehen keine materiellen Schutzinteressen zur Seite, weshalb 
auf diese Ausnahmegründe ohnehin verzichtet werden kann; 
sie sind rechtlich nicht zwingend. 
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Durch die Neuformulierung erhält das formelle Interesse am 
Funktionieren von Verwaltungsabläufen ein erhebliches 
Gewicht so dass im Ergebnis die Ausnahmen (erheblich) 
erweitert werden. 

Sie ist im Übrigen nicht richtlinienkonform, da es sich 
nicht um einen "eng begrenzten, genau benannten" 
Ausnahmegrund handelt. 

§ 10 - Schutz privater Belange § 10 - Schutz entgegenstehender privater Belange

Soweit durch die Bekanntgabe der Informationen

1. personenbezogene Daten offenbart würden, deren 
Vertraulichkeit durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist,

2. Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere 
Urheberrechte, verletzt würden,

3. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich 
gemacht würden oder die Informationen dem Steuer- oder 
Statistikgeheimnis unterliegen oder

4. die Interessen einer Person beeinträchtigt würden, die 
die beantragte Information, ohne rechtlich dazu 
verpflichtet zu sein oder rechtlich verpflichtet werden zu 
können, der informationspflichtigen Stelle freiwillig zur 
Verfügung gestellt hat,

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Betroffenen 
haben zugestimmt oder das öffentliche Interesse an der 

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Betroffenen 
haben zugestimmt oder das öffentliche Interesse an der 

Wie oben bei § 9 Abs 1.
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Bekanntgabe überwiegt. 

Der Zugang zu Informationen über Emissionen kann nicht 
unter Berufung auf die in Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 genannten 
Gründe abgelehnt werden. 

Vor der Entscheidung über die Offenbarung der durch 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 geschützten Informationen sind die 
Betroffenen anzuhören. 

Die informationspflichtige Stelle hat in der Regel von 
einer Betroffenheit im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 
auszugehen, soweit übermittelte Informationen als 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind. 

Soweit die informationspflichtige Stelle dies verlangt, 
haben mögliche Betroffene im Einzelnen darzulegen, dass 
ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt.

Bekanntgabe überwiegt und das aus den Nummern 1 bis 4 
jeweils folgende schutzwürdige private Interesse an der 
Geheimhaltung gegenüber dem öffentlichen 
Bekanntgabeinteresse überwiegt, ist der Antrag 
abzulehnen, es sei denn, die jeweils Betroffenen haben 
zugestimmt. 

§ 11 Veröffentlichung von Informationen Grundsätzlich positiv, aber: 

(1)   1  Landesbehörden sollen Verwaltungsvorschriften, 
Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne 
und weitere Informationen, die ab dem [… Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Änderungsgesetzes …] bei ihnen 
entstanden, erlassen, bestellt oder beschafft worden sind, 

Negativ: Sollvorschrift. 

Negativ: Keine Bezugnahme auf "informationspflichtige 
Stellen"
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ohne Angaben von personenbezogenen Daten und 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen allgemein 
zugänglich machen und an das elektronische 
Informationsregister nach Absatz 3 melden. 

2  Dies gilt nicht für Landrätinnen und Landräte, 
Schulämter und Schulen, soweit diese Aufgaben der 
Landesbehörden wahrnehmen sowie die Staatliche 
Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord. 

3  Die Veröffentlichung unterbleibt, soweit ein Antrag auf 
Informationszugang nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften abzulehnen wäre. 

4  Weitere Informationen sind. 

Negativ: Ausschluss kommunaler Behörden.  Für diese 
Bereichsausnahmen sind keine sachlichen Gründe 
ersichtlich. 

Negativ: Pauschale Löschung von personenbezogenen 
Daten sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ohne 
Prüfung des öffentlichen Interesses an der Bekanntgabe.

1. Richtlinien und Runderlasse an andere Behörden,

2. amtliche Statistiken, öffentliche Tätigkeitsberichte und 
Broschüren,

3. Gutachten und Studien, soweit sie von den 
Landesbehörden bei einer natürlichen oder juristischen 
Person des Privatrechts in Auftrag gegeben wurden 

Negativ: Schon jetzt sind Gutachten weitestgehend 
zugänglich. Ähnlich Gutachtenentwürfe, siehe bspw: OVG 
Berlin-Brandenburg 12 N 68.15 vom 3. September 2016. 
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und die in auf Außenwirkung gerichtete Entscheidungen 
der Landesbehörden eingeflossen sind. 

Gutachten und Studien, die im Rahmen der Atomaufsicht 
in Auftrag gegeben wurden, betrifft dies nur, soweit sie 
von allgemeinem Interesse sind. 

Ausgenommen sind Gutachten und Studien aufgrund von 
Verträgen mit einem Auftragswert von weniger als 10.000 
Euro,

Hinweis: Gutachten in Planungsverfahren werden - rechtlich 
in zulässiger Weise - oft (jedenfalls im Kommunalen 
Bereich, aber auch im Anlagengenehmigungsrecht) von 
Privaten in Auftrag gegeben, dies ist inzwischen eher der 
Regel- als der Ausnahmefall. Die Vorschrift führt effektiv 
eine Bereichsausnahme für Gutachten in Planungsverfahren 
(zB) ein!

Hier wird eine neue zeitliche Sperre eingeführt, die es so 
bisher nicht gab und die im Übrigen mit 
Umweltinformationsrecht nicht vereinbar ist. In 
Planfeststellungsverfahren können zwischen Gutachten und 
Planfeststellungsbeschluss mehrere Jahre vergehen. 

Hier schleicht sich der im Umweltinformationsrecht strikt 
verbotene Ausnahmegrund des "laufenden Verfahrens" 
(EuGH C-321/96 vom 17. Juni 1998 (Mecklenburg)) wieder 
ein!

Negativ: Der Informationszugang muss interesselos gewährt 
werden. Systembruch!

Negativ: Gerade in Planungsverfahren gibt es viele 
Gutachten unterhalb dieser Wertgrenze. Dies gilt erst Recht, 
wenn man die kommunale Ebene mit hinzu nimmt. 

4. Haushaltspläne, Stellenpläne und Wirtschaftspläne,
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5. Übersichten über Zuwendungen an juristische Personen 
des Privatrechts oder an die öffentliche Hand,

Hinweis: "Übersicht" ist unklar. 

6. elektronisch erteilte Auskünfte aufgrund von Anträgen 
nach § 4,

Negativ: Nur elektronisch  erteilte Auskünfte. Die 
Behörden können hiernach der Veröffentlichung jederzeit 
entgehen, wenn sie Informationsanträge nichtelektronisch 
bescheiden. 

7. elektronisch erteilte Auskünfte aufgrund von Anträgen 
nach § 4 des Gesetzes zur Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation,

Negativ: Wie zuvor. 

8. die bei den Gerichten des Landes vorhandenen eigenen 
veröffentlichungswürdigen Entscheidungen,

Hinweis: Wieder ein Systembruch 
("Veröffentlichungswürdig" widerspricht dem Grundsatz des 
interesselosen Zugangs.)

9. Vorlagen der Landesregierung nach Beschlussfassung 
und Mitteilungen an den Landtag,

Negativ: Dies ist schon jetzt der Fall. 

Hinweis: Was fehlt, sind Kabinettsvorlagen (zwingend 
erforderlich nach UIG-Recht). Oder sind die mit gemeint? 
(Wohl eher nicht, weil Kabinettsvorlagen vmtl keine 
Vorlagen der Landesregierung sind.)

10. wesentliche Unternehmensdaten von Beteiligungen 
des Landes einschließlich einer Darstellung der jährlichen 
Vergütungen und Nebenleistungen nach dem Gesetz zur 
Veröffentlichung der Bezüge der Mitglieder von 
Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsgremien 
öffentlicher Unter nehmen im Land Schleswig-Holstein,

Grundsätzlich positiv, aber "wesentlich" ist zu unbestimmt. 

11. Verträge, soweit es sich nicht um öffentliche Aufträge 
oder um Kredit- oder Finanztermingeschäfte handelt; 
ausgenommen sind Verträge mit einem Auftragswert von 

Grundsätzlich positiv, dass überhaupt etwas freigegeben 
werden soll, 
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weniger als 50.000 Euro, sowie aber: 

die Herausnahme von Verträgen über öffentlicher Aufträge 
lässt die Vorschrift schon fast vollständig leerlaufen, die 
allgemeine Herausnahme von Verträgen über Kredit- oder 
Finanztermingeschäfte (Lex HSH Nordbank??) ist sachlich 
nicht begründbar, die Schwelle von 50.000 Euro ist zu hoch. 

12. Verträge für die Erstellung von Gutachten; 
ausgenommen sind Verträge mit einem Auftragswert von 
weniger als 10.000 Euro.

Grundsätzlich posititv, aber (siehe schon oben): Die 
Schwelle von 10.000 Euro ist zu hoch. 

Auf die Veröffentlichungspflicht nach Satz 3 Nummer 3, 
11 und 12 sollen Landesbehörden vor Abschluss eines 
Vertrages hinweisen. 

Landesbehörden können darüber hinaus Informationen 
allgemein zugänglich machen und an das elektronische 
Informationsregister nach Absatz 3 melden, deren 
Veröffentlichung sie für geeignet halten.

Negativ: "Kann-Vorschrift" - siehe schon oben zur "Soll-
Vorschrift". 

(2) Über die veröffentlichten Informationen sollen die 
Landesbehörden Verzeichnisse führen, diese allgemein 
zugänglich machen und an das elektronische 
Informationsregister nach Absatz 3 melden.

Grundsätzlich positiv, aber: Soll-Vorschrift. 

(3) Das Land richtet ein zentrales elektronisches 
Informationsregister und Informationsregisterstellen ein, 
um das Auffinden der Informationen zu erleichtern und 
interessierte Personen zu beraten. 

Landesbehörden sind verpflichtet, die in Absatz 1 
genannten Informationen dort mit einheitlichen 

Positiv. 
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Metadaten zu registrieren und dafür die organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen,

(4) Dem zentralen Informationsregister gemeldete 
Informationen werden unverzüglich in diesem 
veröffentlicht.

Positiv. (Ist die Meldepflicht auch "unverzüglich"?). 

(5) Einzelheiten, insbesondere die organisatorischen 
Zuständigkeiten und Pflichten der einzelnen Behörden 
zur Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1, regelt die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung.

Grundsätzlich neutral, aber: Es wird kein Zeitrahmen 
definiert. 

(6) Den Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter 
steht die Benutzung des zentralen elektronischen 
Informationsregisters frei, um dort Informationen zu 
veröffentlichen, auf die nach diesem Gesetz ein 
Informationszugangsrecht besteht.

Negativ: Nur freiwillige Teilnahme der "kommunalen 
Familie". 

(7) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Vorgänge oder 
Dokumente, die Informationen über den Schutz 
kerntechnischer Anlagen gegen Störmaßnahmen oder 
sonstige Einwirkungen Dritter enthalten.

Negativ: Es ist jedenfalls nicht erforderlich, gleich die 
ganzen Dokumente zu sperren. 

§ 11 - Unterrichtung der Öffentlichkeit § 12 - Unterrichtung der Öffentlichkeit

(1) Die informationspflichtigen Stellen unterrichten die 
Öffentlichkeit in angemessenem Umfang aktiv und 
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systematisch über den Zustand der Umwelt. Zu diesem 
Zweck verbreiten sie Umweltinformationen, die für ihre 
Aufgaben von Bedeutung sind und über die sie verfügen, 
oder richten Verknüpfungen zu Internet-Seiten ein, auf 
denen die Informationen zu finden sind.

(2) Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen 
gehören:

1.Der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, 
Übereinkünften und Vereinbarungen, Rechtsvorschriften 
der Europäischen Gemeinschaften, des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden, Kreise und Ämter über die 
Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt,

2. politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit 
Bezug zur Umwelt,

3. Berichte über den Stand der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften sowie von Konzepten, Plänen und 
Programmen nach den Nummern 1 und 2, sofern solche 
Berichte von den informationspflichtigen Stellen in 
elektronischer Form ausgearbeitet worden sind oder 
bereitgehalten werden,

4.Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der 
Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf die Umwelt 
auswirken oder wahrscheinlich auswirken,

5. Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben, 
die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben,

6. Umweltvereinbarungen sowie

7.zusammenfassende Darstellungen und Bewertungen der 
Umweltauswirkungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 

7.zusammenfassende Darstellungen und Bewertungen der 
Umweltauswirkungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 

Redaktionelle Anpassung. 
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der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. 
August 2010 (BGBl. I S. 1163), und Risikobewertungen 
im Hinblick auf Umweltbestandteile nach § 2 Abs. 2 Nr. 
1.

der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. 
August 2010 (BGBl. I S. 1163), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2490) und Risikobewertungen im Hinblick auf 
Umweltbestandteile nach § 2 Abs. 2 Nr. 1.

In den Fällen der Nummern 5 bis 7 genügt zur 
Verbreitung die Angabe, wo solche Informationen 
zugänglich sind oder gefunden werden können. Die 
veröffentlichten Umweltinformationen sind in 
angemessenen Abständen zu aktualisieren.

(3) Die Verbreitung von Umweltinformationen soll in für 
die Öffentlichkeit verständlicher Darstellung und leicht 
zugänglichen Formaten erfolgen. Hierzu sollen, soweit 
vorhanden, elektronische Kommunikationsmittel 
verwendet werden. Satz 2 gilt nicht für 
Umweltinformationen, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes angefallen sind, es sei denn, sie liegen bereits in 
elektronischer Form vor.

(4) Im Fall einer unmittelbaren Bedrohung der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt haben die 
informationspflichtigen Stellen sämtliche Informationen, 
über die sie verfügen und die es der eventuell betroffenen 
Öffentlichkeit ermöglichen könnten, Maßnahmen zur 
Abwendung oder Begrenzung von Schäden infolge dieser 
Bedrohung zu ergreifen, unmittelbar und unverzüglich zu 
verbreiten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Bedrohung 
Folge menschlicher Tätigkeit ist oder eine natürliche 
Ursache hat. Verfügen mehrere informationspflichtige 
Stellen über solche Informationen, stimmen sie sich bei 
deren Verbreitung ab.
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(5) Die §§ 9 bis 10 sowie § 8 Abs. 2 sind entsprechend 
anzuwenden.

§ 12 - Kosten § 13 - Kosten

(1) Für die Bereitstellung von Informationen aufgrund 
dieses Gesetzes werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 
erhoben. Gebühren werden nicht erhoben für

1. die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher 
Auskünfte,

2. die Einsichtnahme vor Ort,

3. Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 8,

4. die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 11.

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, dass das Recht 
auf Zugang zu Informationen nach § 3 wirksam in 
Anspruch genommen werden kann.

(3) Das Innenministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Umwelt zuständigen 
Ministerium für die Bereitstellung von Informationen 
durch informationspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 
die Höhe der Kosten durch Verordnung zu bestimmen. 
Die §§ 9, 10 und 15 Abs. 2 des 
Verwaltungskostengesetzes des Lande Schleswig-Holstein 
vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. 5. 37), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. März 2010 

(3) Das Innenministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Umwelt zuständigen 
Ministerium für die Bereitstellung von Informationen 
durch informationspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 
die Höhe der Kosten durch Verordnung zu bestimmen. 
Die §§ 9, 10 und 15 Abs. 2 des 
Verwaltungskostengesetzes des Lande Schleswig-
Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. 5. 37), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. 

Redaktionelle Anpassung. 
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(GVOBl. Schl.-H. S. 356), Ressortbezeichnung ersetzt  
durch Artikel 49 der Verordnung vom 8. September 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 575), finden keine Anwendung.

März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), 
Ressortbezeichnung ersetzt durch Artikel 49 der 
Verordnung vom 8. September 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 
575), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt 
durch Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 96) finden keine Anwendung.

(4) Informationspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 
oder 3 können für die Bereitstellung von Informationen 
von der antragstellenden Person Kostenerstattung 
entsprechend den Grundsätzen nach den Absätzen 1 und 2 
verlangen. Die Höhe der erstattungsfähigen Kosten 
bemisst sich nach den in der Rechtsverordnung nach Abs. 
3 festgelegten Kostensätzen für Amtshandlungen von 
informationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 3 Nr. 1.

§ 13 - Anrufung der oder des Landesbeauftragten
für den Datenschutz

§ 14 - Anrufung der oder des Landesbeauftragten
für den Datenschutz

Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr 
Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht 
beachtet worden ist oder dass sie von einer 
informationspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort 
erhalten hat, kann die oder den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz anrufen. Die Regelungen des 
Landesdatenschutzgesetzes über die Aufgaben und die 
Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz finden entsprechend Anwendung. Die 
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Vorschriften über den gerichtlichen Rechtsschutz bleiben 
unberührt.

§ 14 - Übergangsvorschrift § 15 - Übergangsvorschrift

Anträge auf Zugang zu Informationen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden sind, sind 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende zu führen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 11 am Tag nach 
seiner Verkündung in Kraft. § 11 tritt mit Ausnahme des 
Absatzes 1 Satz 4 Nummer 3, 5, 8, 10, 11 und 12 am 1. 
Januar 2020 in Kraft. § 11 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3, 5, 
8, 10, 11 und 12 treten am 1. Januar 2022 in Kraft.

Negativ. Dies müsste ausdifferenziert werden, insbesondere, 
was die Fertigstellung der technischen Voraussetzungen für 
das Register und die Veröffentlichungspflicht angeht. 
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